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Die durch diesen Verkaufsprospekt angebo-

tenen Anteile sind aufgrund US-auf-

sichtsrechtlicher Beschränkungen nicht für 

den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von 

Amerika (welcher Begriff auch die Bundes-

staaten, Territorien und Besitzungen der 

Vereinigten Staaten sowie den District of 

Columbia umfasst) oder an bzw. zugunsten 

von US-Personen, wie in Regulation S unter 

dem Securities Act von 1933 in der gelten-

den Fassung definiert, bestimmt. US-

Personen sind natürliche Personen, die ihren 

Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von 

Amerika haben. Außerdem schließt der 

Begriff der US-Person juristische Personen 

ein, die gemäß den Gesetzen der Vereinig-

ten Staaten von Amerika gegründet wurden.  

Dementsprechend werden Anteile in den 

Vereinigten Staaten von Amerika und an 

oder für Rechnung von US-Personen weder 

angeboten noch verkauft. Spätere Übertra-

gungen von Anteilen in die Vereinigten 

Staaten von Amerika bzw. an US-Personen 

sind unzulässig.  

Dieser Prospekt darf nicht in den Vereinigten 

Staaten von Amerika oder an US-Personen 

verbreitet werden. Die Verteilung dieses 

Prospektes und das Angebot bzw. der Ver-

kauf der Anteile können auch in anderen 

Rechtsordnungen Beschränkungen unter-

worfen sein. 
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Der Kauf und Verkauf von Anteilen an 
dem Sondervermögen erfolgt auf der 
Basis des Verkaufsprospekts, der we-
sentlichen Anlegerinformationen und 
der Allgemeinen Anlagebedingungen in 
Verbindung mit den Besonderen Anla-
gebedingungen in der jeweils gelten-
den Fassung. Die Allgemeinen Anlage-
bedingungen und die Besonderen 
Anlagebedingungen sind in Abschnitt II. 
im Anschluss an diesen Verkaufspros-
pekt abgedruckt. 

Der Verkaufsprospekt ist dem am Er-
werb eines Anteils an dem Sonderver-
mögen Interessierten zusammen mit 
dem letzten veröffentlichten Jahresbe-
richt sowie dem gegebenenfalls nach 
dem Jahresbericht veröffentlichtem 
Halbjahresbericht auf Verlangen kosten-
los zur Verfügung zu stellen. Daneben 
sind ihm die wesentlichen Anlegerin-
formationen rechtzeitig vor Vertrags-
schluss kostenlos zur Verfügung zu 
stellen. 

Von dem Verkaufsprospekt abweichen-
de Auskünfte oder Erklärungen dürfen 
nicht abgegeben werden. Jeder Kauf 
und Verkauf von Anteilen auf der Basis 
von Auskünften oder Erklärungen, wel-
che nicht in dem Verkaufsprospekt bzw. 
in den wesentlichen Anlegerinformati-
onen enthalten sind, erfolgt ausschließ-
lich auf Risiko des Käufers. Der Ver-
kaufsprospekt wird ergänzt durch den 
jeweils letzten Jahresbericht und dem 
gegebenenfalls nach dem Jahresbericht 
veröffentlichten Halbjahresbericht. 

Wichtigste rechtliche Auswirkungen der 
Vertragsbeziehung 
Durch den Erwerb der Anteile wird der 

Anleger Miteigentümer der vom Sonder-

vermögen gehaltenen Vermögensgegen-

stände nach Bruchteilen. Er kann über die 

Vermögensgegenstände nicht verfügen. Mit 

den Anteilen sind keine Stimmrechte ver-

bunden. 

 

Dem Vertragsverhältnis zwischen Deka 

Investment GmbH und Anleger sowie den 

vorvertraglichen Beziehungen wird deut-

sches Recht zugrunde gelegt. Der Sitz der 

Deka Investment GmbH ist Gerichtsstand für 

Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis, 

sofern der Anleger keinen allgemeinen 

Gerichtsstand im Inland hat. Sämtliche 

Veröffentlichungen und Werbeschriften sind 

in deutscher Sprache abzufassen oder mit 

einer deutschen Übersetzung zu versehen. 

Die Deka Investment GmbH wird ferner die 

gesamte Kommunikation mit ihren Anlegern 

in deutscher Sprache führen. 

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit 

Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs 

können Verbraucher die „Ombudsstelle für 

Investmentfonds“ des BVI Bundesverband 

Investment und Asset Management e.V. 

anrufen. Das Recht, die Gerichte anzurufen, 

bleibt hiervon unberührt. 

Die Kontaktdaten der „Ombudsstelle für 

Investmentfonds“ des BVI Bundesverband 

Investment und Asset Management e.V. 

lauten: 

 Büro der Ombudsstelle  

BVI Bundesverband Investment und Asset 

Management e.V. 

Unter den Linden 42 

10117 Berlin 

Telefon: (030) 6449046-0 

Telefax: (030) 6449046-29 

Email: info@ombudsstelle-

investmentfonds.de 

www.ombudsstelle-investmentfonds.de 

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der 

Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches 

betreffend Fernabsatzverträge über Finanz-

dienstleistungen können sich die Beteiligten 

auch an die Schlichtungsstelle der Deut-

schen Bundesbank wenden. Das Recht, die 

Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unbe-

rührt. 

 

 

Die Kontaktdaten lauten: 

 Schlichtungsstelle der  

Deutschen Bundesbank,  

Postfach 11 12 32  

60047 Frankfurt,  

Tel.: 069/2388-1907 oder -1906,  

Fax: 069/2388-1919,  

schlichtung@bundesbank.de. 

 Grundlagen 1.

Das Sondervermögen 

Deka-Liquidität: EURO 

(nachfolgend "Fonds") ist ein Organismus 

für gemeinsame Anlagen, der von einer 

Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, 

um es gemäß einer festgelegten Anlagestra-

tegie zum Nutzen dieser Anleger zu investie-

ren (nachfolgend „Investmentvermögen“). 

Der Fonds ist ein Investmentvermögen ge-

mäß der Richtlinie 2009/65/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 

2009 zur Koordinierung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften betreffend be-

stimmte Organismen für gemeinsame Anla-

gen in Wertpapieren (nachfolgend 

„OGAW“) im Sinne des Kapitalanlagege-

setzbuchs (nachfolgend „KAGB“). Er wird 

von der Deka Investment GmbH – (nachfol-

gend „Gesellschaft“) verwaltet.  

Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte 

Kapital im eigenen Namen für gemein-

schaftliche Rechnung der Anleger nach dem 

Grundsatz der Risikomischung in den nach 

dem KAGB zugelassenen Vermögensgegen-

ständen gesondert vom eigenen Vermögen 

in Form von Sondervermögen an. In welche 

Vermögensgegenstände die Gesellschaft die 

Gelder der Anleger anlegen darf und welche 

Bestimmungen sie dabei zu beachten hat, 

ergibt sich aus dem KAGB, den dazugehöri-

gen Verordnungen und den Anlagebedin-

gungen, die das Rechtsverhältnis zwischen 

den Anlegern und der Gesellschaft regeln. 

Anlagebedingungen für ein Investmentver-

mögen müssen vor deren Verwendung von 

der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht („BaFin“) genehmigt werden. Der 

I. Verkaufsprospekt 
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Fonds gehört nicht zur Insolvenzmasse der 

Gesellschaft. 

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen 

Anlegerinformationen, die Anlagebedin-

gungen sowie die aktuellen Jahres- und 

Halbjahresberichte sind kostenlos bei der 

Gesellschaft, jeder Zahl- und Vertriebsstelle 

und bei der DekaBank Deutsche Girozentra-

le sowie im Internet auf www.deka.de er-

hältlich. 

Zusätzliche Informationen über die Anlage-

grenzen des Risikomanagements dieses 

Fonds, die Risikomanagementmethoden 

und die jüngsten Entwicklungen bei den 

Risiken und Renditen der wichtigsten Kate-

gorien von Vermögensgegenständen sind in 

elektronischer oder schriftlicher Form bei der 

Gesellschaft sowie der DekaBank Deutsche 

Girozentrale von montags bis freitags in der 

Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr unter der 

Rufnummer (0 69) - 71 47-6 52 erhältlich.  

Die Anlagebedingungen sind in Abschnitt II. 

im Anschluss an den Verkaufsprospekt 

abgedruckt. 

Die Anlagebedingungen können von der 

Gesellschaft geändert werden. Änderungen 

der Anlagebedingungen bedürfen der Ge-

nehmigung durch die BaFin. Änderungen 

der Anlagegrundsätze des Fonds bedürfen 

zusätzlich der Zustimmung durch den Auf-

sichtsrat der Gesellschaft. Änderungen der 

Anlagegrundsätze des Fonds sind nur unter 

der Bedingung zulässig, dass die Gesell-

schaft den Anlegern anbietet, ihre Anteile 

entweder ohne weitere Kosten vor dem 

Inkrafttreten der Änderungen zurückzu-

nehmen oder ihre Anteile gegen Anteile an 

Investmentvermögen mit vergleichbaren 

Anlagegrundsätzen kostenlos umzutau-

schen, sofern derartige Investmentvermögen 

von der Gesellschaft oder einem anderen 

Unternehmen aus ihrem Konzern verwaltet 

werden. 

Die vorgesehenen Änderungen werden im 

Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer 

hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder 

Tageszeitung oder im Internet unter 

www.deka.de bekannt gemacht. 

Wenn die Änderungen Vergütungen und 

Aufwandserstattungen, die aus dem Fonds 

entnommen werden dürfen, oder die Anla-

gegrundsätze des Fonds oder wesentliche 

Anlegerrechte betreffen, werden die Anle-

ger außerdem über ihre depotführenden 

Stellen in Papierform oder elektronischer 

Form (sogenannter „dauerhafter Datenträ-

ger“) informiert. Diese Information umfasst 

die wesentlichen Inhalte der geplanten 

Änderungen, ihre Hintergründe, die Rechte 

der Anleger in Zusammenhang mit der 

Änderung sowie einen Hinweis darauf, wo 

und wie weitere Informationen erlangt 

werden können. 

Die Änderungen treten frühestens am Tage 

nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Ände-

rungen von Regelungen zu den Vergütun-

gen und Aufwendungserstattungen treten 

frühestens drei Monate nach ihrer Be-

kanntmachung in Kraft, wenn nicht mit 

Zustimmung der BaFin ein früherer Zeit-

punkt bestimmt wurde. Änderungen der 

bisherigen Anlagegrundsätze des Fonds 

treten ebenfalls frühestens drei Monate 

nach Bekanntmachung in Kraft. 

 Verwaltungsgesellschaft  2.

Der Fonds wird von der am 17. Mai 1995 

gegründeten Deka Investment GmbH mit 

Sitz in 60325 Frankfurt am Main, Mainzer 

Landstraße 16 verwaltet. Die Gesellschaft ist 

eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne 

des KAGB in der Rechtsform einer Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung (GmbH). 

Zum 1. Januar 1996 übernahm sie das 

Investmentgeschäft der am 17. August 

1956 gegründeten Deka Deutsche Kapital-

anlagegesellschaft mbH.  

Seit dem 10. August 1995 durfte die Gesell-

schaft Geldmarkt- und Wertpapier-

Sondervermögen und seit dem 10. Juli 1998 

auch Investmentfondsanteil-, gemischte 

Wertpapier- und Grundstücks- sowie Alters-

vorsorge-Sondervermögen nach dem Gesetz 

über Kapitalanlagegesellschaften verwalten. 

Nach der Anpassung an das Investmentge-

setz darf die Gesellschaft seit dem 1. Januar 

2004 richtlinienkonforme Sondervermögen 

und Altersvorsorge-Sondervermögen, seit 

dem 30. Dezember 2004 Gemischte Son-

dervermögen, seit dem 6. Juli 2005 Dach-

Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken 

sowie seit dem 21. Mai 2008 Sonstige Son-

dervermögen verwalten.  

Nähere Angaben über die Geschäftsführung, 

die Zusammensetzung des Aufsichtsrates 

und den Gesellschafterkreis sowie über die 

Höhe des gezeichneten und eingezahlten 

Kapitals finden Sie am Ende von Abschnitt I. 

dieses Verkaufsprospekts.  

Die Gesellschaft hat die Berufshaftungsrisi-

ken, die sich durch die Verwaltung von 

Investmentvermögen ergeben, die nicht der 

OGAW-Richtlinie entsprechen, sogenannte 

alternative Investmentvermögen („AIF“), 

und auf berufliche Fahrlässigkeit ihrer Orga-

ne oder Mitarbeiter zurückzuführen sind, 

abgedeckt durch Eigenmittel in Höhe von 

wenigstens 0,01 Prozent des Werts der 

Portfolios aller verwalteten AIF, wobei dieser 

Betrag jährlich überprüft und angepasst 

wird. Diese Eigenmittel sind von dem ange-

gebenen Kapital umfasst. 

 Verwahrstelle 3.

Das KAGB sieht eine Trennung der Verwal-

tung und der Verwahrung von Sonderver-

mögen vor. Die Verwahrstelle ist ein Kredit-

institut und verwahrt die Vermögensgegen-

stände in Sperrdepots bzw. auf Sperrkonten 

und überwacht, ob die Verfügungen der 

Gesellschaft über die Vermögensgegenstän-

de den Vorschriften des KAGB und den 

Anlagebedingungen entsprechen. Die Anla-

ge von Vermögensgegenständen in Bank-

guthaben bei einem anderen Kreditinstitut 

sowie Verfügungen über solche Bankgutha-

ben sind nur mit Zustimmung der Verwahr-

stelle zulässig. Die Verwahrstelle muss ihre 

Zustimmung erteilen, wenn die Anlage bzw. 

Verfügung mit den Anlagebedingungen und 

den Vorschriften des KAGB vereinbar ist. 
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Daneben hat die Verwahrstelle insbesondere 

folgende Aufgaben: 

� Ausgabe und Rücknahme der Anteile des 

Fonds, 

� Sicherzustellen, dass die Ausgabe und 

Rücknahme der Anteile sowie die Anteil-

wertermittlung den Vorschriften des KAGB 

und den Anlagebedingungen des Fonds 

entsprechen,  

� Sicherzustellen, dass bei den für gemein-

schaftliche Rechnung der Anleger getätigten 

Geschäften der Gegenwert innerhalb der 

üblichen Fristen in ihre Verwahrung gelangt,  

� Sicherzustellen, dass die Erträge des Fonds 

nach den Vorschriften des KAGB und nach 

den Anlagebedingungen verwendet wer-

den,  

� Überwachung von Kreditaufnahmen 

durch die Gesellschaft für Rechnung des 

Fonds sowie gegebenenfalls Zustimmung 

zur Kreditaufnahme, 

� Sicherzustellen, dass Sicherheiten für 

Wertpapierdarlehen rechtswirksam bestellt 

und jederzeit vorhanden sind.  

3.1 Firma, Rechtsform und Sitz der 
Verwahrstelle 

Für den Fonds hat die DekaBank Deutsche 

Girozentrale mit Sitz in Frankfurt am Main 

und Berlin und Hauptverwaltung in 60325 

Frankfurt, Mainzer Landstraße 16, die Funk-

tion der Verwahrstelle übernommen. Die 

Verwahrstelle ist ein Kreditinstitut nach 

deutschem Recht. Ihre Haupttätigkeit ist das 

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie 

das Wertpapiergeschäft. 

Die Gesellschaft wird überwiegend die 

Verwahrstelle, zu deren Konzern sie gehört, 

mit der Abwicklung von Transaktionen für 

Rechnung des Fonds beauftragen. 

3.2 Unterverwahrung 
Die Verwahrstelle überträgt die Verwahrung 

von verwahrfähigen Vermögensgegenstän-

den für inländische (Girosammelverwahrung) 

und ausländische (Wertpapierrechnung) 

Vermögensgegenstände an weitere Unter-

verwahrer. Die übertragenen Aufgaben sind: 

� Verwahrung der Wertpapiere, 

� Verwaltung der Wertpapiere, 

� Abwicklung der Wertpapierhandelsge-

schäfte und Ausführung von Wertpapierlie-

ferungen (Ein- und Ausgänge). 

Die Verwahrstelle nutzt für die Verwahrung 

von Zielfondsanteilen ihre Konzerntochter 

DekaBank Deutsche Girozentrale Luxem-

bourg S.A. 

Um potentielle Interessenskonflikte zu ver-

meiden, behandelt die Verwahrstelle die 

DekaBank Deutsche Girozentrale Luxem-

bourg S.A. wie einen externen Dienstleister. 

Dazu wird ein Verwahrvertrag nebst Service 

Level Agreement abgeschlossen und eine 

regelmäßige Due Diligence durchgeführt. 

3.3 Haftung der Verwahrstelle 
Die Verwahrstelle ist grundsätzlich für alle 

Vermögensgegenstände, die von ihr oder 

mit ihrer Zustimmung von einer anderen 

Stelle verwahrt werden, verantwortlich. Im 

Falle des Verlustes eines solchen Vermö-

gensgegenstandes haftet die Verwahrstelle 

gegenüber dem Fonds und dessen Anlegern, 

außer der Verlust ist auf Ereignisse außer-

halb des Einflussbereichs der Verwahrstelle 

zurückzuführen. Für Schäden, die nicht im 

Verlust eines Vermögensgegenstandes be-

stehen, haftet die Verwahrstelle grundsätz-

lich nur, wenn sie ihre Verpflichtungen nach 

den Vorschriften des KAGB mindestens 

fahrlässig nicht erfüllt hat.  

 

 Der Fonds 4.

Der Fonds wurde am 2. November 1994 als 

„Deka-Geldmarkt: EURO TF“ für unbe-

stimmte Dauer aufgelegt. Er wurde später in 

„Deka-Geldmarkt: EURO“ und am 1. Juli 

2011 in Deka-Liquidität: EURO umbenannt.  

Die Anleger sind an den Vermögensgegen-

ständen des Fonds entsprechend der Anzahl 

ihrer Anteile als Miteigentümer bzw. als 

Gläubiger nach Bruchteilen beteiligt. Alle 

ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse 

haben gleiche Rechte. Der Fonds ist nicht 

Teilfonds einer Umbrella-Konstruktion. An-

teile, die bis zum 31. Dezember 2008 unter 

der Bezeichnung „Deka-Geldmarkt: EURO 

TF“ begeben wurden, bleiben weiterhin 

gültig und werden der Anteilklasse 

„TF“ zugeordnet. 

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist 

nur einheitlich für den gesamten Fonds und 

nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine 

Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die 

Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie 

liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist 

weder notwendig, dass Anteile einer Anteil-

klasse im Umlauf sind, noch dass Anteile 

einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend 

auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe 

von Anteilen einer Anteilklasse ist deren 

Wert auf der Grundlage des für das gesamte 

Sondervermögen nach § 168 Absatz 1 

Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berech-

nen.  

Die für den Fonds gebildeten Anteilklassen 

können sich hinsichtlich der Ertragsverwen-

dung, des Ausgabeaufschlags, der Verwal-

tungsvergütung, der Mindestanlagesumme 

oder einer Kombination dieser Merkmale 

unterscheiden. Es sind Anteile von einer 

Anteilklasse erhältlich. Die Anteilklasse trägt 

die Bezeichnung „TF“.  

Die Jahres- sowie Halbjahresberichte enthal-

ten die Angabe, unter welchen Vorausset-

zungen Anteile mit unterschiedlichen Rech-

ten ausgegeben und welche Rechte den 

Anteilklassen im Einzelnen zugeordnet 

werden. Darüber hinaus wird für jede An-
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teilklasse die Anzahl der am Berichtsstichtag 

umlaufenden Anteile der Anteilklasse und 

der am Berichtsstichtag ermittelte Anteilwert 

angegeben. 

 Anlageziel, Anlagestrategie, An-5.
lagegrundsätze und Anlagegren-
zen 

5.1 Anlageziel 
Anlageziel des Fonds ist es, auf den in- und 

ausländischen Geldmärkten unter Geringha-

ltung des Währungsrisikos eine angemesse-

ne Rendite in Euro zu erwirtschaften. 

5.2 Anlagegrundsätze 
Für den Fonds können die nach dem KAGB 

und den Vertragsbedingungen zulässigen 

Vermögensgegenstände erworben werden. 

Die Gesellschaft wird für den Fonds nur 

solche Vermögensgegenstände erwerben, 

die Ertrag und/oder Wachstum erwarten 

lassen. 

Für den Fonds können Geldmarktinstrumen-

te, Investmentanteile, Derivate und sonstige 

Anlageinstrumente im Sinne des KAGB 

erworben werden. Daneben ist die Anlage 

in Bankguthaben möglich. 

Der Erwerb von Wertpapieren gemäß § 193 

KAGB ist ausgeschlossen. 

Der Anteil der Vermögensgegenstände, die 

auf Euro lauten, darf 51 % des Fonds nicht 

unterschreiten. 

5.3 Vermögensgegenstände 
Die Gesellschaft kann für Rechnung des 

Fonds folgende Vermögensgegenstände 

erwerben: 

� Geldmarktinstrumente gemäß § 194 

KAGB, 

� Bankguthaben gemäß § 195 KAGB, 

� Investmentanteile gemäß § 196 KAGB, 

� Derivate gemäß § 197 KAGB, 

� Sogenannte sonstige Anlageinstrumente 

gemäß § 198 KAGB. 

Einzelheiten zu diesen erwerbbaren Vermö-

gensgegenständen und den hierfür gelten-

den Anlagegrenzen sind nachfolgend dar-

gestellt. 

5.3.1 Geldmarktinstrumente 
Die Gesellschaft darf für Rechnung des 

Fonds in Geldmarktinstrumente investieren, 

die üblicherweise auf dem Geldmarkt ge-

handelt werden, sowie in verzinsliche Wert-

papiere, die alternativ 

� zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für den 

Fonds eine Laufzeit oder Restlaufzeit von 

höchstens 397 Tagen haben,  

� zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für den 

Fonds eine Laufzeit oder Restlaufzeit haben, 

die länger als 397 Tage ist, deren Verzinsung 

aber nach den Emissionsbedingungen re-

gelmäßig, mindestens einmal in 397 Tagen 

marktgerecht angepasst werden muss, 

� deren Risikoprofil dem Risikoprofil von 

Wertpapieren entspricht, die das Kriterium 

der Restlaufzeit oder das der Zinsanpassung 

erfüllen. 

Für den Fonds dürfen Geldmarktinstrumente 

erworben werden, wenn sie 

1. an einer Börse in einem Mitgliedstaat der 

EU oder in einem anderen Vertragsstaat 

des Abkommens über den EWR zum 

Handel zugelassen oder in einem dieser 

Staaten an einem anderen organisierten 

Markt zugelassen oder in diesen einbe-

zogen sind,  

2. ausschließlich an einer Börse außerhalb 

der Mitgliedstaaten der EU oder in einem 

anderen Vertragsstaat des Abkommens 

über den EWR zum Handel zugelassen 

oder in einem dieser Staaten an einem 

organisierten Markt zugelassen oder in 

diesen einbezogen sind, sofern die BaFin 

die Wahl dieser Börse oder dieses Mark-

tes zugelassen hat,  

3. von der EU, dem Bund, einem Sonder-

vermögen des Bundes, einem Land, ei-

nem anderen Mitgliedstaat oder einer 

anderen zentralstaatlichen, regionalen 

oder lokalen Gebietskörperschaft oder 

der Zentralbank eines Mitgliedstaats der 

EU, der Europäischen Zentralbank oder 

der Europäischen Investitionsbank, einem 

Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundes-

staat ist, einem Gliedstaat dieses Bundes-

staates oder von einer internationalen öf-

fentlich-rechtlichen Einrichtung, der 

mindestens ein Mitgliedstaat der EU an-

gehört, begeben oder garantiert werden, 

4. von einem Unternehmen begeben wer-

den, dessen Wertpapiere auf den unter 

den Nummern 1 und 2 bezeichneten 

Märkten gehandelt werden, 

5. von einem Kreditinstitut begeben oder 

garantiert werden, das nach dem Recht 

der EU festgelegten Kriterien einer Auf-

sicht unterstellt ist, oder einem Kreditin-

stitut, das Aufsichtsbestimmungen, die 

nach Auffassung der BaFin denjenigen 

des Gemeinschaftsrechts gleichwertig 

sind, unterliegt und diese einhält, 

6. von anderen Emittenten begeben wer-

den und es sich bei dem jeweiligen Emit-

tenten 

a) um ein Unternehmen mit einem Eigen-

kapital von mindestens 10 Millionen Euro 

handelt, das seinen Jahresabschluss nach 

der Europäischen Richtlinie über den Jah-

resabschluss von Kapitalgesellschaften er-

stellt und veröffentlicht, oder  

b) um einen Rechtsträger handelt, der in-

nerhalb einer eine oder mehrere börsen-

notierte Gesellschaften umfassenden Un-

ternehmensgruppe für die Finanzierung 

dieser Gruppe zuständig ist, oder  

c) um einen Rechtsträger handelt, der 

Geldmarktinstrumente emittiert, die 

durch Verbindlichkeiten unterlegt sind, 
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durch Nutzung einer von einer Bank ein-

geräumten Kreditlinie. Dies sind Produkte, 

bei denen Kreditforderungen von Banken 

in Wertpapieren verbrieft werden (soge-

nannte Asset Backed Securities). 

Sämtliche genannten Geldmarktinstrumente 

dürfen nur erworben werden, wenn sie 

liquide sind und sich ihr Wert jederzeit ge-

nau bestimmten lässt. Liquide sind Geld-

marktinstrumente, die sich innerhalb hinrei-

chend kurzer Zeit mit begrenzten Kosten 

veräußern lassen. Hierbei ist die Verpflich-

tung der Gesellschaft zu berücksichtigen, 

Anteile am Fonds auf Verlangen der Anleger 

zurückzunehmen und hierfür in der Lage zu 

sein, solche Geldmarktinstrumente entspre-

chend kurzfristig veräußern zu können. Für 

die Geldmarktinstrumente muss zudem ein 

exaktes und verlässliches Bewertungssystem 

existieren, das die Ermittlung des Nettobe-

standswerts des Geldmarktinstruments 

ermöglicht oder auf Marktdaten oder Be-

wertungsmodellen basiert, wie Systeme, die 

Anschaffungskosten fortführen. Das Merk-

mal der Liquidität gilt für Geldmarktinstru-

mente als erfüllt, wenn diese an einem 

organisierten Markt innerhalb des EWR 

zugelassen oder in diesen einbezogen sind 

oder an einem organisierten Markt außer-

halb des EWR zugelassen oder in diesen 

einbezogen sind, sofern die BaFin die Wahl 

dieses Marktes zugelassen hat.  

Für Geldmarktinstrumente, die nicht an 

einer Börse notiert oder an einem geregel-

ten Markt zum Handel zugelassen sind 

(siehe oben unter Nr. 3 bis 6), muss zudem 

die Emission oder der Emittent dieser In-

strumente Vorschriften über den Einlagen- 

und Anlegerschutz unterliegen. So müssen 

für diese Geldmarktinstrumente angemes-

sene Informationen vorliegen, die eine an-

gemessene Bewertung der mit den Instru-

menten verbundenen Kreditrisiken 

ermöglichen und die Geldmarktinstrumente 

müssen frei übertragbar sein. Die Kreditrisi-

ken können etwa durch eine Kreditwürdig-

keitsprüfung einer Rating-Agentur bewertet 

werden.  

Für diese Geldmarktinstrumente gelten 

weiterhin die folgenden Anforderungen, es 

sei denn, sie sind von der Europäischen 

Zentralbank oder der Zentralbank eines 

Mitgliedstaates der EU begeben oder garan-

tiert worden: 

� Werden sie von folgenden (oben unter Nr. 

3 genannten) Einrichtungen begeben oder 

garantiert: 

– der EU,  

– dem Bund,  

– einem Sondervermögen des Bundes,  

– einem Land,  

– einem anderen Mitgliedstaat, 

– einer anderen zentralstaatlichen Gebiets-

körperschaft,  

– der Europäischen Investitionsbank,  

– einem Drittstaat oder, sofern dieser ein 

Bundesstaat ist, einem Gliedstaat dieses 

Bundesstaates  

– einer internationalen öffentlich-

rechtlichen Einrichtung, der mindestens 

ein Mitgliedstaat der EU angehört,  

 

müssen angemessene Informationen 

über die Emission bzw. das Emissionspro-

gramm oder über die rechtliche und fi-

nanzielle Situation des Emittenten vor der 

Emission des Geldmarktinstruments vor-

liegen.  

� Werden sie von einem im EWR beaufsich-

tigten Kreditinstitut begeben oder garantiert 

(s.o. unter Nr. 5), so müssen angemessene 

Informationen über die Emission bzw. das 

Emissionsprogramm oder über die rechtliche 

und finanzielle Situation des Emittenten vor 

der Emission des Geldmarktinstruments 

vorliegen, die in regelmäßigen Abständen 

und bei signifikanten Begebenheiten aktua-

lisiert werden. Zudem müssen über die 

Emission bzw. das Emissionsprogramm 

Daten (z.B. Statistiken) vorliegen, die eine 

angemessene Bewertung der mit der Anlage 

verbundenen Kreditrisiken ermöglichen. 

� Werden sie von einem Kreditinstitut be-

geben, das außerhalb des EWR Aufsichtsbe-

stimmungen unterliegt, die nach Ansicht der 

BaFin den Anforderungen innerhalb des 

EWR an ein Kreditinstitut gleichwertig sind, 

so ist eine der folgende Voraussetzungen zu 

erfüllen: 

– Das Kreditinstitut unterhält einen Sitz in 

einem zur sogenannten Zehnergruppe 

(Zusammenschluss der wichtigsten füh-

renden Industrieländer – G10) gehören-

den Mitgliedstaat der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (nachfolgend „OECD“). 

– Das Kreditinstitut verfügt mindestens 

über ein Rating mit einer Benotung, die 

als sogenanntes „Investment-Grade“ 

qualifiziert. 

– Mittels einer eingehenden Analyse des 

Emittenten kann nachgewiesen werden, 

dass die für das Kreditinstitut geltenden 

Aufsichtsbestimmungen mindestens so 

streng sind wie die des Rechts der EU. 

� Für die übrigen Geldmarktinstrumente, 

die nicht an einer Börse notiert oder einem 

geregelten Markt zum Handel zugelassen 

sind (siehe oben unter Nr. 4 und 6 sowie die 

übrigen unter Nr. 3 genannten), müssen 

angemessene Informationen über die Emis-

sion bzw. das Emissionsprogramm sowie 

über die rechtliche und finanzielle Situation 

des Emittenten vor der Emission des Geld-

marktinstruments vorliegen, die in regelmä-

ßigen Abständen und bei signifikanten 

Begebenheiten aktualisiert und durch quali-

fizierte, vom Emittenten weisungsunabhän-

gige Dritte, geprüft werden. Zudem müssen 

über die Emission bzw. das Emissionspro-

gramm Daten (z.B. Statistiken) vorliegen, die 

eine angemessene Bewertung der mit der 

Anlage verbundenen Kreditrisiken ermögli-

chen. 
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5.3.2 Bankguthaben 
Bis zu 100 % des Wertes des Fonds darf in 

Bankguthaben angelegt werden. 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des 

Fonds nur Bankguthaben halten, die eine 

Laufzeit von höchstens zwölf Monaten 

haben. Diese Guthaben sind auf Sperrkon-

ten bei Kreditinstituten mit Sitz in einem 

Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen 

Vertragsstaat des Abkommens über den 

EWR zu führen. Sie können auch bei Kredit-

instituten mit Sitz in einem Drittstaat unter-

halten werden, dessen Aufsichtsbestim-

mungen nach Auffassung der BaFin 

denjenigen des Rechts der EU gleichwertig 

sind. 

5.3.3 Investmentanteile 
Die Gesellschaft darf bis zu 10 % des Wer-

tes des Fonds in Sondervermögen, die min-

destens zu 85 % in Geldmarktinstrumente 

gemäß § 194 KAGB anlegen und/oder 

Bankguthaben halten dürfen und/oder in 

andere Geldmarktfonds anlegen, investieren. 

Diese anderen Sondervermögen dürfen 

nach ihren Vertragsbedingungen höchstens 

bis zu 10 % in Anteile an anderen Sonder-

vermögen investieren. Es können Anteile an 

inländischen richtlinienkonformen und 

nicht-richtlinienkonformen Sondervermögen, 

Anteile an Investmentaktiengesellschaften, 

sowie EU-Investmentanteile und andere 

ausländische Investmentanteile erworben 

werden. Die Anteile müssen täglich zurück-

gegeben werden dürfen. Die Gesellschaft 

darf für Rechnung des Fonds nicht mehr als 

25 % der ausgegebenen Anteile eines ande-

ren Investmentvermögens erwerben. 

5.3.4 Anlagegrenzen für Geld-
marktinstrumente, Bankgutha-
ben und Investmentanteile 

Der Fonds muss mindestens zu 85 % aus 

Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben und 

Investmentanteilen gemäß § 196 KAGB, die 

mindestens zu 85 % in Geldmarktinstru-

mente gemäß § 194 KAGB anlegen 

und/oder Bankguthaben halten dürfen 

und/oder in andere Geldmarktfonds anlegen, 

bestehen. 

Die Gesellschaft darf in Geldmarktinstru-

mente desselben Ausstellers (Schuldners) bis 

zu 10 % des Fonds anlegen. Dabei darf der 

Gesamtwert der Geldmarktinstrumente 

dieser Aussteller (Schuldner) 40 % des 

Fonds nicht übersteigen. Darüber hinaus 

dürfen lediglich 5 % des Fonds in Geld-

marktinstrumente desselben Ausstellers 

(Schuldners) angelegt werden. 

In Schuldverschreibungen, Schuldscheindar-

lehen und Geldmarktinstrumenten besonde-

rer öffentlicher Aussteller im Sinne des 

§ 206 Absatz 2 KAGB darf die Gesellschaft 

jeweils bis zu 35 % des Wertes des Fonds 

anlegen. 

In gedeckte Schuldverschreibungen darf die 

Gesellschaft jeweils bis zu 25 % des Wertes 

des Fonds anlegen. Sofern in solche Schuld-

verschreibungen desselben Ausstellers mehr 

als 5 % des Wertes des Fonds angelegt 

werden, darf der Gesamtwert solcher 

Schuldverschreibungen 80 % des Wertes 

des Fonds nicht übersteigen. 

Die Gesellschaft darf höchstens 20 % des 

Wertes des Fonds in eine Kombination der 

folgenden Vermögensgegenstände anlegen: 

� von ein und derselben Einrichtung bege-

bene Geldmarktinstrumente, 

� Einlagen bei dieser Einrichtung, 

� Anrechnungsbeträge für das Kontrahen-

tenrisiko der mit dieser Einrichtung einge-

gangenen Geschäfte in Derivaten, Wert-

papierdarlehen- und Wertpapierpensions-

geschäften. Bei besonderen öffentlichen 

Ausstellern im Sinne des § 206 Absatz 2 

KAGB darf eine Kombination der in Satz 1 

genannten Vermögensgegenstände 35 % 

des Wertes des Fonds nicht übersteigen. 

Die jeweiligen Einzelobergrenzen bleiben 

unberührt. 

Die in Pension genommenen Geldmarktin-

strumente werden auf diese Anlagegrenze 

angerechnet. 

Die Gesellschaft kann in Geldmarktpapieren 

der Bundesrepublik Deutschland mehr als 

35 % des Wertes des Fonds anlegen. 

Sofern von dieser Möglichkeit Gebrauch 

gemacht wird, müssen die Geldmarktpapie-

re im Fonds aus mindestens sechs verschie-

denen Emissionen stammen, wobei nicht 

mehr als 30 % des Wertes des Fonds in 

einer Emission gehalten werden dürfen. 

Die Anrechnungsbeträge von Geldmarktin-

strumenten eines Ausstellers auf die vorste-

hend genannten Grenzen können durch 

den Einsatz von marktgegenläufigen Deriva-

ten, welche Geldmarktinstrumente dessel-

ben Ausstellers zum Basiswert haben, redu-

ziert werden. Das bedeutet, dass unter 

diesen Voraussetzungen für Rechnung des 

Sondervermögens auch über die vorgenann-

ten Grenzen hinaus Geldmarktinstrumente 

eines Ausstellers erworben werden dürfen, 

wenn das dadurch gesteigerte Ausstellerrisi-

ko durch Absicherungsgeschäfte wieder 

gesenkt wird. 

Bis zu 10 % des Wertes des Fonds darf die 

Gesellschaft insgesamt anlegen in 

� Geldmarktinstrumenten von Ausstellern, 

die nicht den Anforderungen des § 194 

KAGB genügen, sofern die Geldmarktin-

strumente die Voraussetzungen des § 198 

Nr. 2 KAGB erfüllen 

� Schuldscheindarlehen, die nach dem 

Erwerb für das Sondervermögen mindestens 

zweimal abgetreten werden können und 

gewährt wurden: 

a) dem Bund, einem Sondervermögen des 

Bundes, einem Land, der Europäischen 

Union oder einem Staat, der Mitglied der 

Organisation für wirtschaftliche Zusam-

menarbeit und Entwicklung ist, 

b) einer anderen inländischen Gebietskör-

perschaft oder einer Regionalregierung 

oder örtlichen Gebietskörperschaft eines 

anderen Mitgliedstaats der Europäischen 

Union oder eines anderen Vertragsstaats 

des Abkommens über den Europäischen 
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Wirtschaftsraum, für die nach Artikel 44 

der Richtlinie 2000/12/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 20. 

März 2000 über die Aufnahme und Aus-

übung der Tätigkeit der Kreditinstitute die 

Gewichtung Null bekannt gegeben wor-

den ist, 

c) sonstigen Körperschaften oder Anstalten 

des öffentlichen Rechts mit Sitz im Inland 

oder in einem anderen Mitgliedstaat der 

Europäischen Union oder einem anderen 

Vertragsstaat des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum, 

d) Unternehmen, die Wertpapiere ausgege-

ben haben, die an einem organisierten 

Markt im Sinne § 2 Absatz 5 des Wert-

papierhandelsgesetzes zum Handel zuge-

lassen oder die an einem anderen organi-

sierten Markt, der die wesentlichen 

Anforderungen an geregelte Märkte im 

Sinne der in § 198 Nr. 4 d) KAGB ge-

nannten Richtlinien erfüllt, zugelassen 

oder einbezogen sind, oder 

e) anderen Schuldnern, sofern eine der in 

Buchstabe a bis c bezeichneten Stellen 

die Gewährleistung für die Verzinsung 

und Rückzahlung übernommen hat. 

Schuldscheindarlehen müssen im Zeit-punkt 

ihres Erwerbs eine Restlaufzeit von höchs-

tens 397 Tagen haben oder die Verzinsung 

muss nach ihren Ausgabebedingungen 

während der gesamten Laufzeit regelmäßig, 

mindestens aber einmal in 397 Tagen, 

marktgerecht angepasst werden. 

5.3.5 Derivate 
Die Gesellschaft darf für den Fonds als 
Teil der Anlagestrategie Geschäfte mit 
Derivaten tätigen. Dies schließt Ge-
schäfte mit Derivaten zur effizienten 
Portfoliosteuerung und zur Erzielung 
von Zusatzerträgen, d. h. auch zu spe-
kulativen Zwecken, ein. Dadurch kann 
sich das Verlustrisiko des Fonds zumin-
dest zeitweise erhöhen. 

Ein Derivat ist ein Instrument, dessen Preis 

von den Kursschwankungen oder den Preis-

erwartungen anderer Vermögensgegen-

stände („Basiswert“) abhängt. Die nachfol-

genden Ausführungen beziehen sich sowohl 

auf Derivate als auch auf Finanzinstrumente 

mit derivativer Komponente (nachfolgend 

zusammen „Derivate“). 

Durch den Einsatz von Derivaten darf sich 

das Marktrisiko des Fonds höchstens ver-

doppeln („Marktrisikogrenze“). Marktrisiko 

ist das Verlustrisiko, das aus Schwankungen 

beim Marktwert von im Fonds gehaltenen 

Vermögensgegenständen resultiert, die auf 

Veränderungen von variablen Preisen bzw. 

Kursen des Marktes wie Zinssätzen, Wech-

selkursen, Aktien- und Rohstoffpreisen oder 

auf Veränderungen bei der Bonität eines 

Emittenten zurückzuführen sind. Die Gesell-

schaft hat die Marktrisikogrenze laufend 

einzuhalten. Die Auslastung der Marktrisi-

kogrenze hat sie täglich nach gesetzlichen 

Vorgaben zu ermitteln; diese ergeben sich 

aus der Verordnung über Risikomanage-

ment und Risikomessung beim Einsatz von 

Derivaten, Wertpapier-Darlehen und Pensi-

onsgeschäften in Investmentvermögen nach 

dem Kapitalanlagegesetzbuch (nachfolgend 

„Derivateverordnung“). 

Zur Ermittlung der Auslastung der Marktrisi-

kogrenze wendet die Gesellschaft den so-

genannten qualifizierten Ansatz im Sinne 

der Derivateverordnung an. Hierzu vergleicht 

die Gesellschaft das Marktrisiko des Fonds 

mit dem Marktrisiko eines virtuellen Ver-

gleichsvermögens, in dem keine Derivate 

enthalten sind.  

Bei dem derivatefreien Vergleichsvermögen 

handelt es sich um ein virtuelles Portfolio, 

dessen Wert stets genau dem aktuellen 

Wert des Fonds entspricht, das aber keine 

Steigerungen oder Absicherungen des 

Marktrisikos durch Derivate enthält. Die 

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens 

muss im Übrigen den Anlagezielen und der 

Anlagepolitik entsprechen, die für den 

Fonds gelten. Das derivatefreie Vergleichs-

vermögen für den Fonds besteht hauptsäch-

lich aus einem Index, der die Geldmarktent-

wicklung widerspiegelt und einem 

Rentenindex aus in Euro dominierten Pfand-

briefen. 

Durch den Einsatz von Derivaten darf 
der Risikobetrag für das Marktrisiko des 
Fonds zu keinem Zeitpunkt das Zweifa-
che des Risikobetrags für das Marktrisi-
ko des zugehörigen derivatefreien Ver-
gleichsvermögens übersteigen. 

Das Marktrisiko des Fonds und des derivate-

freien Vergleichsvermögens wird jeweils mit 

Hilfe eines geeigneten eigenen Risikomo-

dells ermittelt (sog. Value-at-Risk Methode). 

Die Gesellschaft erfasst dabei die Markt-

preisrisiken aus allen Geschäften. Sie quanti-

fiziert durch das Risikomodell die Wertver-

änderung der im Fonds gehaltenen 

Vermögensgegenstände im Zeitablauf. Der 

sogenannte Value-at-Risk gibt dabei eine in 

Geldeinheiten ausgedrückte Grenze für 

potenzielle Verluste eines Portfolios zwi-

schen zwei vorgegebenen Zeitpunkten an. 

Diese Wertveränderung wird von zufälligen 

Ereignissen bestimmt, nämlich den künfti-

gen Entwicklungen der Marktpreise, und ist 

daher nicht mit Sicherheit vorhersagbar. Das 

zu ermittelnde Marktrisiko kann jeweils nur 

mit einer genügend großen Wahrscheinlich-

keit abgeschätzt werden. 

Die Gesellschaft darf – vorbehaltlich eines 

geeigneten Risikomanagementsystems – für 

Rechnung des Fonds in jegliche Derivate 

investieren. Voraussetzung ist, dass die 

Derivate von Vermögensgegenständen 

abgeleitet sind, die für den Fonds erworben 

werden dürfen, oder von folgenden Basis-

werten: 

� Zinssätze 

� Wechselkurse 

� Währungen 

� Finanzindices, die hinreichend diversifiziert 

sind, eine adäquate Bezugsgrundlage für 

den Markt darstellen, auf den sie sich bezie-

hen, sowie in angemessener Weise veröf-

fentlicht werden.  
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Hierzu zählen insbesondere Optionen, Fi-

nanzterminkontrakte und Swaps sowie 

Kombinationen hieraus. 

Terminkontrakte 
Terminkontrakte sind für beide Vertrags-

partner unbedingt verpflichtende Vereinba-

rungen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, 

dem Fälligkeitsdatum, oder innerhalb eines 

bestimmten Zeitraumes, eine bestimmte 

Menge eines bestimmten Basiswerts zu 

einem im Voraus bestimmten Preis zu kau-

fen bzw. zu verkaufen. Die Gesellschaft darf 

für Rechnung des Fonds im Rahmen der 

Anlagegrundsätze Terminkontrakte auf alle 

für den Fonds erwerbbaren Vermögensge-

genstände, die nach dem KAGB und den 

Vertragsbedingungen als Basiswerte für 

Derivate dienen können, abschließen. 

Optionsgeschäfte 
Die Gesellschaft darf für Rechnung des 

Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze am 

Optionshandel teilnehmen. Optionsgeschäf-

te beinhalten, dass einem Dritten gegen 

Entgelt (Optionsprämie) das Recht einge-

räumt wird, während einer bestimmten Zeit 

oder am Ende eines bestimmten Zeitraums 

zu einem von vornherein vereinbarten Preis 

(Basispreis) die Lieferung oder die Abnahme 

von Vermögensgegenständen oder die 

Zahlung eines Differenzbetrags zu verlangen, 

oder auch entsprechende Optionsrechte zu 

erwerben. 

Swaps 
Swaps sind Tauschverträge, bei denen die 

dem Geschäft zugrunde liegenden Zah-

lungsströme oder Risiken zwischen den 

Vertragspartnern ausgetauscht werden. Die 

Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds im 

Rahmen der Anlagegrundsätze Zinsswaps, 

Währungsswaps, Zins-Währungsswaps, 

Varianzswaps und Equity-Swaps abschließen. 

Swaptions 
Swaptions sind Optionen auf Swaps. Eine 

Swaption ist das Recht, nicht aber die Ver-

pflichtung, zu einem bestimmten Zeitpunkt 

oder innerhalb einer bestimmten Frist in 

einen hinsichtlich der Konditionen genau 

spezifizierten Swap einzutreten. Im Übrigen 

gelten die im Zusammenhang mit Options-

geschäften dargestellten Grundsätze. Die 

Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds 

nur solche Swaptions abschließen, die sich 

aus den oben beschriebenen Optionen und 

Swaps zusammensetzen. 

Credit Default Swaps 
Credit Default Swaps sind Kreditderivate, die 

es ermöglichen, ein potenzielles Kreditaus-

fallvolumen auf andere zu übertragen. Im 

Gegenzug zur Übernahme des Kreditausfall-

risikos zahlt der Verkäufer des Risikos eine 

Prämie an seinen Vertragspartner. Im Übri-

gen gelten die Ausführungen zu Swaps 

entsprechend. 

In Wertpapieren verbriefte Finanz-
instrumente 
Die Gesellschaft kann für Rechnung des 

Fonds die vorstehend beschriebenen Finan-

zinstrumente auch erwerben, wenn diese in 

Wertpapieren verbrieft sind. Dabei können 

die Geschäfte, die Finanzinstrumente zum 

Gegenstand haben, auch nur teilweise in 

Wertpapieren enthalten sein (z. B. Options-

anleihen). Die Aussagen zu Chancen und 

Risiken gelten für solche verbrieften Finan-

zinstrumente entsprechend, jedoch mit der 

Maßgabe, dass das Verlustrisiko bei verbrief-

ten Finanzinstrumenten auf den Wert des 

Wertpapiers beschränkt ist. 

OTC-Derivatgeschäfte 
Die Gesellschaft darf für Rechnung des 

Fonds sowohl Derivatgeschäfte tätigen, die 

an einer Börse zum Handel zugelassen oder 

an einem anderen organisierten Markt 

zugelassen oder in diesen einbezogen sind, 

als auch außerbörsliche Geschäfte, soge-

nannte over-the-counter (OTC)–Geschäfte. 

Derivatgeschäfte, die nicht zum Handel an 

einer Börse zugelassen oder an einem ande-

ren organisierten Markt zugelassen oder in 

diesen einbezogen sind, darf die Gesell-

schaft nur mit geeigneten Kreditinstituten 

oder Finanzdienstleistungsinstituten auf der 

Basis standardisierter Rahmenverträge täti-

gen. Bei außerbörslich gehandelten Deriva-

ten wird das Kontrahentenrisiko bezüglich 

eines Vertragspartners auf 5 % des Wertes 

des Fonds beschränkt. Ist der Vertrags-

partner ein Kreditinstitut mit Sitz in einem 

Mitgliedstaat der EU, in einem anderen 

Vertragsstaat des Abkommens über den 

EWR oder einem Drittstaat mit vergleichba-

rem Aufsichtsniveau, so darf das Kontrahen-

tenrisiko bis zu 10 % des Wertes des Fonds 

betragen. Außerbörslich gehandelte Deri-

vatgeschäfte, die mit einer zentralen Clea-

ringstelle einer Börse oder eines anderen 

organisierten Marktes als Vertragspartner 

abgeschlossen werden, werden auf die 

Kontrahentengrenzen nicht angerechnet, 

wenn die Derivate einer täglichen Bewer-

tung zu Marktkursen mit täglichem Margin-

Ausgleich unterliegen. Ansprüche des Fonds 

gegen einen Zwischenhändler sind jedoch 

auf die Grenzen anzurechnen, auch wenn 

das Derivat an einer Börse oder an einem 

anderen organisierten Markt gehandelt wird. 

5.3.6 Sonstige Vermögensgegen-
stände und deren Anlage-
grenzen 

Bis zu 10 % des Wertes des Fonds darf die 

Gesellschaft insgesamt in folgende sonstige 

Vermögensgegenstände anlegen: 

� Wertpapiere, die nicht zum Handel an 

einer Börse zugelassen oder an einem ande-

ren organisierten Markt zugelassen oder in 

diesen einbezogen sind, jedoch grundsätz-

lich die Kriterien für Wertpapiere erfüllen. 

Abweichend von den gehandelten bzw. 

zugelassenen Wertpapieren muss die ver-

lässliche Bewertung für diese Wertpapiere in 

Form einer in regelmäßigen Abständen 

durchgeführten Bewertung verfügbar sein, 

die aus Informationen des Emittenten oder 

aus einer kompetenten Finanzanalyse abge-

leitet wird. Angemessene Information über 

das nicht zugelassene bzw. nicht einbezo-

gene Wertpapier muss in Form einer regel-

mäßigen und exakten Information durch 

den Fonds vorliegen oder es muss gegebe-

nenfalls das zugehörige Portfolio verfügbar 

sein. 

� Geldmarktinstrumente von Emittenten, 

die nicht den in Abschnitt „Anlageziele, -

strategie, -grundsätze und -grenzen – Ver-

mögensgegenstände – Geldmarktinstru-

mente“ genannten Anforderungen genü-
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gen, wenn sie liquide sind und sich ihr Wert 

jederzeit genau bestimmten lässt. Liquide 

sind Geldmarktinstrumente, die sich inner-

halb hinreichend kurzer Zeit mit begrenzten 

Kosten veräußern lassen. Hierbei ist die 

Verpflichtung der Gesellschaft zu berück-

sichtigen, Anteile am Fonds auf Verlangen 

der Anleger zurückzunehmen und hierfür in 

der Lage zu sein, solche Geldmarktinstru-

mente entsprechend kurzfristig veräußern 

zu können. Für die Geldmarktinstrumente 

muss zudem ein exaktes und verlässliches 

Bewertungssystem existieren, das die Ermitt-

lung des Nettobestandswerts des Geld-

marktinstruments ermöglicht oder auf 

Marktdaten oder Bewertungsmodellen 

basiert, wie Systeme, die Anschaffungskos-

ten fortführen.  

� Aktien aus Neuemissionen, wenn nach 

deren Ausgabebedingungen 

– deren Zulassung an einer Börse in einem 

Mitgliedstaat der EU oder in einem ande-

ren Vertragsstaat des Abkommens über 

den EWR zum Handel oder deren Zulas-

sung an einem organisierten Markt oder 

deren Einbeziehung in diesen in einem 

Mitgliedstaat der EU oder in einem ande-

ren Vertragsstaat des Abkommens über 

den EWR nach den Ausgabebedingun-

gen zu beantragen ist, sofern 

– deren Zulassung an einer Börse zum 

Handel oder deren Zulassung an einem 

organisierten Markt oder die Einbezie-

hung in diesen außerhalb der Mitglied-

staaten der EU oder außerhalb der ande-

ren Vertragsstaaten des Abkommens 

über den EWR nach den Ausgabebedin-

gungen zu beantragen ist, sofern die 

Wahl dieser Börse oder dieses organisier-

ten Marktes von der BaFin zugelassen ist 

und  

 die Zulassung oder Einbeziehung inner-

halb eines Jahres nach der Ausgabe er-

folgt.  

� Schuldscheindarlehen, die nach dem 

Erwerb für den Fonds mindestens zweimal 

abgetreten werden können und von einer 

der folgenden Einrichtungen gewährt wur-

den: 

a) dem Bund, einem Sondervermögen des 

Bundes, einem Land, der EU oder einem 

Mitgliedstaat der OECD, 

b) einer anderen inländischen Gebietskör-

perschaft oder einer Regionalregierung 

oder örtlichen Gebietskörperschaft eines 

anderen Mitgliedstaats der EU oder eines 

anderen Vertragsstaats des Abkommens 

über den EWR, sofern die Forderung 

nach der Verordnung über Aufsichtsan-

forderungen an Kreditinstitute und 

Wertpapierfirmen in derselben Weise be-

handelt werden kann wie eine Forderung 

an den Zentralstaat, auf dessen Hoheits-

gebiet die Regionalregierung oder die 

Gebietskörperschaft ansässig ist, 

c) sonstigen Körperschaften oder Anstalten 

des öffentlichen Rechts mit Sitz im Inland 

oder in einem anderen Mitgliedstaat der 

EU oder einem anderen Vertragsstaat des 

Abkommens über den EWR, 

d) Unternehmen, die Wertpapiere ausgege-

ben haben, die an einem organisierten 

Markt innerhalb des EWR zum Handel 

zugelassen sind oder die an einem sons-

tigen geregelten Markt im Sinne der 

Richtlinie über Märkte für Finanzinstru-

mente in der jeweils geltenden Fassung 

erfüllt, zum Handel zugelassen sind, oder 

e) anderen Schuldnern, sofern eine der in 

Buchstabe a) bis c) bezeichneten Stellen 

die Gewährleistung für die Verzinsung 

und Rückzahlung übernommen hat. 

5.4 Wertpapier-Darlehensgeschäfte 
Die im Fonds gehaltenen Wertpapiere kön-

nen darlehensweise gegen marktgerechtes 

Entgelt an Dritte übertragen werden. Hierbei 

kann der gesamte Bestand des Fonds an 

Wertpapieren nur auf unbestimmte Zeit als 

Wertpapier-Darlehen an Dritte übertragen 

werden. Die Gesellschaft hat jederzeit die 

Möglichkeit, das Darlehensgeschäft zu 

kündigen. Es muss vertraglich vereinbart 

werden, dass nach Beendigung des Darle-

hensgeschäfts dem Fonds Wertpapiere 

gleicher Art, Güte und Menge innerhalb der 

üblichen Abwicklungszeit zurück übertragen 

werden. Voraussetzung für die darlehens-

weise Übertragung von Wertpapieren ist, 

dass dem Fonds ausreichende Sicherheiten 

gewährt werden. Hierzu können Guthaben 

abgetreten oder verpfändet bzw. Wertpa-

piere oder Geldmarktinstrumente übereig-

net oder verpfändet werden. Die Erträge aus 

der Anlage der Sicherheiten stehen dem 

Fonds zu.  

Der Darlehensnehmer ist außerdem ver-

pflichtet, die Zinsen aus darlehensweise 

erhaltenen Wertpapieren bei Fälligkeit an die 

Verwahrstelle für Rechnung des Fonds zu 

zahlen. Alle an einen Darlehensnehmer 

übertragenen Wertpapiere dürfen 10 % des 

Wertes des Fonds nicht übersteigen. 

Die Gesellschaft kann für die Anbahnung, 

Durchführung und Abwicklung von Darle-

hensgeschäften die Leistungen Dritter in 

Anspruch nehmen; sofern davon Gebrauch 

gemacht wird, werden Angaben hierzu im 

Jahresbericht des Fonds gemacht. 

Gelddarlehen darf die Gesellschaft Dritten 

für Rechnung des Fonds nicht gewähren. 

5.5 Pensionsgeschäfte 
Die Gesellschaft darf für Rechnung des 

Fonds Pensionsgeschäfte mit Kreditinstituten 

und Finanzdienstleistungsinstituten mit einer 

Höchstlaufzeit von zwölf Monaten abschlie-

ßen. Dabei kann sie sowohl Wertpapiere des 

Fonds gegen Entgelt auf einen Pensions-

nehmer übertragen (einfaches Pensionsge-

schäft), als auch Wertpapiere im Rahmen 

der jeweils geltenden Anlagegrenzen in 

Pension nehmen (umgekehrtes Pensionsge-

schäft). Die Gesellschaft hat die Möglichkeit, 

das Pensionsgeschäft jederzeit zu kündigen; 

dies gilt nicht für Pensionsgeschäfte mit 

einer Laufzeit von bis zu einer Woche. Bei 

Kündigung eines einfachen Pensionsge-

schäfts ist die Gesellschaft berechtigt, die in 

Pension gegebenen Wertpapiere zurückzu-

fordern. Die Kündigung eines umgekehrten 
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Pensionsgeschäfts kann entweder die Rück-

erstattung des vollen Geldbetrags oder des 

angelaufenen Geldbetrags in Höhe des 

aktuellen Marktwertes zur Folge haben. 

Pensionsgeschäfte sind nur in Form soge-

nannter echter Pensionsgeschäfte zulässig. 

Dabei übernimmt der Pensionsnehmer die 

Verpflichtung, die Wertpapiere zu einem 

bestimmten oder vom Pensionsgeber zu 

bestimmenden Zeitpunkt zurück zu übertra-

gen oder den Geldbetrag samt Zinsen zu-

rückzuzahlen. 

5.6 Sicherheitenstrategien 
Im Rahmen von Derivate-, Wertpapier-

Darlehens- und Pensionsgeschäften nimmt 

die Gesellschaft für Rechnung des Fonds 

Sicherheiten entgegen. Die Sicherheiten 

dienen dazu, das Ausfallrisiko des Vertrags-

partners dieser Geschäfte ganz oder teilwei-

se zu reduzieren. 

5.6.1 Arten der zulässigen Sicher-
heiten 

Zulässige Sicherheiten sind Barsicherheiten, 

Aktien, Staatsanleihen, Anleihen anderer 

Gebietskörperschaften und supranationaler 

Organisationen, Unternehmensanleihen 

sowie deutsche öffentliche oder Hypothe-

kenpfandbriefe. Weitere Restriktionen hin-

sichtlich zulässiger Währungen, Ratingan-

forderungen an Emission bzw. Emittent 

sowie Zugehörigkeit zu ausgewählten Indi-

zes (bei Aktien) stellen weiterhin sicher, dass 

ausschließlich Sicherheiten hoher Qualität 

Verwendung finden. 

5.6.2 Umfang der Besicherung 
Wertpapier-Darlehensgeschäfte werden in 

vollem Umfang besichert. Der Kurswert der 

als Darlehen übertragenen Wertpapiere 

bildet dabei zusammen mit den zugehöri-

gen Erträgen den Sicherungswert. Die Leis-

tung der Sicherheiten durch den Darlehens-

nehmer darf den Sicherungswert zuzüglich 

eines marktüblichen Aufschlags nicht unter-

schreiten.  

Im Übrigen müssen Derivate-, Wertpapier-

Darlehens- und Pensionsgeschäfte in einem 

Umfang besichert sein, der sicherstellt, dass 

der Anrechnungsbetrag für das Ausfallrisiko 

des jeweiligen Vertragspartners 5 % des 

Wertes des Fonds nicht überschreitet. Ist der 

Vertragspartner ein Kreditinstitut mit Sitz in 

einem Mitgliedstaat der EU oder in einem 

anderen Vertragsstaat des Abkommens über 

den EWR oder in einem Drittstaat, in dem 

gleichwertige Aufsichtsbestimmungen gel-

ten, so darf der Anrechnungsbetrag für das 

Ausfallrisiko 10 % des Wertes des Fonds 

betragen. 

5.6.3 Strategie für Abschläge der 
Bewertung (Haircut-Strategie) 

Von den gestellten Sicherheiten werden 

Abschläge (sog. Haircuts) berechnet, um 

den Marktpreisrisiken, Wechselkursrisiken 

sowie Liquiditätsrisiken der zu Grunde lie-

genden Sicherheiten Rechnung zu tragen. 

Die Gesellschaft verfolgt eine Haircut-

Strategie, in der abhängig von der Art der 

jeweiligen Sicherheit unterschiedliche Hair-

cuts zu berücksichtigen sind. Die Höhe der 

Haircuts ist so gewählt, dass bei Ausfall 

eines Kontrahenten hierdurch innerhalb des 

Verwertungszeitraums auftretende Wert-

schwankungen der Sicherheiten in der Regel 

abgedeckt sind. 

5.6.4 Anlage von Barsicherheiten 
Barsicherheiten in Form von Bankguthaben 

dürfen auf Sperrkonten bei der Verwahrstel-

le des Fonds oder mit ihrer Zustimmung bei 

einem anderen Kreditinstitut gehalten wer-

den. Die Wiederanlage darf nur in Staatsan-

leihen von hoher Qualität oder in Geld-

marktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur 

erfolgen. Zudem können Barsicherheiten im 

Wege eines umgekehrten Pensionsgeschäfts 

mit einem Kreditinstitut angelegt werden, 

wenn die Rückforderung des aufgelaufenen 

Guthabens jederzeit gewährleistet ist.  

5.7 Kreditaufnahme 
Die Aufnahme von kurzfristigen Krediten für 

gemeinschaftliche Rechnung der Anleger ist 

bis zu 10 % des Wertes des Fonds zulässig, 

sofern die Bedingungen der Kreditaufnahme 

marktüblich sind und die Verwahrstelle der 

Kreditaufnahme zustimmt. 

5.8 Hebelwirkung (Leverage) 
Leverage ist jede Methode, mit der die 

Gesellschaft den Investitionsgrad des Fonds 

erhöht (Hebelwirkung). Dies kann durch den 

Abschluss von Wertpapier-Darlehen, in 

Derivate eingebettete Hebelfinanzierung 

oder auf andere Weise erfolgen. Die Mög-

lichkeit der Nutzung von Derivaten und des 

Abschlusses von Wertpapier-Darlehensge-

schäften wird im Abschnitt „Anlageziele, -

strategie, -grundsätze und -grenzen – Ver-

mögensgegenstände – Derivate bzw. –

Wertpapier-Darlehensgeschäfte“ dargestellt. 

Die Möglichkeit zur Kreditaufnahme ist im 

Abschnitt „Anlageziele, -strategie, -

grundsätze und -grenzen – Kreditaufnah-

me“ erläutert. 

Der Leverage wird berechnet, indem das 

Gesamtexposure des Fonds durch dessen 

Nettoinventarwert dividiert wird. Für diesen 

Zweck erfolgt die Berechnung des Gesamt-

exposures nach zwei unterschiedlichen 

Methoden, d.h. je nach Methode ergibt sich 

ein unterschiedlicher Wert für den Leverage. 

Unter Anwendung des Ansatzes der Summe 

der Nominalen („Bruttomethode“) erfolgt 

die Berechnung durch Summierung der 

absoluten Werte aller Positionen des Fonds 

ohne Verrechnungen. Unter Anwendung 

der Commitment-Methode („Nettometho-

de“) erfolgt die Berechnung unter Berück-

sichtigung der Absicherungsgeschäfte, d.h. 

nach Verrechnung von Netting- und 

Hedging-Effekten.  

Die Gesellschaft erwartet, dass der Leverage 

des Fonds nach Bruttomethode grundsätz-

lich unter 3,0 liegen wird. Eine Indikation 

des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen 

durch die Nettomethode gegeben, da sie 

auch den Einsatz von Derivaten zu Absiche-

rungszwecken angemessen berücksichtigt. 

Die Gesellschaft erwartet, dass der Leverage 

des Fonds nach Nettomethode grundsätzlich 

unter 1,5 liegen wird. Abhängig von den 

Marktbedingungen kann der Leverage 

variieren und in besonderen Ausnahmefällen 

kann es vorkommen, dass der Leverage 

auch höher liegt.  
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 Erläuterung des Risikoprofils des 6.
Fonds 

Unter Berücksichtigung der in Abschnitt 5. 

genannten Anlagegrundsätze ergeben sich 

für den Fonds im Wesentlichen solche Risi-

ken, die mit der Anlage in vorwiegend 

� Anleihen und Bankguthaben 

verbunden sind.  

Bei Anlagen in Anleihen spielen das allge-

meine Marktrisiko, das Adressenausfallrisiko, 

das Zinsänderungsrisiko, das Liquiditätsrisiko 

sowie das Länder- und Transferrisiko eine 

wesentliche Rolle. 

Hinsichtlich Anlagen in Bankguthaben sind 

das Adressenausfallrisiko und das Liquidi-

tätsrisiko zu nennen. 

In Bezug auf weitere potentielle Risiken, die 

sich für das Investmentvermögen im Rah-

men der Anlagegrundsätze ergeben können 

wird auf den Abschnitt „Risikohinwei-

se“ verwiesen. 

 Risikohinweise 7.

Vor der Entscheidung über den Kauf von 

Anteilen an dem Fonds sollten Anleger die 

nachfolgenden Risikohinweise zusammen 

mit den anderen in diesem Verkaufsprospekt 

enthaltenen Informationen sorgfältig lesen 

und diese bei ihrer Anlageentscheidung 

berücksichtigen. Der Eintritt eines oder 

mehrerer dieser Risiken kann für sich ge-

nommen oder zusammen mit anderen 

Umständen die Wertentwicklung des Fonds 

bzw. der im Fonds gehaltenen Vermögens-

gegenstände nachteilig beeinflussen und 

sich damit auch nachteilig auf den Anteil-

wert auswirken.  

Veräußert der Anleger Anteile an dem Fonds 

zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in 

dem Fonds befindlichen Vermögensgegen-

stände gegenüber dem Zeitpunkt seines 

Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das 

von ihm in den Fonds investierte Kapital 

nicht oder nicht vollständig zurück. Der 

Anleger könnte sein in den Fonds investier-

tes Kapital teilweise oder sogar ganz verlie-

ren. Wertzuwächse können nicht garantiert 

werden. Das Risiko des Anlegers ist auf die 

angelegte Summe beschränkt. Eine Nach-

schusspflicht über das vom Anleger inves-

tierte Kapital hinaus besteht nicht. 

Neben den nachstehend oder an anderer 

Stelle des Verkaufsprospekts beschriebenen 

Risiken und Unsicherheiten kann die Wert-

entwicklung des Fonds durch verschiedene 

weitere Risiken und Unsicherheiten beein-

trächtigt werden, die derzeit nicht bekannt 

sind. Die Reihenfolge, in der die nachfol-

genden Risiken aufgeführt werden, enthält 

weder eine Aussage über die Wahrschein-

lichkeit ihres Eintritts noch über das Ausmaß 

oder die Bedeutung bei Eintritt einzelner 

Risiken. 

7.1 Risiken einer Fondsanlage 
Im Folgenden werden die Risiken dargestellt, 

die mit einer Anlage in einen OGAW typi-

scherweise verbunden sind. Diese Risiken 

können sich nachteilig auf den Anteilwert, 

auf das vom Anleger investierte Kapital 

sowie auf die vom Anleger geplante Halte-

dauer der Fondsanlage auswirken. 

7.1.1 Schwankung des Fonds-
anteilwerts 

Der Fondsanteilwert berechnet sich aus dem 

Wert des Fonds, geteilt durch die Anzahl der 

in den Verkehr gelangten Anteile. Der Wert 

des Fonds entspricht dabei der Summe der 

Marktwerte aller Vermögensgegenstände im 

Fondsvermögen abzüglich der Summe der 

Marktwerte aller Verbindlichkeiten des 

Fonds. Der Fondsanteilwert ist daher von 

dem Wert der im Fonds gehaltenen Vermö-

gensgegenstände und der Höhe der Ver-

bindlichkeiten des Fonds abhängig. Sinkt der 

Wert dieser Vermögensgegenstände oder 

steigt der Wert der Verbindlichkeiten, so fällt 

der Fondsanteilwert. 

7.1.2 Änderung der Anlagepolitik 
oder der Anlagebedingungen 

Die Gesellschaft kann die Anlagebedingun-

gen mit Genehmigung der BaFin ändern. 

Durch eine Änderung der Anlagebedingun-

gen können auch den Anleger betreffende 

Regelungen geändert werden. Die Gesell-

schaft kann etwa durch eine Änderung der 

Anlagebedingungen die Anlagepolitik des 

Fonds ändern oder sie kann die dem Fonds 

zu belastenden Kosten erhöhen. Die Gesell-

schaft kann die Anlagepolitik zudem inner-

halb des gesetzlich und vertraglich zulässi-

gen Anlagespektrums und damit ohne 

Änderung der Anlagebedingungen und 

deren Genehmigung durch die BaFin ändern. 

Hierdurch kann sich das mit dem Fonds 

verbundene Risiko verändern. 

7.1.3 Auflösung des Fonds 
Der Gesellschaft steht das Recht zu, die 

Verwaltung des Fonds zu kündigen. Die 

Gesellschaft kann den Fonds nach Kündi-

gung der Verwaltung ganz auflösen. Das 

Verfügungsrecht über den Fonds geht nach 

einer Kündigungsfrist von sechs Monaten 

auf die Verwahrstelle über. Für den Anleger 

besteht daher das Risiko, dass er die von 

ihm geplante Haltedauer nicht realisieren 

kann. Bei dem Übergang des Fonds auf die 

Verwahrstelle können dem Fonds andere 

Steuern als deutsche Ertragssteuern belastet 

werden. Wenn die Fondsanteile nach Been-

digung des Liquidationsverfahrens aus dem 

Depot des Anlegers ausgebucht werden, 

kann der Anleger mit Ertragssteuern belastet 

werden. 

7.1.4 Übertragung aller Vermögens-
gegenstände des Fonds auf ei-
nen anderen Investmentfonds 
(Verschmelzung) 

Die Gesellschaft kann sämtliche Vermö-

gensgegenstände des Fonds auf einen ande-

ren OGAW übertragen. Der Anleger kann 

seine Anteile in diesem Fall (i) zurückgeben, 

(ii) behalten mit der Folge, dass er Anleger 

des übernehmenden OGAW wird, (iii) oder 

gegen Anteile an einem offenen Publikums-

Investmentvermögen mit vergleichbaren 

Anlagegrundsätzen umtauschen, sofern die 

Gesellschaft oder ein mit ihr verbundenes 

Unternehmen ein solches Investmentvermö-

gen mit vergleichbaren Anlagegrundsätzen 

verwaltet. Dies gilt gleichermaßen, wenn die 

Gesellschaft sämtliche Vermögensgegen-
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stände eines anderen offenen Publikums-

Investmentvermögen auf den Fonds über-

trägt. Der Anleger muss daher im Rahmen 

der Übertragung vorzeitig eine erneute 

Investitionsentscheidung treffen. Bei einer 

Rückgabe der Anteile können Ertragssteuern 

anfallen. Bei einem Umtausch der Anteile in 

Anteile an einem Investmentvermögen mit 

vergleichbaren Anlagegrundsätzen kann der 

Anleger mit Steuern belastet werden, etwa, 

wenn der Wert der erhaltenen Anteile höher 

ist als der Wert der alten Anteile zum Zeit-

punkt der Anschaffung. 

7.1.5 Aussetzung der Anteilrück-
nahme 

Die Gesellschaft darf die Rücknahme der 

Anteile zeitweilig aussetzen, sofern außer-

gewöhnliche Umstände vorliegen, die eine 

Aussetzung unter Berücksichtigung der 

Interessen der Anleger erforderlich erschei-

nen lassen. Außergewöhnliche Umstände in 

diesem Sinne können z.B. wirtschaftliche 

oder politische Krisen, Rücknahmeverlangen 

in außergewöhnlichem Umfang sein sowie 

die Schließung von Börsen oder Märkten, 

Handelsbeschränkungen oder sonstige 

Faktoren, die die Ermittlung des Anteilwerts 

beeinträchtigen. Der Anleger kann seine 

Anteile während dieses Zeitraums nicht 

zurückgeben. Auch im Fall einer Aussetzung 

der Anteilrücknahme kann der Anteilwert 

sinken, z.B. wenn die Gesellschaft gezwun-

gen ist, Vermögensgegenstände während 

der Aussetzung der Anteilrücknahme unter 

Verkehrswert zu veräußern. Der Anteilwert 

nach Wiederaufnahme der Anteilrücknahme 

kann niedriger liegen, als derjenige vor 

Aussetzung der Rücknahme. 

7.1.6 Rentabilität und Erfüllung der 
Anlageziele des Anlegers 

Es kann nicht garantiert werden, dass der 

Anleger seinen gewünschten Anlageerfolg 

erreicht. Der Anteilwert des Fonds kann 

fallen und zu Verlusten beim Anleger führen. 

Ein bei Erwerb von Anteilen entrichteter 

Ausgabeaufschlag bzw. ein bei Veräußerung 

von Anteilen entrichteter Rücknahmeab-

schlag kann zudem, insbesondere bei nur 

kurzer Anlagedauer den Erfolg einer Anlage 

reduzieren oder sogar aufzehren. Anleger 

könnten einen niedrigeren als den ursprüng-

lich angelegten Betrag zurück erhalten. 

7.1.7 Beeinflussung des individuel-
len Ergebnisses durch steuerli-
che Aspekte 

Die steuerliche Behandlung von Kapitaler-

trägen hängt von den individuellen Verhält-

nissen des jeweiligen Anlegers ab und kann 

künftig Änderungen unterworfen sein. Für 

Einzelfragen – insbesondere unter Berück-

sichtigung der individuellen steuerlichen 

Situation – sollte sich der Anleger an seinen 

persönlichen Steuerberater wenden. 

7.2 Risiken der negativen Wertent-
wicklung des Fonds (Marktrisiko) 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, 

die mit der Anlage in einzelne Vermögens-

gegenstände durch den Fonds einhergehen. 

Diese Risiken können die Wertentwicklung 

des Fonds bzw. der im Fonds gehaltenen 

Vermögensgegenstände beeinträchtigen 

und sich damit nachteilig auf den Anteilwert 

und auf das vom Anleger investierte Kapital 

auswirken. 

7.2.1 Wertveränderungsrisiken 
Die Vermögensgegenstände, in die die 

Gesellschaft für Rechnung des Fonds inves-

tiert, unterliegen Risiken. So können Wert-

verluste auftreten, indem der Marktwert der 

Vermögensgegenstände gegenüber dem 

Einstandspreis fällt oder Kassa- und Termin-

preise sich unterschiedlich entwickeln. 

7.2.2 Kapitalmarktrisiko 

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von 

Finanzprodukten hängt insbesondere von 

der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die 

wiederum von der allgemeinen Lage der 

Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen 

und politischen Rahmenbedingungen in den 

jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die 

allgemeine Kursentwicklung insbesondere 

an einer Börse können auch irrationale 

Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und 

Gerüchte einwirken. Schwankungen der 

Kurs- und Marktwerte können auch auf 

Veränderungen der Zinssätze, Wechselkurse 

oder der Bonität eines Emittenten zurückzu-

führen sein. 

7.2.3 Risiken im Zusammenhang mit 
der Investition in Investmen-
tanteile 

Die Risiken der Investmentvermögen, deren 

Anteile für den Fonds erworben werden 

(sogenannte „Zielfonds“), stehen in engem 

Zusammenhang mit den Risiken der in die-

sen Zielfonds enthaltenen Vermögensge-

genstände bzw. der von diesen Zielfonds 

verfolgten Anlagestrategien. Da die Mana-

ger der einzelnen Zielfonds voneinander 

unabhängig handeln, kann es aber auch 

vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche 

oder einander entgegengesetzte Anlagestra-

tegien verfolgen. Hierdurch können beste-

hende Risiken kumulieren, und eventuelle 

Chancen können sich gegeneinander auf-

heben. Es ist der Gesellschaft im Regelfall 

nicht möglich, das Management der Ziel-

fonds zu kontrollieren. Deren Anlageent-

scheidungen müssen nicht zwingend mit 

den Annahmen oder Erwartungen der Ge-

sellschaft übereinstimmen. Der Gesellschaft 

wird die aktuelle Zusammensetzung der 

Zielfonds oftmals nicht zeitnah bekannt sein. 

Entspricht die Zusammensetzung nicht ihren 

Annahmen oder Erwartungen, so kann sie 

gegebenenfalls erst deutlich verzögert rea-

gieren, indem sie Zielfondsanteile zurückgibt. 

Offene Investmentvermögen, an denen der 

Fonds Anteile erwirbt, könnten zudem 

zeitweise die Rücknahme der Anteile ausset-

zen. Dann ist die Gesellschaft daran gehin-

dert, die Anteile an dem Zielfonds zu veräu-

ßern, indem sie diese Auszahlung des 

Rücknahmepreises bei der Verwaltungsge-

sellschaft oder Verwahrstelle des Zielfonds 

zurückgibt. 

7.2.4 Konzentrationsrisiko 
Erfolgt eine Konzentration der Anlage in 

bestimmte Vermögensgegenstände oder 

Märkte, dann ist der Fonds von der Entwick-

lung dieser Vermögensgegenstände oder 

Märkte besonders stark abhängig. 
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7.2.5 Risiken aus dem Anlage-
spektrum 

Unter Beachtung der durch das KAGB und 

die Anlagebedingungen vorgegebenen 

Anlagegrundsätze und -grenzen, die für den 

Fonds einen sehr weiten Rahmen vorsehen, 

kann die tatsächliche Anlagepolitik auch 

darauf ausgerichtet sein, schwerpunktmäßig 

Vermögensgegenstände z.B. nur weniger 

Branchen, Märkte oder Regionen/Länder zu 

erwerben. Diese Konzentration auf wenige 

spezielle Anlagesektoren kann mit Risiken 

(z.B. Marktenge, hohe Schwankungsbreite 

innerhalb bestimmter Konjunkturzyklen) 

verbunden sein. Über den Inhalt der Anla-

gepolitik informiert der Jahresbericht nach-

träglich für das abgelaufene Berichtsjahr. 

7.2.6 Zinsänderungsrisiko 
Mit der Investition in festverzinsliche Wert-

papiere ist die Möglichkeit verbunden, dass 

sich das Marktzinsniveau ändert, das im 

Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers 

besteht. Steigen die Marktzinsen gegenüber 

den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so 

fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen 

Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, 

so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpa-

piere. Diese Kursentwicklung führt dazu, 

dass die aktuelle Rendite des festverzinsli-

chen Wertpapiers in etwa dem aktuellen 

Marktzins entspricht. Diese Kursschwan-

kungen fallen jedoch je nach (Rest-)Laufzeit 

der festverzinslichen Wertpapiere unter-

schiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere 

mit kürzeren Laufzeiten haben geringere 

Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere 

mit längeren Laufzeiten. Festverzinsliche 

Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben 

demgegenüber in der Regel geringere Ren-

diten als festverzinsliche Wertpapiere mit 

längeren Laufzeiten. Geldmarktinstrumente 

besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit von 

maximal 397 Tagen tendenziell geringere 

Kursrisiken. Daneben können sich die Zins-

sätze verschiedener, auf die gleiche Wäh-

rung lautender zinsbezogener Finanzinstru-

mente mit vergleichbarer Restlaufzeit 

unterschiedlich entwickeln. 

7.2.7 Risiken im Zusammenhang mit 
Derivatgeschäften 

Die Gesellschaft darf für den Fonds Derivat-

geschäfte abschließen. Der Kauf und Ver-

kauf von Optionen sowie der Abschluss von 

Terminkontrakten oder Swaps sind mit 

folgenden Risiken verbunden: 

� Kursänderungen des Basiswertes können 

den Wert eines Optionsrechts oder Termin-

kontraktes vermindern. Vermindert sich der 

Wert bis zur Wertlosigkeit, kann die Gesell-

schaft gezwungen sein, die erworbenen 

Rechte verfallen zu lassen. Durch Wertände-

rungen des einem Swap zugrunde liegen-

den Vermögenswertes kann der Fonds 

ebenfalls Verluste erleiden. 

� Durch die Hebelwirkung von Optionen 

kann der Wert des Fondsvermögens stärker 

beeinflusst werden, als dies beim unmittel-

baren Erwerb der Basiswerte der Fall ist. Das 

Verlustrisiko kann bei Abschluss des Ge-

schäfts nicht bestimmbar sein. 

� Ein liquider Sekundärmarkt für ein be-

stimmtes Instrument zu einem gegebenen 

Zeitpunkt kann fehlen. Eine Position in Deri-

vaten kann dann unter Umständen nicht 

wirtschaftlich neutralisiert (geschlossen) 

werden. 

� Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, 

dass die Option nicht ausgeübt wird, weil 

sich die Preise der Basiswerte nicht wie 

erwartet entwickeln, so dass die vom Fonds 

gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Ver-

kauf von Optionen besteht die Gefahr, dass 

der Fonds zur Abnahme von Vermögens-

werten zu einem höheren als dem aktuellen 

Marktpreis, oder zur Lieferung von Vermö-

genswerten zu einem niedrigeren als dem 

aktuellen Marktpreis verpflichtet ist. Der 

Fonds erleidet dann einen Verlust in Höhe 

der Preisdifferenz minus der eingenomme-

nen Optionsprämie. 

� Bei Terminkontrakten besteht das Risiko, 

dass die Gesellschaft für Rechnung des 

Fonds verpflichtet ist, die Differenz zwischen 

dem bei Abschluss zugrunde gelegten Kurs 

und dem Marktkurs zum Zeitpunkt der 

Glattstellung bzw. Fälligkeit des Geschäftes 

zu tragen. Damit würde der Fonds Verluste 

erleiden. Das Risiko des Verlusts ist bei Ab-

schluss des Terminkontrakts nicht bestimm-

bar.  

� Der gegebenenfalls erforderliche Ab-

schluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) 

ist mit Kosten verbunden. 

� Die von der Gesellschaft getroffenen 

Prognosen über die künftige Entwicklung 

von zugrunde liegenden Vermögensgegen-

ständen, Zinssätzen, Kursen und Devisen-

märkten können sich im Nachhinein als 

unrichtig erweisen. 

� Die den Derivaten zugrunde liegenden 

Vermögensgegenstände können zu einem 

an sich günstigen Zeitpunkt nicht gekauft 

bzw. verkauft werden oder müssen zu ei-

nem ungünstigen Zeitpunkt gekauft bzw. 

verkauft werden. 

� Durch die Verwendung von Derivaten 

können potenzielle Verlust entstehen, die 

unter Umständen nicht vorhersehbar sind 

und sogar die Einschusszahlungen über-

schreiten können. 

Bei außerbörslichen Geschäften, sogenann-

ten over-the-counter (OTC)–Geschäften, 

können folgende Risiken auftreten: 

� Es kann ein organisierter Markt fehlen, so 

dass die Gesellschaft die für Rechnung des 

Fonds am OTC-Markt erworbenen Finanzin-

strumente schwer oder gar nicht veräußern 

kann.  

� Der Abschluss eines Gegengeschäfts 

(Glattstellung) kann aufgrund der individuel-

len Vereinbarung schwierig, nicht möglich 

oder mit erheblichen Kosten verbunden 

sein. 

7.2.8 Kursänderungsrisiko von 
Wandel- und Optionsanleihen 

Wandel- und Optionsanleihen verbriefen das 

Recht, die Anleihe in Aktien umzutauschen 

oder Aktien zu erwerben. Die Entwicklung 

des Werts von Wandel- und Optionsanlei-
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hen ist daher abhängig von der Kursent-

wicklung der Aktie als Basiswert. Die Risiken 

der Wertentwicklung der zugrunde liegen-

den Aktien können sich daher auch auf die 

Wertentwicklung der Wandel- und Options-

anleihe auswirken. Optionsanleihen, die 

dem Emittenten das Recht einräumen dem 

Anleger statt der Rückzahlung eines Nomi-

nalbetrags eine im Vorhinein festgelegte 

Anzahl von Aktien anzudienen (Reverse 

Convertibles), sind in verstärktem Maße von 

dem entsprechenden Aktienkurs abhängig. 

7.2.9 Risiken bei Wertpapier-
Darlehensgeschäften 

Gewährt die Gesellschaft für Rechnung des 

Fonds ein Darlehen über Wertpapiere, so 

überträgt sie diese an einen Darlehensneh-

mer, der nach Beendigung des Geschäfts 

Wertpapiere in gleicher Art, Menge und  

Güte zurück überträgt (Wertpapierdarlehen). 

Die Gesellschaft hat während der Ge-

schäftsdauer keine Verfügungsmöglichkeit 

über verliehene Wertpapiere. Verliert das 

Wertpapier während der Dauer des Ge-

schäfts an Wert und die Gesellschaft will das 

Wertpapier insgesamt veräußern, so muss 

sie das Darlehensgeschäft kündigen und 

den üblichen Abwicklungszyklus abwarten, 

wodurch ein Verlustrisiko für den Fonds 

entstehen kann. 

7.2.10 Risiken bei Pensionsgeschäften 
Gibt die Gesellschaft Wertpapiere in Pension, 

so verkauft sie diese und verpflichtet sich, sie 

gegen Aufschlag nach Ende der Laufzeit 

zurückzukaufen. Der zum Laufzeitende vom 

Verkäufer zu zahlende Rückkaufpreis nebst 

Aufschlag wird bei Abschluss des Geschäftes 

festgelegt. Sollten die in Pension gegebenen 

Wertpapiere während der Geschäftslaufzeit 

an Wert verlieren und die Gesellschaft sie 

zur Begrenzung der Wertverluste veräußern 

wollen, so kann sie dies nur durch die Aus-

übung des vorzeitigen Kündigungsrechts 

tun. Die vorzeitige Kündigung des Geschäfts 

kann mit finanziellen Einbußen für den 

Fonds einhergehen. Zudem kann sich her-

ausstellen, dass der zum Laufzeitende zu 

zahlende Aufschlag höher ist als die Erträge, 

die die Gesellschaft durch die Wiederanlage 

der erhaltenen Barmittel erwirtschaftet hat.  

Nimmt die Gesellschaft Wertpapiere in 

Pension, so kauft sie diese und muss sie am 

Ende einer Laufzeit wieder verkaufen. Der 

Rückkaufpreis wird bereits bei Geschäftsab-

schluss festgelegt. Die in Pension genom-

menen Wertpapiere dienen als Sicherheiten 

für die Bereitstellung der Liquidität an den 

Vertragspartner. Etwaige Wertsteigerungen 

der Wertpapiere kommen dem Fonds nicht 

zugute. 

7.2.11 Risiken im Zusammenhang mit 
dem Empfang von Sicherheiten 

Die Gesellschaft erhält für Derivatgeschäfte, 

Wertpapierdarlehens- und Pensionsgeschäf-

te Sicherheiten. Derivate, verliehene Wert-

papiere oder in Pension gegebene Wertpa-

piere können im Wert steigen. Die gestellten 

Sicherheiten könnten dann nicht mehr 

ausreichen, um den Lieferungs- bzw. Rück-

übertragungsanspruch der Gesellschaft 

gegenüber dem Kontrahenten in voller 

Höhe abzudecken. 

Die Gesellschaft kann Barsicherheiten auf 

Sperrkonten, in Staatsanleihen hoher Quali-

tät oder in Geldmarktfonds mit kurzer Lauf-

zeitstruktur anlegen. Das Kreditinstitut, bei 

dem die Bankguthaben verwahrt werden, 

kann jedoch ausfallen. Staatsanleihen und 

Geldmarktfonds können sich negativ entwi-

ckeln. Bei Beendigung des Geschäfts könn-

ten die angelegten Sicherheiten nicht mehr 

in voller Höhe verfügbar sein, obwohl sie 

von der Gesellschaft für den Fonds in der 

ursprünglich gewährten Höhe wieder zurück 

gewährt werden müssen. Die Gesellschaft 

kann dann verpflichtet sein, für Rechnung 

des Fonds die Sicherheiten auf den gewähr-

ten Betrag aufzustocken und somit den 

durch die Anlage erlittenen Verlust auszu-

gleichen. 

7.2.12 Inflationsrisiko 
Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko 

für alle Vermögensgegenstände. Dies gilt 

auch für die im Fonds gehaltenen Vermö-

gensgegenstände. Die Inflationsrate kann 

über dem Wertzuwachs des Fonds liegen. 

7.2.13 Währungsrisiko 
Vermögenswerte des Fonds können in einer 

anderen Währung als der Fondswährung 

angelegt sein. Der Fonds erhält die Erträge, 

Rückzahlungen und Erlöse aus solchen 

Anlagen in der anderen Währung. Fällt der 

Wert dieser Währung gegenüber der 

Fondswährung, so reduziert sich der Wert 

solcher Anlagen und somit auch der Wert 

des Fondsvermögens. 

7.2.14 Risiken der eingeschränkten 
oder erhöhten Liquidität des 
Fonds (Liquiditätsrisiko) 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, 

die die Liquidität des Fonds beeinträchtigen 

können. Dies kann dazu führen, dass der 

Fonds seinen Zahlungsverpflichtungen vo-

rübergehend oder dauerhaft nicht nach-

kommen kann bzw. dass die Gesellschaft 

die Rückgabeverlangen von Anlegern vo-

rübergehend oder dauerhaft nicht erfüllen 

kann. Der Anleger könnte gegebenenfalls 

die von ihm geplante Haltedauer nicht reali-

sieren und ihm könnte das investierte Kapi-

tal oder Teile hiervon für unbestimmte Zeit 

nicht zur Verfügung stehen. Durch die Ver-

wirklichung der Liquiditätsrisiken könnte 

zudem der Nettoinventarwert des Fonds 

und damit der Anteilwert sinken, etwa 

wenn die Gesellschaft gezwungen ist, bei 

entsprechender gesetzlicher Zulässigkeit, 

Vermögensgegenstände für den Fonds unter 

Verkehrswert zu veräußern. 

7.2.15 Risiko aus der Anlage in Ver-
mögensgegenstände 

Für den Fonds dürfen auch Vermögensge-

genstände erworben werden, die nicht an 

einer Börse zugelassen oder an einem ande-

ren organisierten Markt zugelassen oder in 

diesen einbezogen sind. Diese Vermögens-

gegenstände können gegebenenfalls nur 

mit hohen Preisabschlägen, zeitlicher Verzö-

gerung oder gar nicht weiterveräußert wer-

den. Auch an einer Börse zugelassene Ver-

mögensgegenstände können abhängig von 

der Marktlage, dem Volumen, dem Zeitrah-

men und den geplanten Kosten gegebenen-

falls nicht oder nur mit hohen Preisabschlä-

gen veräußert werden. Obwohl für den 

Fonds nur Vermögensgegenstände erwor-
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ben werden dürfen, die grundsätzlich jeder-

zeit liquidiert werden können, kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass diese zeitweise 

oder dauerhaft nur unter Realisierung von 

Verlusten veräußert werden können. 

7.2.16 Risiken durch vermehrte Rück-
gaben oder Zeichnungen 

Durch Kauf- und Verkaufsaufträge von 

Anlegern fließt dem Fondsvermögen Liquidi-

tät zu bzw. vom Fondsvermögen Liquidität 

ab. Die Zu- und Abflüsse können nach Sal-

dierung zu einem Nettozu- oder -abfluss der 

liquiden Mittel des Fonds führen. Dieser 

Nettozu- oder -abfluss kann den Fondsma-

nager veranlassen, Vermögensgegenstände 

zu kaufen oder zu verkaufen, wodurch 

Transaktionskosten entstehen. Dies gilt 

insbesondere, wenn durch die Zu- oder 

Abflüsse eine von der Gesellschaft für den 

Fonds vorgesehene Quote liquider Mittel 

über- bzw. unterschritten wird. Die hier-

durch entstehenden Transaktionskosten 

werden dem Fondsvermögen belastet und 

können die Wertentwicklung des Fonds 

beeinträchtigen. Bei Zuflüssen kann sich 

eine erhöhte Fondsliquidität belastend auf 

die Wertentwicklung des Fonds auswirken, 

wenn die Gesellschaft die Mittel nicht zu 

adäquaten Bedingungen anlegen kann. 

7.3 Unterschiedliche Entwicklung der 
Anteilklassen 

Eine wirtschaftlich unterschiedliche Entwick-

lung der Anteilklassen kann sich aus der 

rechtlich unterschiedlichen Ausgestaltung 

der Anteile verschiedener Anteilklassen 

ergeben. Hierzu gehören beispielsweise die 

Ausschüttung, die Thesaurierung oder un-

terschiedlich hohe Verwaltungsvergütungen. 

Erfolgt für die Anteile einer Anteilklasse eine 

Ausschüttung, für die Anteile einer anderen 

Anteilklasse jedoch eine Thesaurierung, 

wirkt sich dies ebenso unterschiedlich auf 

den Wert der jeweiligen Anteile aus wie die 

unterschiedliche Teilhabe an den Erträgen 

des Fonds.  

Das gilt auch hinsichtlich der unterschiedlich 

hohen Verwaltungsvergütungen: 

Sie werden regelmäßig aus dem Fondsver-

mögen geleistet, mindern also in unter-

schiedlich hohem Umfang den jeweiligen 

Anteilwert. 

 

7.4 Kontrahentenrisiko inklusive 
Kredit- und Forderungsrisiko 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, 

die sich für den Fonds im Rahmen einer 

Vertragsbindung mit einer anderen Partei 

(sogenannte Gegenpartei) ergeben können. 

Dabei besteht das Risiko, dass der Vertrags-

partner seinen Verpflichtungen aus dem 

Vertrag nicht mehr nachkommen kann. 

Diese Risiken können die Wertentwicklung 

des Fonds beeinträchtigen und sich damit 

auch nachteilig auf den Anteilwert und das 

vom Anleger investierte Kapital auswirken. 

7.4.1 Adressenausfallrisiko / Gegen-
partei-Risiken (außer zentrale 
Kontrahenten) 

Durch den Ausfall eines Ausstellers (nachfol-

gend „Emittent“) oder eines Vertragspart-

ners (Kontrahenten), gegen den der Fonds 

Ansprüche hat, können für den Fonds Ver-

luste entstehen. Das Emittentenrisiko be-

schreibt die Auswirkung der besonderen 

Entwicklungen des jeweiligen Emittenten, 

die neben den allgemeinen Tendenzen der 

Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpa-

piers einwirken. Auch bei sorgfältiger Aus-

wahl der Wertpapiere kann nicht ausge-

schlossen werden, dass Verluste durch 

Vermögensverfall von Emittenten eintreten. 

Die Partei eines für Rechnung des Fonds 

geschlossenen Vertrags kann teilweise oder 

vollständig ausfallen (Kontrahentenrisiko). 

Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung 

des Fonds geschlossen werden. 

7.4.2 Risiko durch zentrale Kontra-
henten 

Ein zentraler Kontrahent (Central Counter-

party – „CCP“) tritt als zwischengeschaltete 

Institution in bestimmte Geschäfte für den 

Fonds ein, insbesondere in Geschäfte über 

derivative Finanzinstrumente. In diesem Fall 

wird er als Käufer gegenüber dem Verkäufer 

und als Verkäufer gegenüber dem Käufer 

tätig. Ein CCP sichert seine Gegenparteiaus-

fallrisiken durch eine Reihe von Schutzme-

chanismen ab, die es ihm jederzeit ermögli-

chen, Verluste aus den eingegangen 

Geschäften auszugleichen, etwa durch 

sogenannte Einschusszahlungen (z.B. Besi-

cherungen). Es kann trotz dieser Schutzme-

chanismen nicht ausgeschlossen werden, 

dass ein CCP ausfällt, wodurch auch An-

sprüche der Gesellschaft für den Fonds 

betroffen sein können. Hierdurch können 

Verluste für den Fonds entstehen, die nicht 

abgesichert sind. 

7.4.3 Adressenausfallrisiken bei Pen-
sionsgeschäften 

Bei Pensionsgeschäften erfolgt die Stellung 

der Sicherheiten durch die Gegenleistung 

des Vertragspartners. Bei einem Ausfall des 

Vertragspartners während der Laufzeit des 

Pensionsgeschäfts hat die Gesellschaft ein 

Verwertungsrecht hinsichtlich der in Pension 

genommenen Wertpapiere bzw. Barmittel. 

Ein Verlustrisiko für den Fonds kann daraus 

folgen, dass die gestellten Sicherheiten 

wegen der zwischenzeitlichen Verschlechte-

rung der Bonität des Emittenten bzw. stei-

gender Kurse der in Pension gegebenen 

Wertpapiere nicht mehr ausreichen, um den 

Rückübertragungsanspruch der Gesellschaft 

der vollen Höhe nach abzudecken. 

7.4.4 Adressenausfallrisiken bei 
Wertpapier-Darlehens-
geschäften 

Gewährt die Gesellschaft für Rechnung des 

Fonds ein Darlehen über Wertpapiere, so 

muss sie sich gegen den Ausfall des Ver-

tragspartners ausreichende Sicherheiten 

gewähren lassen. Der Umfang der Sicher-

heitsleistung entspricht mindestens dem 

Kurswert der als Wertpapier-Darlehen über-

tragenen Wertpapiere. Der Darlehensneh-

mer hat weitere Sicherheiten zu stellen, 

wenn der Wert der als Darlehen gewährten 

Wertpapiere steigt, die Qualität der gestell-

ten Sicherheiten abnimmt oder eine Ver-

schlechterung seiner wirtschaftlichen Ver-

hältnisse eintritt und die bereits gestellten 

Sicherheiten nicht ausreichen. Kann der 

Darlehensnehmer dieser Nachschusspflicht 

nicht nachkommen, so besteht das Risiko, 
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dass der Rückübertragungsanspruch bei 

Ausfall des Vertragspartners nicht vollum-

fänglich abgesichert ist. Werden die Sicher-

heiten bei einer anderen Einrichtung als der 

Verwahrstelle des Fonds verwahrt, besteht 

zudem das Risiko, dass diese bei Ausfall des 

Entleihers gegebenenfalls nicht sofort bzw. 

nicht in vollem Umfang verwertet werden 

können. 

7.5 Operationelle und sonstige 
Risiken des Fonds 

Im Folgenden werden Risiken dargestellt, die 

sich beispielsweise aus unzureichenden 

internen Prozessen sowie aus menschlichem 

oder Systemversagen bei der Gesellschaft 

oder externen Dritten ergeben können. 

Diese Risiken können die Wertentwicklung 

des Fonds beeinträchtigen und sich damit 

auch nachteilig auf den Anteilwert und auf 

das vom Anleger investierte Kapital auswir-

ken. 

7.5.1 Risiken durch kriminelle Hand-
lungen, Missstände oder Na-
turkatastrophen 

Der Fonds kann Opfer von Betrug oder 

anderen kriminellen Handlungen werden. Er 

kann Verluste durch Missverständnisse oder 

Fehler von Mitarbeitern der Gesellschaft 

oder externer Dritter erleiden oder durch 

äußere Ereignisse wie z.B. Naturkatastro-

phen geschädigt werden. 

7.5.2 Länder- oder Transferrisiko 

Es besteht das Risiko, dass ein ausländischer 

Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund 

fehlender Transferfähigkeit der Währung 

oder -bereitschaft seines Sitzlandes, oder aus 

anderen Gründen, Leistungen nicht fristge-

recht, überhaupt nicht oder nur in einer 

anderen Währung erbringen kann. So kön-

nen z.B. Zahlungen, auf die die Gesellschaft 

für Rechnung des Fonds Anspruch hat, 

ausbleiben, in einer Währung erfolgen, die 

aufgrund von Devisenbeschränkungen nicht 

(mehr) konvertierbar ist, oder in einer ande-

ren Währung erfolgen. Zahlt der Schuldner 

in einer anderen Währung, so unterliegt 

diese Position dem oben dargestellten Wäh-

rungsrisiko. 

7.5.3 Rechtliche und politische 
Risiken 

Für den Fonds dürfen Investitionen in 

Rechtsordnungen getätigt werden, bei 

denen deutsches Recht keine Anwendung 

findet bzw. im Fall von Rechtsstreitigkeiten 

der Gerichtsstand außerhalb Deutschlands 

ist. Hieraus resultierende Rechte und Pflich-

ten der Gesellschaft für Rechnung des Fonds 

können von denen in Deutschland zum 

Nachteil des Fonds bzw. des Anlegers ab-

weichen. Politische oder rechtliche Entwick-

lungen einschließlich der Änderungen von 

rechtlichen Rahmenbedingungen in diesen 

Rechtsordnungen können von der Gesell-

schaft nicht oder zu spät erkannt werden 

oder zu Beschränkungen hinsichtlich er-

werbbarer oder bereits erworbener Vermö-

gensgegenstände führen. Diese Folgen 

können auch entstehen, wenn sich die 

rechtlichen Rahmenbedingungen für die 

Gesellschaft und/oder die Verwaltung des 

Fonds in Deutschland ändern. 

7.5.4 Änderung der steuerlichen 
Rahmenbedingungen, steuerli-
ches Risiko 

Die steuerlichen Ausführungen gehen von 

der derzeit bekannten Rechtslage aus. Sie 

richten sich an in Deutschland unbeschränkt 

einkommensteuerpflichtige oder unbe-

schränkt körperschaftsteuerpflichtige Perso-

nen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür 

übernommen werden, dass sich die steuerli-

che Beurteilung durch Gesetzgebung, 

Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzver-

waltung nicht ändert. 

Eine Änderung fehlerhaft festgestellter 

Besteuerungsgrundlagen des Fonds für 

vorangegangene Geschäftsjahre (z.B. auf-

grund von steuerlichen Außenprüfungen) 

kann für den Fall einer für den Anleger 

steuerlich grundsätzlich nachteiligen Korrek-

tur zur Folge haben, dass der Anleger die 

Steuerlast aus der Korrektur für vorange-

gangene Geschäftsjahre zu tragen hat, 

obwohl er unter Umständen zu diesem 

Zeitpunkt nicht in dem Fonds investiert war. 

Umgekehrt kann für den Anleger der Fall 

eintreten, dass ihm eine steuerlich grund-

sätzlich vorteilhafte Korrektur für das aktuel-

le und für vorangegangene Geschäftsjahre, 

in denen er an dem Fonds beteiligt war, 

nicht mehr zugutekommt, weil er seine 

Anteile vor Umsetzung der Korrektur zu-

rückgegeben oder veräußert hat. 

Zudem kann eine Korrektur von Steuerdaten 

dazu führen, dass steuerpflichtige Erträge 

bzw. steuerliche Vorteile in einem anderen 

als eigentlich zutreffenden Veranlagungs-

zeitraum tatsächlich steuerlich veranlagt 

werden und sich dies beim einzelnen Anle-

ger negativ auswirkt. 

7.5.5 Schlüsselpersonenrisiko 
Fällt das Anlageergebnis des Fonds in einem 

bestimmten Zeitraum sehr positiv aus, hängt 

dieser Erfolg möglicherweise auch von der 

Eignung der handelnden Personen und 

damit den richtigen Entscheidungen des 

Managements ab. Die personelle Zusam-

mensetzung des Fondsmanagements kann 

sich jedoch verändern. Neue Entscheidungs-

träger können dann möglicherweise weni-

ger erfolgreich agieren. 

7.5.6 Verwahrrisiko 
Mit der Verwahrung von Vermögensgegen-

ständen insbesondere im Ausland ist ein 

Verlustrisiko verbunden, das aus Insolvenz, 

Sorgfaltspflichtverletzungen bzw. höherer 

Gewalt resultieren kann. 

7.5.7 Risiken aus Handels- und Clea-
ringmechanismen 
(Abwicklungsrisiko) 

Bei der Abwicklung von Wertpapiergeschäf-

ten über ein elektronisches System besteht 

das Risiko, dass eine der Vertragsparteien 

verzögert oder nicht vereinbarungsgemäß 

zahlt oder die Wertpapiere nicht fristgerecht 

liefert.  

Es kann keine Zusicherung gegeben werden, 

dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich 

erreicht werden.   
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 Profil des typischen Anlegers 8.

Die Anteile des Fonds sind in erster Linie für 

die Vermögensoptimierung bestimmt. Sie 

eignen sich besonders für Anleger mit ge-

ringer Wertpapiererfahrung und Risikobe-

reitschaft.  

Die Anteile des Fonds sind insbesondere für 

eine kurz- bis mittelfristige Investition geeig-

net. 

Der Preis der Anteile und die daraus erziel-

ten Erträge können sowohl fallen als auch 

steigen. Anteilinhaber können unter Um-

ständen angelegte Beträge nicht zurücker-

halten oder keine Rendite auf ihre Kapitalan-

lage erzielen. Bei einer Anlage in Anteile des 

Fonds sollten auch die mit dem Erwerb der 

Anteile verbundenen Kosten berücksichtigt 

werden. Im Hinblick auf die Risiken, denen 

die Vermögensgegenstände des Fonds 

ausgesetzt sein können, empfiehlt es sich 

nicht, Anteile auf Kredit zu erwerben. 

Interessierten Anlegern wird geraten, sich 

über die entsprechenden rechtlichen Erfor-

dernisse, Devisenbestimmungen und Steu-

ern nach dem Recht des Landes ihrer Staats-

angehörigkeit, ihres gewöhnlichen 

Aufenthaltes oder Wohnsitzes zu informie-

ren, die sich auf den Besitz oder die Veräu-

ßerung von Anteilen auswirken können. 

 Bewertung 9.

9.1 Allgemeine Regeln für die Ver-
mögensbewertung 

9.1.1 An einer Börse zugelassene/ an 
einem organisierten Markt ge-
handelte Vermögensgegen-
stände 

Vermögensgegenstände, die zum Handel an 

einer Börse zugelassen sind oder an einem 

anderen organisierten Markt zugelassen 

oder in diesen einbezogen sind sowie Be-

zugsrechte für den Fonds werden zum 

letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der 

eine verlässliche Bewertung gewährleistet, 

bewertet, sofern im nachfolgenden Ab-

schnitt „Besondere Regeln für die Bewer-

tung einzelner Vermögensgegenstän-

de“ nicht anders angegeben. 

9.1.2 Nicht an Börsen notierte oder 
an organisierten Märkten ge-
handelte Vermögensgegen-
stände oder Vermögensgegen-
stände ohne handelbaren Kurs 

Vermögensgegenstände, die weder zum 

Handel an Börsen zugelassen sind noch in 

einem anderen organisierten Markt zugelas-

sen oder in diesen einbezogen sind oder für 

die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, 

werden zu dem aktuellen Verkehrswert 

bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung 

nach geeigneten Bewertungsmodellen unter 

Berücksichtigung der aktuellen Marktgege-

benheiten angemessen ist, sofern im nach-

folgenden Abschnitt „Besondere Regeln für 

die Bewertung einzelner Vermögensgegen-

stände“ nicht anders angegeben. 

9.2 Besondere Regeln für die Bewer-
tung einzelner Vermögensgegen-
stände 

9.2.1 Nichtnotierte Schuldverschrei-
bungen und Schuldscheindar-
lehen 

Für die Bewertung von Schuldverschreibun-

gen, die nicht zum Handel an einer Börse 

zugelassen oder an einem anderen organi-

sierten Markt zugelassen oder in diesen 

einbezogen sind (z.B. nicht notierte Anlei-

hen, Commercial Papers und Einlagenzertifi-

kate), und für die Bewertung von Schuld-

scheindarlehen werden die für vergleichbare 

Schuldverschreibungen und Schuldschein-

darlehen vereinbarten Preise und gegebe-

nenfalls die Kurswerte von Anleihen ver-

gleichbarer Emittenten mit entsprechender 

Laufzeit und Verzinsung herangezogen, 

erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum 

Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit. 

9.3 Geldmarktinstrumente 
Bei den im Fonds befindlichen Geldmarktin-

strumenten werden Zinsen und zinsähnliche 

Erträge sowie Aufwendungen (z.B. Verwal-

tungsvergütung, Depotbankvergütung, 

Prüfungskosten, Kosten der Veröffentli-

chung etc.) bis einschließlich des Tages vor 

dem Valutatag berücksichtigt.  

9.3.1 Optionsrechte und Termin-
kontrakte 

Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrech-

te und Verbindlichkeiten aus einem Dritten 

eingeräumten Optionsrechten, die zum 

Handel an einer Börse zugelassen oder an 

einem anderen organisierten Markt zugelas-

sen oder in diesen einbezogen sind, werden 

zu dem jeweils letzten verfügbaren handel-

baren Kurs, der eine verlässliche Bewertung 

gewährleistet, bewertet. 

Das gleiche gilt für Forderungen und Ver-

bindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds 

verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten 

des Fonds geleisteten Einschüsse werden 

unter Einbeziehung der am Börsentag fest-

gestellten Bewertungsgewinne und Bewer-

tungsverluste zum Wert des Fonds hinzuge-

rechnet. 

9.3.2 Bankguthaben, Festgelder, 
Investmentanteile und Darle-
hen 

Bankguthaben werden grundsätzlich zu 

ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener 

Zinsen bewertet.  

Festgelder werden zum Verkehrswert be-

wertet, sofern das Festgeld jederzeit künd-

bar ist und die Rückzahlung bei der Kündi-

gung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen 

erfolgt.  

Investmentanteile (Anteile an Zielfonds) 

werden grundsätzlich mit ihrem letzten 

festgestellten Rücknahmepreis angesetzt 

oder zum letzten verfügbaren handelbaren 

Kurs, der eine verlässliche Bewertung ge-

währleistet. Stehen diese Werte nicht zur 

Verfügung, werden Investmentanteile zu 

dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der 

bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigne-

ten Bewertungsmodellen unter Berücksich-

tigung der aktuellen Marktgegebenheiten 

angemessen ist. 
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Für Rückerstattungsansprüche aus Darle-

hensgeschäften ist der jeweilige Kurswert 

der als Darlehen übertragenen Vermögens-

gegenstände maßgebend. 

9.3.3 Auf ausländische Währung 
lautende Vermögensgegen-
stände 

Auf ausländische Währung lautende Ver-

mögensgegenstände werden unter Zugrun-

delegung des Morning-Fixings der Reuters 

AG um 10.00 Uhr der Währung in Euro 

taggleich umgerechnet. 

 Anteile 10.

Die Rechte der Anleger sämtlicher Anteil-

klassen werden bei Errichtung des Fonds 

ausschließlich in Globalurkunden verbrieft. 

Diese Globalurkunden werden bei einer 

Wertpapier-Sammelbank verwahrt. Ein 

Anspruch des Anlegers auf Auslieferung 

einzelner Anteilscheine besteht nicht. Der 

Erwerb von Anteilen ist nur bei Depotver-

wahrung möglich. Die Anteilscheine lauten 

auf den Inhaber und sind über einen Anteil 

oder eine Mehrzahl von Anteilen ausgestellt. 

Mit der Übertragung eines Anteilscheins 

gehen auch die darin verbrieften Rechte 

über. 

10.1 Ausgabe und Rücknahme von 
Anteilen 

10.1.1 Ausgabe von Anteilen  
Die Anzahl der ausgegebenen Anteile sämt-

licher Anteilklassen ist grundsätzlich nicht 

beschränkt. Die Anteile sämtlicher Anteil-

klassen können bei allen Sparkassen und 

Landesbanken/Girozentralen, durch Vermitt-

lung anderer Kreditinstitute sowie unter 

www.deka.de erworben werden. Sie wer-

den von der Verwahrstelle zum Ausgabe-

preis ausgegeben, welcher bei der Anteil-

klasse TF dem Inventarwert pro Anteil 

("Anteilwert") entspricht. Daneben ist der 

Erwerb über die Vermittlung Dritter möglich, 

hierbei können zusätzliche Kosten entstehen. 

Die Gesellschaft behält sich vor, die Ausgabe 

von Anteilen vorübergehend oder vollstän-

dig einzustellen. 

10.1.2 Rücknahme von Anteilen 
Die Anleger können bewertungstäglich die 

Rücknahme von Anteilen verlangen, sofern 

die Gesellschaft die Anteilrücknahme nicht 

vorübergehend ausgesetzt hat (siehe Ab-

schnitt „Aussetzung der Rücknahme). Rück-

nahmeorders sind bei der Verwahrstelle oder 

der Gesellschaft selbst zu stellen. Die Gesell-

schaft ist verpflichtet, die Anteile zu dem am 

Abrechnungsstichtag geltenden Rücknah-

mepreis zurückzunehmen, der dem an 

diesem Tag ermittelten Anteilwert – gege-

benenfalls abzüglich eines Rücknahmeab-

schlages – entspricht. Die Rücknahme kann 

auch durch die Vermittlung Dritter erfolgen, 

hierbei können zusätzliche Kosten entstehen. 

10.1.3 Abrechnung bei Anteilausgabe 
und -rücknahme 

Die Gesellschaft trägt dem Grundsatz der 

Anlegergleichbehandlung Rechnung, indem 

sie sicherstellt, dass sich kein Anleger durch 

den Kauf oder Verkauf von Anteilen zu 

bereits bekannten Anteilwerten Vorteile 

verschaffen kann. Sie setzt deshalb einen 

täglichen Orderannahmeschluss fest. Die 

Abrechnung von Ausgabe- und Rücknah-

meorders, die bis zum Orderannahmeschluss 

bei der Verwahrstelle oder der Gesellschaft 

eingehen, erfolgt spätestens an dem auf 

den Eingang der Order folgenden Werter-

mittlungstag (=Abrechnungstag) zu dem 

dann ermittelten Anteilwert. Orders, die 

nach dem Annahmeschluss bei der Ver-

wahrstelle oder bei der Gesellschaft einge-

hen, werden spätestens am übernächsten 

Wertermittlungstag (=Abrechnungstag) zu 

dem dann ermittelten Wert abgerechnet. 

Der Orderannahmeschluss für diesen Fonds 

ist auf der Homepage der Gesellschaft unter 

www.deka.de veröffentlicht. Er kann von 

der Gesellschaft jederzeit geändert werden. 

Darüber hinaus können Dritte die Anteil-

ausgabe bzw. -rücknahme vermitteln, z.B. 

die depotführende Stelle. Dabei kann es zu 

längeren Abrechnungszeiten kommen. Auf 

die unterschiedlichen Abrechnungsmodalitä-

ten der depotführenden Stellen hat die 

Gesellschaft keinen Einfluss. 

10.1.4 Aussetzung der Anteilrück-
nahme 

Die Gesellschaft kann die Rücknahme der 

Anteile zeitweilig aussetzen, sofern außer-

gewöhnliche Umstände vorliegen, die eine 

Aussetzung unter Berücksichtigung der 

Interessen der Anleger erforderlich erschei-

nen lassen. Solche außergewöhnlichen 

Umstände liegen zum Beispiel vor, wenn 

eine Börse, an der ein wesentlicher Teil der 

Wertpapiere des Fonds gehandelt wird, 

außerplanmäßig geschlossen ist, oder wenn 

die Vermögensgegenstände des Fonds nicht 

bewertet werden können. 

Der Gesellschaft bleibt es vorbehalten, die 

Anteile erst dann zu dem dann gültigen 

Rücknahmepreis zurückzunehmen oder 

umzutauschen, wenn sie unverzüglich, 

jedoch unter Wahrung der Interessen aller 

Anleger, Vermögensgegenstände des Fonds 

veräußert hat. 

Die Gesellschaft unterrichtet die Anleger 

durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger 

und darüber hinaus in hinreichend verbreite-

ten Wirtschafts- und Tageszeitungen oder 

im Internet auf www.deka.de über die Aus-

setzung und die Wiederaufnahme der 

Rücknahme der Anteile. Außerdem werden 

die Anleger über ihre depotführenden Stel-

len in Papierform oder in elektronischer 

Form informiert. 

10.1.5 Umtausch von Anteilen 
Anteile einer Anteilklasse können nicht in 

Anteile einer anderen Anteilklasse umge-

tauscht werden. Die Gesellschaft ist nicht 

verpflichtet im Rahmen der Auflösung einer 

Anteilklasse, dem Anleger Anteile einer 

anderen Anteilklasse des Fonds anzubieten 

(Einzelheiten zu der Auflösung einer Anteil-

klasse siehe „Verfahren bei der Auflösung 

des Fonds bzw. einer Anteilklasse“).  

10.2 Liquiditätsmanagement 
Die Gesellschaft hat folgende Grundsätze 

und Verfahren festgelegt, die es ihr ermögli-

chen, die Liquiditätsrisiken zu überwachen: 
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� Die Gesellschaft legt unter Berücksichti-

gung des Liquiditätsprofils und insbesondere 

der Anlagestrategie eine angemessene 

Liquiditätshöhe des Fonds fest. Die Ange-

messenheit der Liquiditätshöhe wird regel-

mäßig überprüft. 

� Die Liquidität des Fonds sowie seiner 

Anlagen wird durch die von der Gesellschaft 

festgelegten Liquiditätsmessvorkehrungen 

täglich überprüft. Die Liquiditätsmessvorkeh-

rungen beinhalten die Betrachtung von 

sowohl quantitativen als auch qualitativen 

Informationen der Anlagen des Fonds. Bei 

etwaigen Anlagen in Zielfonds werden 

deren Rücknahmebedingungen berücksich-

tigt. Um die angemessene Liquiditätshöhe 

des Fonds sicherzustellen, führt die Gesell-

schaft ein kontinuierliches Monitoring unter 

Anwendung eines Limitsystems in Verbin-

dung mit geeigneten Eskalationsmaßnah-

men durch. Die Gesellschaft legt zu diesem 

Zweck für den Fonds adäquate Warnschwel-

len für die Liquidität und Illiquidität fest. Die 

Verfahren zur Liquiditätssteuerung beinhal-

ten auch die Berücksichtigung der Risiken, 

die aus Anteilsscheinrückgaben entstehen 

können. 

� Die Gesellschaft führt zudem regelmäßig 

Stresstests durch, mit denen sie die Liquidi-

tätsrisiken und insbesondere Sensitivitäten 

des Fonds bewerten kann. Diese werden auf 

der Grundlage zuverlässiger und aktueller 

quantitativer oder, falls dies nicht angemes-

sen ist, qualitativer Informationen durchge-

führt. Hierbei werden die Anlagestrategie, 

Rücknahmefristen, Zahlungsverpflichtungen 

und Fristen, innerhalb derer die Vermögens-

gegenstände veräußert werden können, 

sowie Informationen in Bezug auf Markt-

entwicklungen, insbesondere Änderungen 

in Handelsumsätzen, Preisspreads, Bonitäten 

sowie qualitativen Kriterien einbezogen. 

� Die Gesellschaft überprüft diese Grund-

sätze regelmäßig und aktualisiert sie ent-

sprechend. 

10.3 Börsen und Märkte 
Die Gesellschaft kann die Anteile des Fonds 

an einer Börse oder in organisierten Märkten 

zulassen; derzeit hat die Gesellschaft von 

dieser Möglichkeit keinen Gebrauch ge-

macht. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

die Anteile auch an anderen Märkten ge-

handelt werden. Ein Dritter kann ohne Zu-

stimmung der Gesellschaft veranlassen, dass 

die Anteile in den Freiverkehr oder einen 

anderen außerbörslichen Handel einbezo-

gen werden.  

Der dem Börsenhandel oder Handel in sons-

tigen Märkten zugrundeliegende Marktpreis 

wird nicht ausschließlich durch den Wert der 

im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstän-

de, sondern auch durch Angebot und Nach-

frage bestimmt. Daher kann dieser Markt-

preis von dem von der Gesellschaft bzw. der 

Verwahrstelle ermittelten Anteilpreis abwei-

chen. 

10.4 Faire Behandlung der Anleger 
und Anteilklassen 

Alle ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse 

haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale. 

Weitere Anteilklassen können gebildet wer-

den. Die Anteilklassen können sich insbe-

sondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, 

des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeab-

schlags, der Währung des Anteilwertes, der 

Verwaltungsvergütung, der Mindestanlage-

summe oder einer Kombination dieser 

Merkmale unterscheiden. 

Die Gesellschaft hat die Anleger des Fonds 

fair zu behandeln. Sie darf im Rahmen der 

Steuerung ihres Liquiditätsrisikos und der 

Rücknahme von Anteilen die Interessen 

eines Anlegers oder einer Gruppe von Anle-

gern nicht über die Interessen eines anderen 

Anlegers oder einer anderen Anlegergruppe 

stellen.  

Zu den Verfahren, mit denen die Gesell-

schaft die faire Behandlung der Anleger 

sicherstellt, siehe Abschnitt „Abrechnung 

bei Anteilausgabe und -rücknahme“ sowie 

„Liquiditätsmanagement“. 

10.5 Ausgabe- und Rücknahmepreise 
und Kosten 

10.5.1 Ausgabe- und Rücknahmepreis 
Zur Errechnung des Ausgabepreises und des 

Rücknahmepreises für die Anteile der ein-

zelnen Anteilklassen ermittelt die Gesell-

schaft unter Kontrolle der Verwahrstelle 

bewertungstäglich den Wert der zum Fonds 

gehörenden Vermögensgegenstände abzüg-

lich der Verbindlichkeiten (Nettoinventar-

wert). 

Der Nettoinventarwert einer Anteilklasse 

ergibt sich aus der Summe der für diese 

Anteilklasse zu berechnenden anteiligen 

Nettowertveränderung des Fonds gegen-

über dem vorangehenden Bewertungstag 

und dem Wert der Anteilklasse am voran-

gehenden Bewertungstag. Die Division des 

Wertes der Anteilklasse durch die Zahl der 

ausgegebenen Anteilscheine dieser Anteil-

klasse ergibt den "Anteilwert". 

Bewertungstage für die Anteile des Fonds 

sind alle Börsentage. An gesetzlichen Feier-

tagen im Geltungsbereich des KAGB, die 

Börsentage sind, sowie am 24. und 31. 

Dezember jeden Jahres können die Gesell-

schaft und die Verwahrstelle von einer Er-

mittlung des Wertes absehen. Von einer 

Anteilpreisermittlung wird derzeit an Christi 

Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, 

Tag der Deutschen Einheit, Heilig Abend und 

Silvester abgesehen. 

10.5.2  Aussetzung der Errechnung 
des Ausgabe- und Rücknahme-
preises 

Die Gesellschaft kann die Errechnung des 

Ausgabe- und Rücknahmepreises zeitweilig 

unter denselben Voraussetzungen wie die 

Anteilrücknahme aussetzen. Diese sind im 

Abschnitt „Aussetzung der Anteilrücknah-

me“ näher erläutert. 
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10.5.3 Ausgabeaufschlag 
Der Ausgabepreis entspricht dem Anteil-

wert; ein Ausgabeaufschlag wird nicht 

erhoben. Die Ausgabe- und Vertriebskosten 

trägt die Gesellschaft aus der ihr zu-

stehenden Verwaltungsvergütung (es wird 

insoweit auf den Abschnitt „Verwaltungs- 

und sonstige Kosten“ verwiesen). 

 

10.5.4 Veröffentlichung der Ausgabe- 
und Rücknahmepreise 

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden 

regelmäßig in hinreichend verbreiteten 

Tages- und Wirtschaftszeitungen oder im 

Internet auf www.deka.de veröffentlicht. 

10.5.5 Kosten bei Ausgabe und Rück-
nahme der Anteile 

Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile 

durch die Gesellschaft bzw. durch die Ver-

wahrstelle erfolgt zum Ausgabepreis (An-

teilwert zuzüglich Ausgabeaufschlag) bzw. 

Rücknahmepreis (Anteilwert) ohne Berech-

nung zusätzlicher Kosten bei der Anteilklas-

se TF.  

Werden Anteile über Dritte zurückgegeben, 

so können Kosten bei der Rücknahme der 

Anteile anfallen. Bei Vertrieb von Anteilen 

über Dritte können auch höhere Kosten als 

der Ausgabepreis berechnet werden. 

 Kosten 11.

11.1.1 Kosten bei Ausgabe und Rück-
nahme der Anteile 

Zu den Kosten bei Ausgabe und Rücknahme 

der Anteile, siehe Abschnitt „Anteile – Kos-

ten bei Ausgabe und Rücknahme der Antei-

le“. Erwirbt der Anleger Anteile durch Ver-

mittlung Dritter, können diese höhere 

Kosten als den Ausgabeaufschlag berech-

nen. Gibt der Anleger Anteile über Dritte 

zurück, so können diese bei der Rücknahme 

der Anteile eigene Kosten berechnen. 

11.2 Verwaltungs- und  
sonstige Kosten 

Die Gesellschaft erhält für ihre Tätigkeit eine 

jährliche Vergütung bis zur Höhe von 

1,68 %, derzeit 0,40 %, des Durchschnitts-

wertes des Fonds, errechnet aus den Tages-

werten. Die Vergütung wird monatlich 

anteilig erhoben. 

Die Gesellschaft zahlt an Vertriebsstellen 

eine jährliche Vertriebsprovision in Höhe von 

bis zu 0,48 %, derzeit 0,25 % des Durch-

schnittswertes des Fonds, errechnet aus den 

Monatsendwerten. Die Vertriebsvergütung 

wird durch die Verwaltungsvergütung abge-

deckt und wird dem Fonds nicht gesondert 

belastet. 

Die Gesellschaft erhält für ihre Tätigkeit 

jährlich eine Kostenpauschale von bis zu 

0,09 %, derzeit 0,06 %, des Durchschnitt-

wertes des Fonds, die aus den Tageswerten 

errechnet wird. 

Die Kostenpauschale deckt folgende Vergü-

tungen und Kosten ab, die dem Fonds nicht 

separat belastet werden: 

� Vergütung der Verwahrstelle;  

� bankübliche Depotgebühren, ggf. ein-

schließlich der banküblichen Kosten für die 

Verwahrung ausländischer Wertpapiere im 

Ausland;  

� Kosten für den Druck und Versand der für 

die Anleger bestimmten Jahres- und Halb-

jahresberichte;  

� Kosten für die Bekanntmachung der 

Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausga-

be- und Rücknahmepreise und ggf. der 

Ausschüttungen und des Auflösungsberich-

tes;  

� Kosten für die Prüfung des Fonds durch 

den Abschlussprüfer des Fonds;  

� Kosten für die Bekanntmachung der 

Besteuerungsgrundlagen und der Bescheini-

gung, dass die steuerlichen Angaben nach 

den Regeln des deutschen Steuerrechts 

ermittelt wurden;  

� Kosten sowie jegliche Gebühren, die mit 

dem Erwerb und/oder der Verwendung 

bzw. Nennung eines Vergleichsmaßstabes 

oder Finanzindizes bzw. anderer Finanzin-

strumente oder Vermögensgegenstände 

anfallen können. 

Die Kostenpauschale wird monatlich anteilig 

erhoben.  

Die Gesellschaft erhält für die Anbahnung, 

Vorbereitung und Durchführung von Wert-

papierdarlehensgeschäften und Wertpapier-

pensionsgeschäften für Rechnung des Fonds 

eine pauschale Vergütung in Höhe von bis 

zu 49 % der Erträge aus diesen Geschäften. 

Die im Zusammenhang mit der Vorbereitung 

und Durchführung von solchen Geschäften 

entstandenen Kosten einschließlich der an 

Dritte zu zahlenden Vergütungen trägt die 

Gesellschaft. 

Die Gesellschaft kann in den Fällen, in de-

nen für den Fonds gerichtlich oder außerge-

richtlich streitige Ansprüche durchgesetzt 

werden, eine Vergütung von bis zu 10 % 

der für den Fonds – nach Abzug und Aus-

gleich der aus diesem Verfahren für den 

Fonds entstandenen Kosten – vereinnahm-

ten Beträge berechnen. 

Neben den vorgenannten Vergütungen 

gehen die folgenden Aufwendungen zu 

Lasten des Fonds: 

� Kosten für die Geltendmachung und 

Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch 

die Gesellschaft für Rechnung des Fonds 

sowie der Abwehr von gegen die Gesell-

schaft zu Lasten des Fonds erhobenen An-

sprüchen; 

� Kosten für die Analyse des Anlageerfolges 

des Fonds durch Dritte; 

� im Zusammenhang mit den an die Gesell-

schaft, die Verwahrstelle und Dritte zu zah-

lenden Vergütungen sowie den vorstehend 

genannten Aufwendungen anfallende Steu-
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ern einschließlich der im Zusammenhang 

mit der Verwaltung und Verwahrung even-

tuell entstehende Steuern. 

Neben den vorgenannten Vergütungen und 

Aufwendungen werden dem Fonds die in 

Zusammenhang mit dem Erwerb und der 

Veräußerung von Vermögensgegenständen 

entstehenden Kosten belastet.  

11.3 Besonderheiten beim Erwerb von 
Investmentanteilen 

Neben der Vergütung zur Verwaltung des 

Fonds wird eine Verwaltungsvergütung für 

die im Fonds gehaltenen Anteile an Ziel-

fonds berechnet. 

Im Jahres- und Halbjahresbericht werden die 

Ausgabeaufschläge und Rücknahmeab-

schläge offen gelegt, die dem Fonds im 

Berichtszeitraum für den Erwerb und die 

Rücknahme von Anteilen an Zielfonds be-

rechnet worden sind. Ferner wird die Vergü-

tung offen gelegt, die dem Fonds von einer 

in- oder ausländischen Gesellschaft oder 

einer Gesellschaft, mit der die Gesellschaft 

durch eine wesentliche unmittelbare oder 

mittelbare Beteiligung verbunden ist, als 

Verwaltungsvergütung für die im Fonds 

gehaltenen Zielfondsanteile berechnet wur-

de. 

11.4 Gesamtkostenquote 
Im Jahresbericht werden die im Geschäfts-

jahr zu Lasten des Fonds angefallenen Ver-

waltungskosten offengelegt und als Quote 

des durchschnittlichen Fondsvolumens aus-

gewiesen (Gesamtkostenquote). Die Verwal-

tungskosten setzen sich zusammen aus der 

Vergütung für die Verwaltung des Fonds, 

der Kostenpauschale, sofern erhoben der 

Vertriebsprovision sowie den Aufwendun-

gen, die dem Fonds zusätzlich belastet 

werden können (siehe Abschnitt „Kosten – 

Verwaltungs- und sonstige Kosten“ sowie 

„–Besonderheiten beim Erwerb von Invest-

mentanteilen“). Die Gesamtkostenquote 

beinhaltet keine Nebenkosten und Kosten, 

die beim Erwerb und der Veräußerung von 

Vermögensgegenständen entstehen (Trans-

aktionskosten). Die Gesamtkostenquote 

wird in den wesentlichen Anlegerinformati-

onen als sogenannte „laufende Kos-

ten“ veröffentlicht.  

11.5 Rückvergütungen und Vertriebs-
vergütungen 

Der Gesellschaft können im Zusammenhang 

mit Geschäften für Rechnung des Fonds 

geldwerte Vorteile (Brokerresearch, Finanz-

analysen, Markt- und Kursinformationssys-

teme) entstehen, die im Interesse der Anle-

ger bei den Anlageentscheidungen 

verwendet werden. Der Gesellschaft fließen 

keine Rückvergütungen der aus dem Fonds 

an die Verwahrstelle und an Dritte geleiste-

ten Vergütungen und Aufwandserstattun-

gen zu. Die Gesellschaft gewährt (auch über 

die in diesem Verkaufsprospekt benannte 

Vertriebsprovision und den Ausgabeauf-

schlag hinaus) an Vermittler, z.B. Kreditinsti-

tute, wiederkehrend – meist jährlich – Ver-

mittlungsentgelte als so genannte 

„Vermittlungsprovisionen“ bzw. „Vermitt-

lungsfolgeprovisionen”. 

 Ermittlung und Verwendung der 12.
Erträge/Geschäftsjahr 

12.1 Ermittlung der Erträge, Ertrag-
sausgleichverfahren 

Der Fonds erzielt Erträge aus den während 

des Geschäftsjahres angefallenen und nicht 

zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, 

Dividenden und Erträgen aus Investmentan-

teilen. Hinzu kommen Entgelte aus Darle-

hens- und Pensionsgeschäften. Weitere 

Erträge können aus der Veräußerung von 

für Rechnung des Fonds gehaltenen Vermö-

gensgegenständen resultieren. 

Die Erträge des Fonds werden zunächst 

entsprechend dem Wertverhältnis der An-

teilklassen und anschließend auf die einzel-

nen Anteile der jeweilige Anteilklasse verteilt. 

Die Anteile unterschiedlicher Anteilklassen 

partizipieren daher in der Regel in unter-

schiedlichem Umfang an den Erträgen des 

Fonds. Das Gleiche gilt für die Ausgaben. Sie 

werden den einzelnen Anteilklassen ent-

sprechend deren Wertverhältnis zugeordnet 

und mindern anteilig den Wert des einzel-

nen Anteils an der jeweiligen Anteilklasse. 

Allein durch eine verhältnismäßige Auftei-

lung der Einnahmen und der Ausgaben wird 

der Anspruch des Anlegers auf partielle 

Teilhabe an der wirtschaftlichen Entwicklung 

erfüllt. Die Aufteilung muss daher gewähr-

leisten, dass die Gesamtrendite je investier-

tem Euro für alle Anleger absolut gleich ist. 

Die Verbuchung von Erträgen und Aufwen-

dungen sowie von Mittelzuflüssen und 

Mittelabflüssen wird so gestaltet, dass ihre 

Zurechnung zu einer Anteilklasse ersichtlich 

ist und durch den Abschlussprüfer geprüft 

werden kann. 

Die Gesellschaft wendet für den Fonds ein 

sog. Ertragsausgleichverfahren an. Das 

bedeutet, dass die während des Geschäfts-

jahres angefallenen anteiligen Erträge, die 

der Anteilerwerber als Teil des Ausgabeprei-

ses bezahlen muss und die der Verkäufer 

von Anteilscheinen als Teil des Rücknahme-

preises vergütet erhält, fortlaufend verrech-

net werden. Bei der Berechnung des Er-

tragsausgleichs werden die angefallenen 

Aufwendungen berücksichtigt. 

Das Ertragsausgleichsverfahren dient dazu, 

Schwankungen im Verhältnis zwischen 

Erträgen und sonstigen Vermögensgegen-

ständen auszugleichen, die durch Nettomit-

telzuflüsse oder Nettomittelabflüsse auf-

grund von Anteilausgaben oder -rückgaben 

verursacht werden. Jeder Nettomittelzufluss 

liquider Mittel würde andernfalls den Anteil 

der Erträge am Nettoinventarwert des Fonds 

verringern, jeder Abfluss ihn vermehren. 

Im Ergebnis führt das Ertragsausgleichver-

fahren dazu, dass bei thesaurierenden An-

teilklassen der im Jahresbericht ausgewiese-

ne Ertrag je Anteil nicht durch die Anzahl 

der umlaufenden Anteile beeinflusst wird 

und dass bei ausschüttenden Anteilklassen 

der Ausschüttungsbetrag je Anteil nicht 

durch die unvorhersehbare Entwicklung des 

Fonds bzw. des Anteilumlaufs beeinflusst 

wird. Dabei wird in Kauf genommen, dass 

Anleger, die beispielsweise kurz vor dem 
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Ausschüttungstermin Anteile erwerben, den 

auf Erträge entfallenden Teil des Ausgabe-

preises in Form einer Ausschüttung zurück-

erhalten, obwohl ihr eingezahltes Kapital an 

dem Entstehen der Erträge nicht mitgewirkt 

hat. 

12.2 Geschäftsjahr 
Das Geschäftsjahr des Fonds endet am 

31. Dezember eines jeden Jahres. 

12.3 Ertragsverwendung/ 
Ausschüttung 

Die Gesellschaft schüttet grundsätzlich die 

während des Geschäftsjahres für Rechnung 

des Fonds angefallenen und nicht zur Kos-

tendeckung verwendeten Zinsen, Dividen-

den und Erträge aus Investmentanteilen 

sowie Entgelte aus Darlehens- und Pensi-

onsgeschäften – unter Berücksichtigung des 

zugehörigen Ertragsausgleichs – an die 

Anleger aus. Realisierte Veräußerungsge-

winne und sonstige Erträge – unter Berück-

sichtigung des zugehörigen Ertragsaus-

gleichs – können ebenfalls zur Ausschüttung 

herangezogen werden. 

Bei der Anteilklasse TF werden die Erträge 

jeweils ausgeschüttet. 

 Auflösung und Verschmelzung des 13.
Fonds bzw. einer Anteilklasse 

13.1 Voraussetzungen für die Auflö-
sung des Fonds bzw. einer An-
teilklasse 

Die Anleger sind nicht berechtigt, die Auflö-

sung des Fonds bzw. einer Anteilklasse zu 

verlangen. Die Gesellschaft kann ihr Recht 

zur Verwaltung des Fonds kündigen unter 

Einhaltung einer Kündigungsfrist von min-

destens sechs Monaten durch Bekanntgabe 

im Bundesanzeiger und darüber hinaus im 

Jahresbericht oder Halbjahresbericht. Au-

ßerdem werden die Anleger über ihre de-

potführenden Stellen in Papierform oder 

elektronischer Form über die Kündigung 

informiert. Mit dem Wirksamwerden der 

Kündigung erlischt das Recht der Gesell-

schaft, den Fonds zu verwalten. 

Des Weiteren endet das Verwaltungsrecht 

der Gesellschaft, wenn das Insolvenzverfah-

ren über ihr Vermögen eröffnet wird oder 

mit der Rechtskraft des Gerichtsbeschlusses, 

durch den der Antrag auf die Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens mangels Masse abge-

wiesen wird.  

Mit Erlöschen des Verwaltungsrechts der 

Gesellschaft geht das Verfügungsrecht über 

den Fonds auf die Verwahrstelle über, die 

den Fonds abwickelt und den Erlös an die 

Anleger verteilt, oder mit Genehmigung der 

BaFin einer anderen Kapitalverwaltungsge-

sellschaft die Verwaltung überträgt. 

13.2 Verfahren bei Auflösung des 
Fonds bzw. einer Anteilklasse 

Mit dem Übergang des Verfügungsrechts 

über den Fonds auf die Verwahrstelle wird 

die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 

eingestellt und der Fonds abgewickelt. Bei 

der Auflösung einer Anteilklasse wird die 

Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen 

der Anteilklasse durch die Verwahrstelle 

eingestellt. 

Bei Auflösung des Fonds werden der Erlös 

aus der Veräußerung der Vermögenswerte 

des Fonds abzüglich der noch durch den 

Fonds zu tragenden Kosten und der durch 

die Auflösung verursachten Kosten an die 

Anleger verteilt, wobei diese in Höhe ihrer 

jeweiligen Anteile am Fonds Ansprüche auf 

Auszahlung des Liquidationserlöses haben. 

Bei der Auflösung einer Anteilklasse erhalten 

die Anleger den Gegenwert des an dem 

Auflösungstag letztmalig festgestellten 

Rücknahmepreises. 

Die Verwahrstelle ist berechtigt, nicht abge-

rufene Gegenwerte aus der Auflösung einer 

Anteilklasse nach einer Frist von zwei Jahren 

bei dem für die Gesellschaft zuständigen 

Amtsgericht zu hinterlegen. 

Die Gesellschaft erstellt auf den Tag, an dem 

ihr Verwaltungsrecht erlischt, einen Auflö-

sungsbericht, der den Anforderungen an 

einen Jahresbericht entspricht. Spätestens 

drei Monate nach dem Stichtag der Auflö-

sung des Fonds wird der Auflösungsbericht 

im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Wäh-

rend die Verwahrstelle den Fonds abwickelt, 

erstellt sie jährlich sowie auf den Tag, an 

dem die Abwicklung beendet ist, einen 

Bericht, der den Anforderungen an einen 

Jahresbericht entspricht. Diese Berichte sind 

ebenfalls spätestens drei Monate nach dem 

Stichtag im Bundesanzeiger bekannt zu 

machen. 

13.3 Voraussetzungen für die Ver-
schmelzung des Fonds 

Alle Vermögensgegenstände dieses Fonds 

dürfen mit Genehmigung der BaFin auf ein 

anderes bestehendes oder durch die Ver-

schmelzung neu gegründetes Investment-

vermögen übertragen werden, welches die 

Anforderungen an einen OGAW erfüllen 

muss, der in Deutschland oder in einem 

anderen EU- oder EWR-Staat aufgelegt 

wurde. Sämtliche Vermögensgegenstände 

des Fonds dürfen auch auf eine bestehende  

oder durch die Verschmelzung neu gegrün-

dete inländische Investmentaktiengesell-

schaft mit veränderlichem Kapital übertra-

gen werden. 

Die Übertragung wird zum Geschäftsjahres-

ende des Fonds (Übertragungsstichtag) 

wirksam, sofern kein anderer Übertragungs-

stichtag bestimmt wird. 

13.4 Rechte der Anleger bei der Über-
tragung  

Die Anleger haben bis fünf Arbeitstage vor 

dem geplanten Übertragungsstichtag ent-

weder die Möglichkeit, ihre Anteile ohne 

weitere Kosten, mit Ausnahme der Kosten 

zur Deckung der Auflösung des Fonds, zu-

rückzugeben, oder ihre Anteile gegen Antei-

le eines anderen offenen Publikums-

Investmentvermögen umzutauschen, das 

ebenfalls von der Gesellschaft oder einem 

Unternehmen desselben Konzerns verwaltet 
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wird und dessen Anlagegrundsätze mit 

denen des Fonds vergleichbar sind.  

Die depotführenden Stellen der Anleger des 

Fonds übermitteln diesen spätestens 30 Tage 

vor der letztmaligen Möglichkeit, die Anteile 

vor der Verschmelzung zurück zu geben 

oder in ein anderes offenes Publikums-

Investmentvermögen umzutauschen, in 

Papierform oder in elektronischer Form 

Informationen zu den Gründen für die Ver-

schmelzung, den potentiellen Auswirkungen 

für die Anleger, deren Rechte in Zusammen-

hang mit der Verschmelzung sowie zu maß-

geblichen Verfahrensaspekten. Die Anleger 

erhalten weiterhin die wesentlichen Anle-

gerinformationen für das Investmentvermö-

gen, auf den die Vermögensgegenstände 

des Fonds übertragen werden. 

Am Übertragungsstichtag werden die Netto-

inventarwerte des übertragenden Fonds und 

des übernehmenden Investmentvermögens 

berechnet, das Umtauschverhältnis wird 

festgelegt und der gesamte Umtausch-

vorgang wird vom Abschlussprüfer geprüft. 

Das Umtauschverhältnis ermittelt sich nach 

dem Verhältnis der Nettoinventarwerte je 

Anteil des übertragenden Fonds und des 

übernehmenden Investmentvermögens zum 

Zeitpunkt der Übernahme. Der Anleger 

erhält die Anzahl von Anteilen an dem 

übernehmenden Investmentvermögen, die 

dem Wert seiner Anteile an dem übertra-

genden Investmentvermögen entspricht.  

Sofern die Anleger von ihrem Rückgabe- 

oder Umtauschrecht keinen Gebrauch ma-

chen, werden sie am Übertragungsstichtag 

Anleger des übernehmenden Investment-

vermögens. Die Gesellschaft kann gegebe-

nenfalls auch mit der Kapitalverwaltungsge-

sellschaft des übernehmenden Investment-

vermögens festlegen, dass den Anlegern des 

übertragenden Fonds bis zu 10 % des Wer-

tes ihrer Anteile in bar ausgezahlt werden. 

Mit der Übertragung aller Vermögenswerte 

erlischt der Fonds. Findet die Übertragung 

während des laufenden Geschäftsjahres des 

Fonds statt, muss die Gesellschaft auf den 

Übertragungsstichtag einen Bericht erstellen, 

der den Anforderungen an einen Jahresbe-

richt entspricht.  

Die Gesellschaft macht im Bundesanzeiger 

und darüber hinaus in einer hinreichend 

verbreiteten Wirtschafts- und Tageszeitung 

oder auf www.deka.de das Wirksamwerden 

der Übertragung bekannt, wenn der Fonds 

auf ein anderes von der Gesellschaft verwal-

tetes Investmentvermögen verschmolzen 

wurde und die Verschmelzung wirksam 

geworden ist. Sollte der Fonds auf ein In-

vestmentvermögen verschmolzen werden, 

das nicht von der Gesellschaft verwaltet wird, 

so übernimmt die Verwaltungsgesellschaft 

die Bekanntmachung des Wirksamwerdens 

der Verschmelzung, die das aufnehmende 

oder neu gegründete Investmentvermögen 

verwaltet. 

 Auslagerung 14.

Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben 

anderen Unternehmen übertragen: 

� an die Dealis Fund Operations GmbH 

(Dealis), Frankfurt:  

– Fondsbuchhaltung 

� an die BNP Paribas Securities Services S.A.: 

– Fondsadministration betreffend  

Exchange Traded Funds 

� an die DekaBank Deutsche Girozentrale, 

Frankfurt: 

– Ausgabe und Rücknahme der Anteile 

des Fonds 

– Prüfung der Marktgerechtheit für alle 

Produkte 

– Sicherheitenverwaltung/ 

Collateral Management 

– Bankgeschäftsabwicklung 

– Compliance, Bekämpfung der  

Geldwäsche 

– Revision  

– Recht 

– Unternehmenskommunikation, Melde-

wesen und Beschwerdemanagement 

– Betriebliches Rechnungswesen 

– Leistungen im Rahmen des Controlling 

– Betrieb der IT-Systeme und Betriebsor-

ganisation (Informationstechnologie, Te-

lekommunikationssysteme und Infra-

struktur) 

� an die DekaBank Deutsche Girozentrale 

Luxemburg S.A.: 

– Zentrale Fondsabwicklung 

Neben den ausgelagerten Tätigkeiten über-

nimmt die DekaBank Deutsche Girozentrale, 

Frankfurt auf dauerhafter Vertragsbasis u.a. 

den Vertrieb von Fondsanteilen und Aufga-

ben zur Anbahnung, Vorbereitung und 

Durchführung von Wertpapierdarlehen und 

Wertpapierpensionsgeschäften. 

 Interessenkonflikte 15.

Bei der Gesellschaft können folgende Inte-

ressenskonflikte entstehen: 

Die Interessen des Anlegers können mit 

folgenden Interessen kollidieren: 

� Interessen der Gesellschaft und der mit 

dieser verbundenen Unternehmen, 

� Interessen der Mitarbeiter der Gesellschaft 

oder 

� Interessen anderer Anleger in diesem oder 

anderen Fonds. 

Umstände oder Beziehungen, die Interes-

senskonflikte begründen können, umfassen 

insbesondere:  

� Anreizsysteme für Mitarbeiter der Gesell-

schaft, 
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� Mitarbeitergeschäfte, 

� Zuwendungen an Mitarbeiter der Gesell-

schaft, 

� Umschichtungen im Fonds, 

� positive Darstellung der Fondsperfor-

mance, 

� Geschäfte zwischen der Gesellschaft und 

den von ihr verwalteten Investmentvermö-

gen oder Individualportfolios bzw. 

� Geschäfte zwischen von der Gesellschaft 

verwalteten Investmentvermögen und/oder 

Individualportfolios, 

� Zusammenfassung mehrerer Orders 

(„block trades“), 

� Beauftragung von eng verbundenen 

Unternehmen und Personen, 

� Einzelanlagen von erheblichem Umfang, 

� hohe Umschlaghäufigkeit von Vermö-

gensgegenständen („Frequent Trading“), 

� Festlegung der Cut off-Zeit, 

� Aussetzungen der Anteilrücknahme; 

� IPO-Zuteilungen. 

Zum Umgang mit Interessenskonflikten setzt 

die Gesellschaft folgende organisatorische 

Maßnahmen ein, um Interessenkonflikte zu 

vermeiden und ggf. zu minimieren, zu er-

mitteln, ihnen vorzubeugen, sie zu steuern, 

zu beobachten und sie offenzulegen:  

� Bestehen einer Compliance-Abteilung, die 

die Einhaltung von Gesetzen und Regeln 

überwacht und an die Interessenskonflikte 

gemeldet werden müssen, 

� Pflichten zur Offenlegung, 

� Organisatorische Maßnahmen wie  

– die Einrichtung von Vertraulichkeitsbe-

reichen für einzelne Abteilungen, um 

dem Missbrauch von vertraulichen In-

formationen vorzubeugen, 

– Zuordnung von Zuständigkeit, um un-

sachgemäße Einflussnahme zu verhin-

dern, 

– die Trennung von Eigenhandel und 

Kundenhandel, 

� Verhaltensregeln für Mitarbeiter in Bezug 

auf Mitarbeitergeschäfte, Verpflichtungen 

zur Einhaltung des Insiderrechts, 

� Einrichtung von Vergütungssystemen, 

� Grundsätze zur Berücksichtigung von 

Kundeninteressen und zur anleger- und 

anlagegerechten Beratung bzw. Beachtung 

der vereinbarten Anlagerichtlinien,  

� Grundsätze zur bestmöglichen Ausfüh-

rung beim Erwerb bzw. zur Veräußerung 

von Finanzinstrumenten, 

� Grundsätze zur Aufteilung von Teilausfüh-

rungen, 

� Einrichten von Orderannahmezeiten (Cut-

off-Zeiten). 

 Kurzangaben über steuer-16.
rechtliche Vorschriften 

16.1.1 Allgemeine Besteuerungs-
systematik 

Die Erträge eines deutschen oder ausländi-

schen Fonds werden grundsätzlich auf der 

Ebene des Anlegers versteuert, während der 

Fonds selbst von der Steuer befreit ist. Die 

steuerrechtliche Behandlung von Erträgen 

aus Fondsanteilen folgt damit dem Grund-

satz der Transparenz, wonach der Anleger 

grundsätzlich so besteuert werden soll, als 

hätte er die von dem Fonds erzielten Erträge 

unmittelbar selbst erwirtschaftet (Transpa-

renzprinzip). Abweichend von diesem 

Grundsatz ergeben sich bei der Fondsanlage 

jedoch einige Besonderheiten. So werden 

beispielsweise bestimmte Erträge bzw. Ge-

winne auf der Ebene des Anlegers erst bei 

Rückgabe der Fondsanteile erfasst. Negative 

Erträge des Fonds sind mit positiven Erträ-

gen gleicher Art zu verrechnen. Soweit die 

negativen Erträge hierdurch nicht vollständig 

ausgeglichen werden können, dürfen sie 

nicht von dem Anleger geltend gemacht 

werden, sondern müssen auf der Ebene des 

Fonds vorgetragen und in nachfolgenden 

Geschäftsjahren mit gleichartigen Erträgen 

ausgeglichen werden. 

Eine Besteuerung des Anlegers können 

ausschließlich die Ausschüttung bzw. The-

saurierung von Erträgen (laufende Erträge) 

sowie die Rückgabe von Fondsanteilen 

auslösen. Die Besteuerung richtet sich dabei 

im Einzelnen nach den Vorschriften des 

Investmentsteuergesetzes in Verbindung mit 

dem allgemeinen Steuerrecht. Die steuer-

rechtlichen Folgen einer Anlage in einen 

Fonds sind dabei im Wesentlichen unab-

hängig davon, ob es sich um einen deut-

schen oder um einen ausländischen Fonds 

handelt, sodass die nachfolgende Darstel-

lung für beide gleichermaßen gilt. Etwaige 

Unterschiede in der Besteuerung werden an 

der jeweiligen Stelle hervorgehoben. 

Darüber hinaus gelten die Anmerkungen 

auch für Dachfonds, d.h. für Fonds, die ihr 

Kapital ganz überwiegend oder jedenfalls 

zum Teil in andere Fonds anlegen. Der Anle-

ger muss bei Dachfonds keine Besonderhei-

ten beachten, weil ihm die für die Besteue-

rung erforderlichen Informationen von der 

Gesellschaft in der gleichen Form zur Verfü-

gung gestellt werden wie für andere Fonds. 

Seit dem 1. Januar 2009 unterliegen Ein-

künfte aus Kapitalvermögen für Privatanle-

ger in Deutschland der Abgeltungsteuer 

i.H.v. 25 Prozent als spezielle Form der Kapi-

talertragsteuer. Zusätzlich zur Abgeltungs-

teuer ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 

5,5 Prozent der Abgeltungsteuer sowie 

gegebenenfalls – entsprechend der Religi-

ons-/ Konfessionszugehörigkeit des Anlegers 

– Kirchensteuer in Höhe von 8 Prozent bzw. 

9 Prozent der Abgeltungsteuer einzubehal-

ten und abzuführen. Die Kirchensteuer wird 
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für den Anleger allerdings nur dann einbe-

halten und abgeführt, wenn der auszahlen-

den Stelle bis spätestens 31. Dezember des 

Vorjahres ein Kirchensteuerantrag des Anle-

gers vorliegt (gegebenenfalls sind interne 

Bearbeitungszeiten zu beachten). Soweit bei 

einem kirchensteuerpflichtigen Anleger 

mangels rechtzeitiger Vorlage des Kirchen-

steuerantrags die Kirchensteuer nicht einbe-

halten werden kann, muss sich der Anleger 

mit seinen gesamten Einkünften aus Kapi-

talvermögen zur Einkommensteuer veranla-

gen lassen. Auf einen entsprechenden Hin-

weis auf den Solidaritätszuschlag sowie die 

Kirchensteuer wird bei den folgenden Aus-

führungen jeweils verzichtet. 

Die deutsche Abgeltungsteuer entfaltet für 

Privatanleger grundsätzlich abgeltende 

Wirkung. Soweit die Einnahmen der Abgel-

tungsteuer unterlegen haben, entfällt damit 

die Verpflichtung des Privatanlegers, die 

Einnahmen in seiner Einkommensteuererklä-

rung anzugeben. Der Umfang der zu ver-

steuernden Einnahmen, d.h. die Bemes-

sungsgrundlage der Abgeltungsteuer wurde 

erheblich erweitert und erfasst neben Zinsen 

und Dividenden nunmehr beispielsweise 

auch Gewinne aus der Veräußerung von 

Aktien oder Renten. 

Bei laufenden Erträgen wie z.B. Zinsen und 

Dividenden ist die Abgeltungsteuer an-

wendbar, wenn diese dem Anleger nach 

dem 31. Dezember 2008 zufließen. Im Fall 

von realisierten Gewinnen und Verlusten ist 

die Abgeltungsteuer anwendbar, wenn die 

Wirtschaftsgüter nach dem 31. Dezember 

2008 erworben wurden. Dies gilt sowohl für 

die von dem Fonds erworbenen Wirt-

schaftsgüter als auch für den von dem An-

leger erzielten Gewinn oder Verlust aus der 

Veräußerung eines Fondsanteils. Bei Ein-

künften aus Kapitalvermögen, die nicht im 

Zusammenhang mit Fondsanteilen stehen, 

gelten teilweise abweichende Übergangsre-

gelungen. 

Kann der Anschaffungszeitpunkt von Wirt-

schaftsgütern nicht eindeutig bestimmt 

werden, ist die gesetzliche Verbrauchsfolge-

fiktion zu beachten, wonach die als erstes 

angeschafften Wertpapiere als zuerst ver-

kauft gelten. Dies gilt sowohl für die Wirt-

schaftsgüter des Fonds als auch für die von 

dem Anleger gehaltenen Fondsanteile z.B. 

bei Girosammelverwahrung. 

16.1.2 Besteuerung der laufenden 
Erträge aus Fonds 

 

Ertragsarten und Ertragsverwendung 

Ein Fonds darf gemäß der jeweiligen Anla-

gepolitik sowie der Vertragsbedingungen in 

unterschiedliche Wirtschaftsgüter investieren. 

Die hieraus erzielten Erträge dürfen auf-

grund des Transparenzgedankens nicht 

einheitlich z.B. als Dividenden qualifiziert 

werden, sondern sind entsprechend den 

Regeln des deutschen Steuerrechts jeweils 

getrennt zu erfassen. Ein Fonds kann daher 

beispielsweise Zinsen, zinsähnliche Erträge, 

Dividenden und Gewinne aus der Veräuße-

rung von Wirtschaftsgütern erwirtschaften. 

Die Erträge werden dabei nach steuerrechtli-

chen Vorschriften – insbesondere dem In-

vestmentsteuergesetz – ermittelt, sodass sie 

regelmäßig von den tatsächlich ausgeschüt-

teten Beträgen bzw. den im Jahresbericht 

ausgewiesenen Beträgen für Ausschüttung 

und Thesaurierung abweichen. Die steuer-

rechtliche Behandlung der Erträge beim 

Anleger hängt sodann von der Ertragsver-

wendung des Fonds ab, d.h. ob der Fonds 

die Erträge vollständig thesauriert oder 

vollständig bzw. teilweise ausschüttet. Die 

Ertragsverwendung Ihres Fonds entnehmen 

Sie bitte dem Verkaufsprospekt oder dem 

Jahresbericht. Darüber hinaus ist danach zu 

differenzieren, ob die Erträge einem Privat-

anleger oder einem betrieblichen Anleger 

zuzurechnen sind. Sofern vom Fonds eine 

steuerrechtliche Substanzausschüttung 

ausgewiesen wird, ist diese für den Anleger 

nicht steuerbar. Dies bedeutet für einen 

bilanzierenden Anleger, dass die Sub-

stanzausschüttung in der Handelsbilanz 

ertragswirksam zu vereinnahmen ist, in der 

Steuerbilanz aufwandswirksam ein passiver 

Ausgleichsposten zu bilden ist und damit 

technisch die historischen Anschaffungskos-

ten steuerneutral gemindert werden. Alter-

nativ können die fortgeführten Anschaf-

fungskosten um den anteiligen Betrag der 

Substanzausschüttung vermindert werden. 

Ausländische Quellensteuer 

Auf ausländische Erträge werden teilweise 

Quellensteuern in dem jeweiligen Land 

einbehalten, die auf der Ebene des Fonds als 

Werbungskosten abgezogen werden dürfen. 

Alternativ kann die Gesellschaft die auslän-

dischen Quellensteuern in den Besteue-

rungsgrundlagen ausweisen, sodass sie 

direkt auf Ebene des Anlegers auf die zu 

zahlende Steuer angerechnet werden, oder 

sie der Anleger von seinen Einkünften ab-

ziehen kann. Teilweise investieren Fonds 

darüber hinaus in Länder, in denen auf die 

Erträge zwar tatsächlich keine Quellensteuer 

einbehalten wird, der Anleger aber gleich-

wohl eine Quellensteuer auf seine persönli-

che Steuerschuld anrechnen kann (fiktive 

Quellensteuer). In diesen Fällen kommt auf 

Ebene des Anlegers ausschließlich die An-

rechnung der ausgewiesenen fiktiven Quel-

lensteuer in Betracht. Ein Abzug von fiktiver 

Quellensteuer von den Einkünften des Anle-

gers ist unzulässig. 

Der Europäische Gerichtshof hat in der 

Rechtssache "Meilicke" am 6. März 2007 

hinsichtlich der Direktanlage in Aktien das in 

Deutschland in der Regel bis zum Jahr 2000 

geltende Körperschaftsteuerrecht in Teilen 

für europarechtswidrig erklärt. Dieses habe 

zum einen die in Deutschland einkommen-

steuerpflichtigen Personen, die Dividenden 

von Gesellschaften mit Sitz in einem ande-

ren Mitgliedstaat bezogen, benachteiligt. 

Zum anderen habe es diese Unternehmen 

darin behindert, in Deutschland Kapital zu 

sammeln. In Deutschland konnte unter 

Geltung des sog. Anrechnungsverfahrens 

nur die auf deutsche Dividenden entfallende 

Körperschaftsteuer, nicht aber die auf aus-

ländische Dividenden entfallende ausländi-

sche Körperschaftsteuer auf die persönliche 

Steuerschuld des Anlegers angerechnet 

werden. Der Europäische Gerichtshof hat 

entschieden, dass die den Besitzern auslän-

discher Wertpapiere daraus entstandenen 

Nachteile rückwirkend ausgeglichen werden 
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müssen. In einem weiteren Urteil vom 30. 

Juni 2011 („Meilicke II“) hat der Europäische 

Gerichtshof Stellung zu der Höhe der Steu-

eranrechnung und den für die Durchsetzung 

eines Erstattungsanspruchs erforderlichen 

Nachweisen genommen. Die verfahrens-

rechtliche Rechtslage nach deutschem Recht 

ist für die Direktanlage, vor allem aber für 

die Investmentanlage weiterhin unklar. Zur 

Wahrung möglicher Rechte kann es daher 

sinnvoll sein, dass Sie sich mit Ihrem steuerli-

chen Berater in Verbindung setzen. 

Veröffentlichung der Besteuerungs-
grundlagen 

Die für die Besteuerung des Anlegers maß-

geblichen Besteuerungsgrundlagen werden 

von der Gesellschaft zusammen mit einer 

Berufsträgerbescheinigung, dass die Anga-

ben nach den Regeln des deutschen Steuer-

rechts ermittelt wurden, im Bundesanzeiger 

veröffentlicht. 

Besteuerung im Privatvermögen 

Wann die von dem Fonds erzielten Erträge 

beim Anleger steuerrechtlich zu erfassen 

sind, hängt von der Ertragsverwendung ab. 

Bei einer Thesaurierung hat der Anleger die 

sog. ausschüttungsgleichen Erträge, d.h. 

bestimmte von dem Fonds nicht zur Aus-

schüttung verwendete Erträge, in dem 

Kalenderjahr zu versteuern, in dem das 

Geschäftsjahr des Fonds endet. Da der 

Anleger in diesem Fall tatsächlich keine 

Erträge erhält, diese aber gleichwohl ver-

steuern muss, spricht man in diesem Zu-

sammenhang von der sog. Zuflussfiktion. 

Bei einer Vollausschüttung sind beim Anle-

ger die ausgeschütteten Erträge und bei 

einer Teilausschüttung sowohl die ausge-

schütteten als auch die ausschüttungsglei-

chen Erträge grundsätzlich steuerpflichtig. In 

beiden Fällen hat der in Deutschland steuer-

pflichtige Anleger die Erträge im Jahr des 

Zuflusses zu versteuern.  

Sowohl die ausgeschütteten als auch die 

ausschüttungsgleichen Erträge sind grund-

sätzlich in vollem Umfang steuerpflichtig, es 

sei denn, die Steuerfreiheit bestimmter 

Erträge ist explizit geregelt. Bei der Ermitt-

lung der Einkünfte aus Kapitalvermögen ist 

als Werbungskosten ein Sparer-

Pauschbetrag in Höhe von 801,- Euro (bei 

Zusammenveranlagung: 1.602,- Euro) abzu-

ziehen, soweit der Anleger in Deutschland 

unbeschränkt steuerpflichtig ist. Der Abzug 

von dem Anleger tatsächlich entstandenen 

Werbungskosten (z.B. Depotgebühren) ist in 

der Regel ausgeschlossen. Gewinne aus der 

Veräußerung von Wertpapieren und Ter-

mingeschäften sind vom Anleger nur bei 

Ausschüttung bzw. bei Rückgabe der 

Fondsanteile zu versteuern. 

Besteuerung im Betriebsvermögen 

Der in Deutschland unbeschränkt steuer-

pflichtige betriebliche Anleger, der seinen 

Gewinn durch Einnahme-Überschuss-

Rechnung ermittelt, hat die ausgeschütteten 

Erträge sowie die ausschüttungsgleichen 

Erträge zum gleichen Zeitpunkt wie der 

Privatanleger zu versteuern. Im Fall der 

Gewinnermittlung durch Betriebsvermö-

gensvergleich hat der Anleger die ausschüt-

tungsgleichen Erträge am Geschäftsjahres-

ende des Fonds und die ausgeschütteten 

Erträge mit Entstehung des Anspruchs zu 

erfassen. Insoweit finden die allgemeinen 

Regeln des Bilanzsteuerrechts Anwendung. 

Für den betrieblichen Anleger sind sowohl 

die ausgeschütteten als auch die ausschüt-

tungsgleichen Erträge grundsätzlich in vol-

lem Umfang steuerpflichtig, soweit nicht die 

Steuerfreiheit bestimmter Erträge explizit 

geregelt ist. So sind beispielweise Dividen-

denerträge sowie ausgeschüttete realisierte 

Gewinne aus der Veräußerung von Aktien 

von dem Anleger nur in Höhe von 60 Pro-

zent zu versteuern (Teileinkünfteverfahren). 

Für körperschaftsteuerpflichtige Anleger 

sind z.B. in- und ausländische Dividendener-

träge, die dem Fonds vor dem 1. März 2013 

zugeflossen sind, zu 95 Prozent steuerfrei. 

Aufgrund der Neuregelung zur Besteuerung 

von Streubesitzdividenden sind Dividenden, 

die dem Fonds nach dem 28. Februar 2013 

zugeflossen sind, bei körperschaftsteuer-

pflichtigen Anlegern steuerpflichtig. Die 

ausgeschütteten realisierten Gewinne aus 

der Veräußerung von Aktien sind grundsätz-

lich zu 95 Prozent steuerfrei. Dies gilt nicht 

für derartige Erträge aus Fondsanteilen, die 

insbesondere Kreditinstitute ihrem Handels-

bestand zuordnen. 

16.2 Rückgabe von Fondsanteilen 
Steuerrechtlich wird die Rückgabe von 

Fondsanteilen wie ein Verkauf behandelt, 

d.h. der Anleger realisiert einen Veräuße-

rungsgewinn oder -verlust. 

Besteuerung im Privatvermögen 

Gewinne und Verluste aus der Rückgabe 

von Fondsanteilen sind als positive bzw. 

negative Einkünfte aus Kapitalvermögen 

grundsätzlich steuerpflichtig. Die Gewinne 

und Verluste können mit anderen Erträgen 

aus Kapitalvermögen grundsätzlich verrech-

net werden. Dies gilt jedoch nicht im Hin-

blick auf Verlustvorträge oder zukünftige 

Verluste aus der Veräußerung von Aktien, 

für die ein separater Verlustverrechnungs-

topf zu führen ist. 

Das Verrechnungsverbot gilt auch für Verlus-

te aus der Rückgabe von Fondsanteilen, 

oder Veräußerung anderer Wertpapiere, die 

noch unter das alte Recht vor Einführung 

der Abgeltungsteuer fallen.  

Der so genannte DBA-Gewinn umfasst 

Erträge und Gewinne bzw. Verluste, die 

aufgrund eines Doppelbesteuerungsab-

kommens zwischen dem Quellenstaat und 

Deutschland steuerfrei und noch nicht aus-

geschüttet oder thesauriert worden sind. 

Der Gewinn bzw. Verlust aus der Veräuße-

rung der Fondsanteile ist für private Anleger 

in Höhe des besitzzeitanteiligen DBA-

Gewinns steuerfrei. Der DBA-Gewinn wird 

von der Gesellschaft als Prozentsatz des 

Rücknahmepreises veröffentlicht. 

Der im Rücknahmepreis als enthalten gel-

tende Zwischengewinn unterliegt ebenfalls 

der Besteuerung. Dieser setzt sich aus den 

von dem Fonds erwirtschafteten Zinsen und 

zinsähnlichen Erträgen zusammen, die seit 

dem letzten Ausschüttungs- oder Thesaurie-
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rungstermin angefallen sind und seit diesem 

Zeitpunkt noch nicht steuerpflichtig ausge-

schüttet oder thesauriert wurden. Der Zwi-

schengewinn wird von der Gesellschaft 

bewertungstäglich ermittelt und zusammen 

mit dem Rücknahmepreis veröffentlicht. 

Außerdem wird er dem Anleger von der 

Depotbank in Deutschland auf der Wertpa-

pierabrechnung mitgeteilt. Der beim Kauf 

gezahlte Zwischengewinn gehört beim 

Anleger grundsätzlich zu den negativen 

Einnahmen aus Kapitalvermögen, die er mit 

anderen positiven Einkünften aus Kapital-

vermögen verrechnen kann. Voraussetzung 

ist, dass vom Fonds ein Ertragsausgleich 

durchgeführt wird und sowohl bei der Ver-

öffentlichung des Zwischengewinns als auch 

im Rahmen der von den Berufsträgern zu 

bescheinigenden Steuerdaten hierauf hin-

gewiesen wird. Der bei Rückgabe der 

Fondsanteile vereinnahmte Zwischengewinn 

zählt zu den positiven Einkünften aus Kapi-

talvermögen. Wird der Zwischengewinn 

nicht veröffentlicht, sind jährlich 6 Prozent 

des Entgelts für die Rückgabe oder Veräuße-

rung des Fondsanteils als Zwischengewinn 

anzusetzen. 

Hedgefonds sind gesetzlich nicht verpflichtet, 

den Zwischengewinn zu ermitteln bzw. zu 

veröffentlichen. Sofern sich die Gesellschaft 

dazu entschließt, darf der Zwischengewinn 

für Hedgefonds allerdings freiwillig ermittelt 

und veröffentlicht werden. 

Der Veräußerungsgewinn wird für den 

Anleger grundsätzlich von der deutschen 

Depotbank ermittelt. Gewinn oder Verlust 

ist hierbei der Unterschied zwischen dem 

Veräußerungspreis einerseits und den An-

schaffungskosten und den Werbungskosten 

andererseits. Darüber hinaus sind die An-

schaffungskosten sowie der Veräußerungs-

preis jeweils um den Zwischengewinn zu 

mindern. Der so ermittelte Veräußerungs-

gewinn bzw. -verlust ist zusätzlich um die 

ausschüttungsgleichen Erträge zu mindern, 

um insoweit eine Doppelbesteuerung zu 

vermeiden. 

Besteuerung im Betriebsvermögen 

Bei einer Rückgabe von Fondsanteilen bildet 

die Differenz zwischen dem Rücknahmepreis 

und den Anschaffungskosten grundsätzlich 

den steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn 

oder Veräußerungsverlust. Der erhaltene 

Zwischengewinn stellt beim betrieblichen 

Anleger einen unselbständigen Teil des 

Veräußerungserlöses dar. 

Der Aktiengewinn umfasst Dividenden, 

soweit diese bei Zurechnung an den Anleger 

steuerfrei sind, Veräußerungsgewinne und -

verluste aus Aktien sowie Wertsteigerungen 

und -minderungen aus Aktien, die noch 

nicht ausgeschüttet oder thesauriert worden 

sind. Der Aktiengewinn wird von der Gesell-

schaft als Prozentsatz des Rücknahmepreises 

veröffentlicht, sodass der Anleger den abso-

luten Aktiengewinn sowohl bei Erwerb als 

auch bei Rückgabe der Fondsanteile durch 

Multiplikation mit dem jeweiligen Rück-

nahmepreis ermitteln muss. Die Differenz 

zwischen dem absoluten Aktiengewinn bei 

Rückgabe und dem absoluten Aktiengewinn 

bei Erwerb stellt sodann den besitzzeitantei-

ligen Aktiengewinn dar, durch den der 

Anleger eine Aussage darüber erhält, in 

welchem Umfang die Wertsteigerung bzw. 

der Wertverlust seiner Fondsanteile auf 

Aktien zurückzuführen ist. Der Gewinn bzw. 

Verlust aus der Veräußerung der Fondsantei-

le ist für körperschaftsteuerpflichtige Anle-

ger i.H.v. 95 Prozent des besitzzeitanteiligen 

Aktiengewinns, für einkommensteuerpflich-

tige betriebliche Anleger i.H.v. 40 Prozent 

des besitzzeitanteiligen Aktiengewinns 

steuerfrei. Aufgrund der oben erwähnten 

Gesetzesänderung werden seit dem 1. März 

2013 zwei Aktiengewinne getrennt für 

körperschaftsteuerpflichtige Anleger und für 

einkommensteuerpflichtige betriebliche 

Anleger veröffentlicht - gegebenenfalls 

erfolgt die getrennte Veröffentlichung erst 

nachträglich. 

Der so genannte DBA-Gewinn umfasst 

Erträge und Gewinne bzw. Verluste, die 

aufgrund eines Doppelbesteuerungsab-

kommens zwischen dem Quellenstaat und 

Deutschland steuerfrei und noch nicht aus-

geschüttet oder thesauriert worden sind. 

Der Gewinn bzw. Verlust aus der Veräuße-

rung der Fondsanteile ist für betriebliche 

Anleger in Höhe des besitzzeitanteiligen 

DBA-Gewinns steuerfrei. Der DBA-Gewinn 

wird von der Gesellschaft in der gleichen 

Form wie der Aktiengewinn getrennt von 

diesem veröffentlicht. 

Der betriebliche Anleger hat die Fondsantei-

le mit den Anschaffungskosten zuzüglich 

gegebenenfalls Anschaffungsnebenkosten 

zu aktivieren. Der beim Kauf gezahlte Zwi-

schengewinn stellt einen unselbständigen 

Teil der Anschaffungskosten dar. Wenn der 

Fonds während der Haltedauer der Fondsan-

teile Erträge thesauriert, sind die ausschüt-

tungsgleichen Erträge außerbilanziell zu 

erfassen und ein aktiver Ausgleichsposten zu 

bilden. Zum Zeitpunkt der Rückgabe der 

Fondsanteile sind diese erfolgswirksam 

auszubuchen und der aktive Ausgleichspos-

ten ist aufzulösen, um eine doppelte steuer-

rechtliche Erfassung der ausschüttungsglei-

chen Erträge zu vermeiden. Darüber hinaus 

ist der besitzzeitanteilige Aktiengewinn 

außerbilanziell zu berücksichtigen. 

Der Europäische Gerichtshof hat in der 

Rechtssache „STEKO Industriemontage 

GmbH“ entschieden, dass die Regelung im 

Körperschaftsteuergesetz für den Übergang 

vom körperschaftsteuerlichen Anrechnungs-

verfahren zum Halbeinkünfteverfahren in 

2001 europa-rechtswidrig ist. Das Verbot für 

Körperschaften, Gewinnminderungen im 

Zusammenhang mit Beteiligungen an aus-

ländischen Gesellschaften nach § 8b Absatz 

3 KStG steuerwirksam geltend zu machen, 

galt nach § 34 KStG bereits in 2001, wäh-

rend dies für Gewinnminderungen im Zu-

sammenhang mit Beteiligungen an inländi-

schen Gesellschaften erst in 2002 galt. Dies 

widerspricht nach Auffassung des Europäi-

schen Gerichtshofs der Kapitalverkehrsfrei-

heit. 

Die Übergangsregelungen des Körperschaft-

steuergesetzes galten entsprechend für die 

Fondsanlage nach dem Gesetz über Kapital-

anlagegesellschaften (§§ 40 und 40a i.V.m. 

§ 43 Absatz 14 KAGG). Insbesondere für 

Zwecke der Berücksichtigung von Gewinn-

minderungen im Rahmen der Ermittlung des 
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Aktiengewinns nach § 40a KAGG könnte 

die Entscheidung Bedeutung erlangen. Der 

Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 28. 

Oktober 2009 (Az. I R 27/08) entschieden, 

dass die Rechtssache STEKO grundsätzlich 

Wirkungen auf die Fondsanlage entfaltet. 

Mit BMF-Schreiben vom 1.Februar 2011 

„Anwendung des BFH-Urteils vom 28. Ok-

tober 2009 – I R 27/08 beim Aktiengewinn 

(„STEKO-Rechtsprechung“) hat die Finanz-

verwaltung insbesondere dargelegt, unter 

welchen Voraussetzungen nach ihrer Auf-

fassung eine Anpassung eines Aktienge-

winns aufgrund der Rechtssache STEKO 

möglich ist. Im Hinblick auf mögliche Maß-

nahmen aufgrund der Rechtssache STEKO 

empfehlen wir Anlegern mit Anteilen im 

Betriebsvermögen, einen steuerlichen Bera-

ter zu konsultieren.  

16.3 Deutsche Kapitalertragsteuer 
Die inländischen depotführenden Stellen 

haben grundsätzlich die Kapitalertragsteuer 

für den Anleger einzubehalten und abzu-

führen. Die Kapitalertragsteuer hat für Pri-

vatanleger grundsätzlich abgeltende Wir-

kung. Der Anleger hat allerdings ein 

Veranlagungswahlrecht und in bestimmten 

Fällen eine Veranlagungspflicht. Werden die 

Fondsanteile im Betriebsvermögen gehalten, 

besteht grundsätzlich eine Pflicht zur Veran-

lagung. Wird der betriebliche Anleger mit 

seinen Erträgen aus Fondsanteilen zur Ein-

kommen- oder Körperschaftsteuer veranlagt, 

ist die gezahlte Kapitalertragsteuer nur eine 

Steuervorauszahlung ohne abgeltende 

Wirkung, die der Anleger auf seine persönli-

che Steuerschuld anrechnen kann. Hierfür 

erhält der Anleger von deutschen Depot-

banken eine Steuerbescheinigung, die er im 

Rahmen seiner Veranlagung dem Finanzamt 

vorlegen muss. 

Im Rahmen der Veranlagung ist der Steuer-

satz bei Privatanlegern für Einkünfte aus 

Kapitalvermögen auf 25 Prozent begrenzt. 

Eine freiwillige Veranlagung ist insbesondere 

Anlegern ohne oder mit einem sehr niedri-

gen zu versteuernden Einkommen zu emp-

fehlen. 

Bei Erteilung einer Nichtveranlagungs-

bescheinigung oder der Vorlage eines gülti-

gen Freistellungsauftrags verzichten deut-

sche Depotbanken insoweit auf den 

Einbehalt der Kapitalertragsteuer. Weist der 

Anleger nach, dass er Steuerausländer ist, 

beschränkt sich der Kapitalertragsteuerab-

zug auf Erträge aus deutschen Dividenden. 

Deutsche Depotbanken haben für den 

Steuerpflichtigen einen Verlustverrechnungs-

topf zu führen, der automatisch in das 

nächste Jahr übertragen wird. Hierbei sind 

Verluste aus dem Verkauf von Aktien nur 

mit Gewinnen aus dem Verkauf von Aktien 

verrechenbar. Gewinne aus der Rückgabe 

von Fondsanteilen sind steuerrechtlich keine 

Gewinne aus Aktien. 

Kapitalertragsteuer wird nur insoweit einbe-

halten, als die positiven Einkünfte die (vorge-

tragenen) negativen Einkünfte sowie evtl. 

Freistellungsaufträge übersteigen. Der in 

Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige 

Anleger darf seinen Banken insgesamt Frei-

stellungsaufträge bis zu einem Gesamtbe-

trag von 801,- Euro (bei Zusammenveranla-

gung: 1.602,- Euro) erteilen. 

Freistellungsauftrag, Nichtveranlagungs-

bescheinigung bzw. der Nachweis der Aus-

ländereigenschaft müssen der Depotbank 

rechtzeitig vorliegen. Rechtzeitig ist im Falle 

der Thesaurierung vor dem Geschäftsjahres-

ende des Fonds, bei ausschüttenden Fonds 

vor der Ausschüttung und bei der Rückgabe 

von Fondsanteilen vor der Transaktion. 

Werden die Fondsanteile nicht in einem 

deutschen Depot verwahrt und die Ertrags-

scheine einer deutschen Zahlstelle vorgelegt, 

können Freistellungsauftrag sowie Nichtver-

anlagungsbescheinigung nicht berücksich-

tigt werden. 

Ausländischen Anlegern kann die für sie 

abgeführte Kapitalertragsteuer nur im Rah-

men des einschlägigen Doppelbesteue-

rungsabkommens zwischen ihrem Ansässig-

keitsstaat und Deutschland angerechnet 

oder erstattet werden. Für die Erstattung ist 

das Bundeszentralamt für Steuern zuständig. 

Soweit der Fonds gezahlte oder fiktiv anre-

chenbare ausländische Quellensteuern aus-

weist, werden diese grundsätzlich beim 

Steuerabzug steuermindernd berücksichtigt. 

Ist eine steuerrechtliche Berücksichtigung 

ausgewiesener anrechenbarer Quellensteu-

ern ausnahmsweise nicht möglich, werden 

sie in einem "Quellensteuertopf" vorgetra-

gen. 

Deutsche Fonds 

Deutsche depotführende Stellen haben 

sowohl bei Ausschüttung als auch bei The-

saurierung grundsätzlich Kapitalertragsteuer 

einzubehalten und abzuführen. 

Werden die Fondsanteile bei einer deut-

schen Depotbank verwahrt, hat die Depot-

bank bei Rückgabe der Fondsanteile darüber 

hinaus Kapitalertragsteuer auf den Zwi-

schengewinn einzubehalten. Bei Rückgabe 

von Fondsanteilen, die nach dem 31. De-

zember 2008 angeschafft wurden, wird 

darüber hinaus Kapitalertragsteuer auf den 

Gewinn aus der Veräußerung der Fondsan-

teile einbehalten. 

 

Ausländische Fonds 

Ausländische Gesellschaften führen keine 

Kapitalertragsteuer an das deutsche Finanz-

amt ab. Bei ausschüttenden bzw. teilaus-

schüttenden Fonds behält jedoch die deut-

sche Depotbank die Kapitalertragsteuer auf 

ausgeschüttete Erträge ein. 

Werden die Fondsanteile bei einer deut-

schen Depotbank zurückgegeben, hat diese 

darüber hinaus Kapitalertragsteuer auf den 

Zwischengewinn einzubehalten und abzu-

führen. Bei Rückgabe von Fondsanteilen, die 

nach dem 31. Dezember 2008 angeschafft 

wurden, wird darüber hinaus Kapitalertrag-

steuer auf den Gewinn aus der Veräußerung 

der Fondsanteile einbehalten. 

Zusätzlich hat die deutsche Depotbank 

Kapitalertragsteuer auf die Summe der dem 

Anleger nach dem 31. Dezember 1993 als 
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zugeflossen geltenden und noch nicht der 

deutschen Kapitalertragsteuer unterlegenen 

Erträge einzubehalten und abzuführen. 

Wurden die Fondsanteile seit Erwerb unun-

terbrochen bei ein und derselben deutschen 

Depotbank verwahrt, bilden nur die besitz-

zeitanteiligen akkumulierten ausschüttungs-

gleichen Erträge die Bemessungsgrundlage 

für die Kapitalertragsteuer. Die akkumulier-

ten ausschüttungsgleichen Erträge werden 

von der Gesellschaft ermittelt und bewer-

tungstäglich zusammen mit dem Rücknah-

mepreis veröffentlicht.  

16.4 EU-Zinsrichtlinie (Zinsinformati-
onsverordnung) 

Bestimmte Zinsen und zinsähnliche Erträge, 

die einer in Deutschland unbeschränkt steu-

erpflichtigen natürlichen Person im europäi-

schen Ausland ausgezahlt oder gutgeschrie-

ben werden, hat die ausländische 

Depotbank/Zahlstelle an die deutschen 

Finanzbehörden zu melden. Belgien, Lu-

xemburg und Österreich sowie die ange-

schlossenen Drittstaaten erheben anstelle 

der Meldung eine Quellensteuer. Über die 

Höhe der einbehaltenen Quellensteuer 

erhält der Anleger eine Steuerbescheinigung. 

Die Quellensteuer wird auf die deutsche 

Einkommensteuer angerechnet oder, sofern 

die Quellensteuer die zu zahlende Einkom-

mensteuer übersteigt, im Rahmen der Ein-

kommensteuerveranlagung erstattet. Der 

Anleger hat die Möglichkeit, sich vom Steu-

erabzug befreien zu lassen, indem er ge-

genüber der Depotbank eine Ermächtigung 

zur freiwilligen Offenlegung abgibt, die es 

dem Institut gestattet, auf den Steuerabzug 

zu verzichten und stattdessen die Erträge an 

die deutschen Finanzbehörden zu melden. 

Deutsche Zahlstellen sind ihrerseits verpflich-

tet, entsprechende Zahlungen von Zins- und 

zinsähnlichen Erträgen an ausländische 

natürliche Personen über das Bundeszent-

ralamt für Steuern an das ausländische 

Wohnsitzfinanzamt weiterzuleiten.  

Eine Meldung erfolgt bei Rückgabe oder 

Veräußerung der Fondsanteile, soweit der 

Anteil der Zinsen und zinsähnlichen Erträge 

25 Prozent des Rücknahmepreises über-

schreitet. Eine Meldung der ausgeschütteten 

Zinsen und Zinserträge an das Wohnsitzfi-

nanzamt erfolgt nicht, wenn der Fonds zu 

nicht mehr als 15 Prozent aus Anlagen 

besteht, die zu Zinsen und zinsähnlichen 

Erträgen im Sinne der Zinsinforma-

tionsverordnung führen. Ob Ihr Fonds hier-

von betroffen ist, entnehmen Sie bitte dem 

Jahresbericht. 

16.5 Rechtliche Hinweise 
Diese steuerlichen Hinweise sollen einen 

Überblick über die steuerlichen Folgen der 

Fondsanlage vermitteln. Sie können nicht 

alle steuerlichen Aspekte behandeln, die sich 

aus der individuellen Situation des Anlegers 

ergeben können. Interessierten Anlegern 

empfehlen wir, sich durch einen Angehöri-

gen der steuerberatenden Berufe über die 

steuerlichen Folgen des Fondsinvestments 

beraten zu lassen.  

Die steuerlichen Ausführungen basieren auf 

der derzeit bekannten Rechtslage. Es kann 

keine Gewähr dafür übernommen werden, 

dass sich die steuerrechtliche Beurteilung 

durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder 

Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. 

Solche Änderungen können auch rückwir-

kend eingeführt werden und die oben be-

schriebenen steuerrechtlichen Folgen nach-

teilig beeinflussen.  

16.6 Änderung durch das Bilanz-
rechtsmodernisierungsgesetz 
(BilMoG): Spezielle Anhanganga-
ben für Fonds (§ 285 Nr. 26 HGB; 
§ 314 Absatz 1 Nr. 18 HGB)  

Anleger, die nach dem Handelsgesetzbuch 

(HGB) dazu verpflichtet sind den Jahresab-

schluss um einen Anhang zu erweitern und 

die zu mehr als 10 Prozent am Fondskapital 

von in- und ausländischen Spezial- und 

Publikumsfonds beteiligt sind, müssen nach 

dem BilMoG ergänzende Angaben zu den 

Fonds im Anhang offen legen.  

Das BilMoG ist grundsätzlich für Geschäfts-

jahre anwendbar, die nach dem 31. Dezem-

ber 2009 beginnen. Das BilMoG sieht die 

folgenden zusätzlichen Angaben im Anhang 

(§ 285 Nr. 26 HGB) und Konzernanhang 

(§ 314 Absatz 1 Nr. 18 HGB) vor: 

� Klassifizierung des Fonds nach Anlagezie-

len, z.B. Aktienfonds, Rentenfonds, Immobi-

lienfonds, Mischfonds, Hedgefonds oder 

Sonstige Investmentvermögen 

� Marktwert / Anteilwert nach §§ 168, 278 

KAGB oder § 36 InvG in der bis zum 21. Juli 

2013 geltenden Fassung 

� Differenz zwischen Marktwert und Buch-

wert 

� (Ertrags-)Ausschüttungen des Geschäfts-

jahres 

� Beschränkungen des Rechts zur täglichen  

Rückgabe 

� Gründe für das Unterlassen von Abschrei-

bungen gemäß § 253 Absatz 3 Satz 4 HGB 

� Anhaltspunkte für eine voraussichtlich 

nicht dauerhafte Wertminderung 

Bitte wenden Sie sich für individuelle und 

weiterführende Informationen persönlich an 

Ihren Abschlussprüfer. 

 Wirtschaftsprüfer 17.

Mit der Prüfung des Fonds und des Jahres-

berichtes ist die KPMG AG Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft, THE SQUAIRE, Am Flug-

hafen, 60549 Frankfurt, beauftragt. 

Der Wirtschaftsprüfer prüft den Jahresbe-

richt des Fonds. Bei der Prüfung hat der 

Wirtschaftsprüfer auch festzustellen, ob bei 

der Verwaltung des Fonds die Vorschriften 

des KAGB sowie die Bestimmungen der 

Anlagebedingungen beachtet worden sind. 

Das Ergebnis der Prüfung hat der Wirt-

schaftsprüfer in einem besonderen Vermerk 

zusammenzufassen; der Vermerk ist in vol-

lem Wortlaut im Jahresbericht wiederzuge-

ben. Der Wirtschaftsprüfer hat den Bericht 
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über die Prüfung des Fonds der BaFin auf 

Verlangen einzureichen. 

 Zahlungen an die Anleger/ 18.
Verbreitung der Berichte und 
sonstige Informationen 

18.1 Zahlungen an die Anleger 
Durch die Beauftragung der Verwahrstelle 

ist sichergestellt, dass die Anleger eventuelle 

Ausschüttungen erhalten und Anteile zu-

rückgenommen werden. 

18.2 Verbreitung der Berichte 
Der jeweils letzte Jahresbericht und gegebe-

nenfalls der Halbjahresbericht, der aktuelle 

Verkaufsprospekt mit der geltenden Fassung 

der Anlagebedingungen sowie die wesentli-

chen Anlegerinformationen werden von der 

Gesellschaft auf Anforderung kostenfrei 

zugeleitet. Diese Unterlagen sind auch bei 

der Verwahrstelle sowie im Internet unter 

www.deka.de erhältlich. 

18.3 Sonstige Informationen 
Wichtige Informationen an die Anleger 

werden im Bundesanzeiger und darüber 

hinaus in einer hinreichend verbreiteten 

Wirtschafts- oder Tageszeitung oder im 

Internet unter www.deka.de bekannt ge-

macht. 

 Weitere von der Gesellschaft 19.
verwaltete Investmentvermögen 

Die Gesellschaft verwaltet außer rund 460 

Spezial-Investmentvermögen und rund 40 

Wertpapierindex-OGAW noch folgende 

Publikums-Investmentvermögen: 

Investmentvermögen gemäß der  
OGAW-Richtlinie (OGAW) 
 

AriDeka 

Deka-Balance Dynamisch 

Deka-bAV Fonds 

Deka-BonusStrategie 3y 

Deka Bund + S Finanz: 1–3 

Deka Bund + S Finanz: 3–7 

Deka Bund + S Finanz: 7–15 

Deka-BR 35 

Deka-BR 45 

Deka-BR 55 

Deka-BR 75 

Deka-BR 85 

Deka-BR 100 

Deka-CorporateBond NonFinancial 

Deka-DeepDiscount 2y 

Deka-DeepDiscount 2y (III) 

Deka-Deutschland Balance 

Deka-DiscountStrategie 12/2015 

Deka-DiscountStrategie 1/2016 

Deka-DiscountStrategie 5y (II) 

Deka-DividendenStrategie 

Deka-Euro Renten AbsoluteReturn 

Deka-Euro RentenKonservativ 

Deka-Euro RentenPlus 

Deka-Euroland Balance 

Deka-Europa DiscountStrategie  

Deka-EuropaBond 

Deka-EuropaPotential CF 

Deka-EuropaPotential TF 

Deka-EuropaSelect 

Deka-EuroRent 2y 

Deka-EuroRent 3y 

Deka-EuroRent 4y 

Deka-Global Invest Ausgewogen 

Deka-Global Invest Dynamisch 

Deka-Global Invest Konservativ 

Deka-GlobalChampions 

Deka-Institutionell Liquidität 

Deka-Institutionell Renten Euroland 

Deka-Institutionell Renten Europa 

Deka-Kommunal Euroland Balance 

Deka-Liquidität 

Deka-Liquidität: EURO 

Deka-MegaTrends CF 

Deka-Multimanager Renten 

Deka-PB Ausgewogen 

Deka-PB Defensiv 

Deka-PB Offensiv 

Deka-PB Werterhalt 4y 

Deka-PB Wertkonzept 

Deka-RentenReal 

Deka-RentSpezial 2/2014 

Deka-RentSpezial 4/2017 

Deka-RentSpezial EM 12/2014 

Deka-RentSpezial HighYield 2/2018 

Deka-RentSpezial HighYield 6/2019 

Deka-Schweiz 

Deka-Stiftungen Balance 

Deka-Technologie 

Deka-Technologie CF 

Deka-TeleMedien 

Deka-Treasury Corporates 

Deka-UmweltInvest 

Deka-Wertkonzept  

Deka-Wertkonzept defensiv 

Deka-Wertkonzept offensiv 

DekaFonds 

DekaGenüsse + Renten 

DekaRent-international 

DekaSpezial 

DekaTresor 

DekaValor 

RenditDeka 

Sigma Plus Konservativ 

Sigma Plus Balanced 

Nur über spezielle Vertriebspartner 

angeboten 

BerolinaRent Deka 

Bremen IndividualDepot 

DekaFutur-Ertrag 

DekaFutur-Wachstum 

DekaFutur-Chance 

DekaFutur-ChancePlus 

Frankfurter-Sparinrent Deka 

Frankfurter-Sparinvest Deka 

Köln-Aktienfonds Deka 

Köln-Aktienfonds Deka o.A. 

Köln-Aktien Global Deka 

Köln-Rentenfonds Deka 

Köln-Rentenfonds Deka o.A.  

Kreissparkasse Heilbronn: Stiftung 

LBBW-Rentenfonds Euro Deka 

LBBW Exportstrategie Deutschland 

Mainfranken Strategiekonzept  

Naspa-Fonds Deka 

Naspa-Aktienfonds Deka 

Naspa-Europafonds Deka 

S-BayRent Deka 

SK Corporate Bond Invest Deka 

SK Top Invest Deka 

SK SelectedBond Invest Deka 

Alternative Investmentvermögen (AIF) 
 
Gemischte Investmentvermögen 
Deka-BasisAnlage A20 

Deka-BasisAnlage A40 

Deka-BasisAnlage A60 

Deka-BasisAnlage A100 
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Deka-BasisAnlage Defensiv 

Deka-BR 20 

Deka-Kommunal Multi Assets 

Deka-Strategieportfolio aktiv 

Deka-Zielfonds 2015-2019 

Deka-Zielfonds 2020-2024 

Deka-Zielfonds 2025-2029 

Deka-Zielfonds 2030-2034 

Deka-Zielfonds 2035-2039 

Deka-Zielfonds 2040-2044 

Deka-Zielfonds 2045-2049 

Deka-Zielfonds 2050-2054 

DekaStruktur: 5 Ertrag 

DekaStruktur: 5 ErtragPlus 

DekaStruktur: 5 Wachstum 

DekaStruktur: 5 Chance 

DekaStruktur: 5 ChancePlus 

DekaSelect: Konservativ 

DekaSelect: Nachhaltigkeit 

ZukunftsPlan I 

ZukunftsPlan II 

ZukunftsPlan III 

ZukunftsPlan IV 

Nur über spezielle Vertriebspartner  

angeboten 

BW Portfolio 20 

BW Portfolio 40 

BW Portfolio 75 

BW Zielfonds 2020 

BW Zielfonds 2025 

BW Zielfonds 2030 

Mainfranken Wertkonzept konservativ 

Mainfranken Wertkonzept ausgewogen 

Sonstige Investmentvermögen 
Deka-PB Multimanager ausgewogen 

Deka-RentSpezial Plus 1 

Deka-RentSpezial Plus 2  

Deka-Sachwerte 

Altersvorsorge-Sondervermögen 
Deka-PrivatVorsorge AS 

 Nähere Angaben über die 20.
Verwaltungsgesellschaft 

Deka Investment GmbH 

Mainzer Landstraße 16 

60325 Frankfurt 

Postfach 11 05 23 

60040 Frankfurt 

Handelsregister 
Frankfurt 

HRB 40601 

Eigenkapital 
(Stand: 31. Dezember 2012) 

gezeichnet und 

eingezahlt:  EUR 10,2 Mio. 

haftend:  EUR 83,1 Mio. 

Alleingesellschafterin 
DekaBank Deutsche Girozentrale 

Mainzer Landstraße 16 

60325 Frankfurt 

Aufsichtsrat 
Vorsitzender 

Oliver Behrens 

Stellvertretender Vorsitzender des Vorstan-

des der DekaBank Deutsche Girozentrale, 

Frankfurt am Main; 

Vorsitzender des Verwaltungsrates der 

DekaBank Deutsche Girozentrale  

Luxembourg S.A., Luxemburg 

und der  

Deka (Swiss) Privatbank AG, 

Zürich, Schweiz; 

Vorsitzender des Aufsichtsrates der 

Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln 

Stellvertretender Vorsitzender 

Michael Rüdiger 

Vorsitzender des Vorstandes der 

DekaBank Deutsche Girozentrale, 

Frankfurt am Main  

Mitglied 

Heinz-Jürgen Schäfer 

Offenbach 

Vorsitzender des Aufsichtsrates der 

equinet Bank AG, Frankfurt am Main 

Geschäftsführung 

Victor Moftakhar (Vorsitzender) 

Andreas Fehrenbach 

Frank Hagenstein 

Thomas Ketter  

stellvertretender Vorsitzender des 

Verwaltungsrates der Deka International 

S.A., Luxemburg  

und der 

International Fund Management S.A.,  

Luxemburg 

Andreas Lau 

Dr. Ulrich Neugebauer 

Dr. Udo Schmidt-Mohr 

 

Die vorstehenden Angaben werden in 

den Jahres- und Halbjahresberichten 

jeweils aktualisiert. 

 Recht des Käufers zum Widerruf 21.
nach § 305 KAGB 
(Haustürgeschäfte) 

1. Ist der Käufer von Anteilen durch mündli-

che Verhandlungen außerhalb der stän-

digen Geschäftsräume desjenigen, der 

die Anteile verkauft oder den Verkauf 

vermittelt hat, dazu bestimmt worden, 

eine auf den Kauf gerichtete Willenser-

klärung abzugeben, so ist er an diese Er-

klärung nur gebunden, wenn er sie nicht 

der Gesellschaft gegenüber binnen einer 

Frist von zwei Wochen schriftlich wider-

ruft; dies gilt auch dann, wenn derjenige, 

der die Anteile verkauft oder den Verkauf 

vermittelt, keine ständigen Geschäfts-

räume hat. Handelt es sich um ein Fern-

absatzgeschäft i. S. d. § 312b des Bürger-

lichen Gesetzbuchs (nachfolgend "BGB"), 

so ist bei einem Erwerb von Finanzdienst-

leistungen, deren Preis auf dem Finanz-

markt Schwankungen unterliegt (§ 312d 

Absatz 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf ausge-

schlossen. 

2. Zur Wahrung der Frist genügt die recht-

zeitige Absendung der Widerrufserklä-

rung. Die Widerrufsfrist beginnt erst zu 

laufen, wenn die Durchschrift des An-

trags auf Vertragsabschluss dem Käufer 

ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrech-

nung übersandt worden ist und darin ei-

ne Belehrung über das Widerrufsrecht 

enthalten ist, die den Anforderungen des 

§ 355 Absatz 2 Satz 1 i. V. m. § 360 Ab-

satz 1 BGB genügt. Ist streitig, ob oder zu 

welchem Zeitpunkt die Durchschrift des 
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Antrags auf Vertragsabschluss dem Käu-

fer ausgehändigt oder ihm eine Kaufab-

rechnung übersandt worden ist, trifft die 

Beweislast den Verkäufer. 

3. Das Recht zum Widerruf besteht nicht, 

wenn der Verkäufer nachweist, dass  

� der Käufer die Anteile im Rahmen seines 

Gewerbebetriebes erworben hat oder  

� er den Käufer zu den Verhandlungen, die 

zum Verkauf der Anteile geführt haben, 

aufgrund vorhergehender Bestellung gemäß 

§ 55 Absatz 1 der Gewerbeordnung aufge-

sucht hat. 

4. Ist der Widerruf wirksam erfolgt und hat 

der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so 

sind ihm von der Gesellschaft gegebe-

nenfalls Zug um Zug gegen Rückübertra-

gung der erworbenen Anteile, die be-

zahlten Kosten und ein Betrag 

auszuzahlen, der dem Wert der bezahl-

ten Anteile am Tage nach dem Eingang 

der Widerrufserklärung entspricht.  

5. Auf das Recht zum Widerruf kann nicht 

verzichtet werden. 

6. Die Maßgaben der Absätze 1 bis 5 gelten 

entsprechend für den Verkauf der Anteile 

durch den Anleger. 
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Allgemeine Anlagebedingungen 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwi-

schen den Anlegern und der Deka Invest-

ment GmbH, Frankfurt am Main, (nachste-

hend „Gesellschaft“ genannt) für die von 

der Gesellschaft verwalteten Sondervermö-

gen gemäß der OGAW-Richtlinie, die nur in 

Verbindung mit den für das jeweilige Son-

dervermögen aufgestellten „Besonderen 

Anlagebedingungen“ gelten.  

§ 1 Grundlagen  

1. Die Gesellschaft ist eine OGAW-

Kapitalverwaltungsgesellschaft und un-

terliegt den Vorschriften des Kapitalanla-

gegesetzbuchs (KAGB). 

2. Die Gesellschaft legt das bei ihr eingeleg-

te Geld im eigenen Namen für gemein-

schaftliche Rechnung der Anleger nach 

dem Grundsatz der Risikomischung in 

den nach dem KAGB zugelassenen Ver-

mögensgegenständen gesondert vom ei-

genen Vermögen in Form von Sonder-

vermögen an. Über die sich hieraus 

ergebenden Rechte der Anleger werden 

Urkunden (Anteilscheine) ausgestellt.  

3. Das Rechtsverhältnis zwischen der Gesell-

schaft und dem Anleger richtet sich nach 

den Allgemeinen Anlagebedingungen 

(AAB) und Besonderen Anlagebedingun-

gen (BAB) des Sondervermögens und 

dem KAGB. 

§ 2 Verwahrstelle  

1. Die Gesellschaft bestellt für das Sonder-

vermögen ein Kreditinstitut als Verwahr-

stelle; die Verwahrstelle handelt unab-

hängig von der Gesellschaft und 

ausschließlich im Interesse der Anleger.  

2. Die Aufgaben und Pflichten der Verwahr-

stelle richten sich nach dem mit der Ge-

sellschaft geschlossenen Verwahrstellen-

vertrag, nach dem KAGB und den AAB 

und BAB. 

3. Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben 

nach Maßgabe des § 73 KAGB auf ein 

anderes Unternehmen (Unterverwahrer) 

auslagern. Näheres hierzu enthält der 

Verkaufsprospekt. 

4. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem 

Sondervermögen oder gegenüber den 

Anlegern für das Abhandenkommen ei-

nes verwahrten Finanzinstrumentes 

durch die Verwahrstelle oder durch einen 

Unterverwahrer, dem die Verwahrung 

von Finanzinstrumenten nach § 73 Ab-

satz 1 KAGB übertragen wurde. Die Ver-

wahrstelle haftet nicht, wenn sie nach-

weisen kann, dass das 

Abhandenkommen auf äußere Ereignisse 

zurückzuführen ist, deren Konsequenzen 

trotz aller angemessenen Gegenmaß-

nahmen unabwendbar waren. Weiterge-

hende Ansprüche, die sich aus den Vor-

schriften des bürgerlichen Rechts auf 

Grund von Verträgen oder unerlaubten 

Handlungen ergeben, bleiben unberührt. 

Die Verwahrstelle haftet auch gegenüber 

dem Sondervermögen oder den Anle-

gern für sämtliche sonstigen Verluste, die 

diese dadurch erleiden, dass die Verwahr-

stelle fahrlässig oder vorsätzlich ihre Ver-

pflichtungen nach den Vorschriften des 

KAGB nicht erfüllt. Die Haftung der Ver-

wahrstelle bleibt von einer etwaigen 

Übertragung der Verwahraufgaben nach 

Absatz 3 Satz 1 unberührt. Die Gesell-

schaft ist ermächtigt, der Verwahrstelle 

nach Maßgabe des § 77 Absatz 4 oder 

Absatz 5 KAGB die Möglichkeit einer 

Haftungsbefreiung für das Abhanden-

kommen von Finanzinstrumenten, die 

von einem Unterverwahrer verwahrt 

werden, einzuräumen. Sofern die Ver-

wahrstelle von dieser Möglichkeit Ge-

brauch macht, können von der Gesell-

schaft Ersatzansprüche wegen des 

Abhandenkommens von bei einem Un-

terverwahrer verwahrten Finanzinstru-

menten gegen den jeweiligen Unterver-

wahrer anstelle der Verwahrstelle geltend 

gemacht werden. 

 

§ 3 Fondsverwaltung  

1. Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet 

die Vermögensgegenstände im eigenen 

Namen für gemeinschaftliche Rechnung 

der Anleger mit der gebotenen Sach-

kenntnis, Redlichkeit, Sorgfalt und Ge-

wissenhaftigkeit. Sie handelt bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben unab-

hängig von der Verwahrstelle und aus-

schließlich im Interesse der Anleger.  

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem 

von den Anlegern eingelegten Geld die 

Vermögensgegenstände zu erwerben, 

diese wieder zu veräußern und den Erlös 

anderweitig anzulegen; sie ist ferner er-

mächtigt, alle sich aus der Verwaltung 

der Vermögensgegenstände ergebenden 

sonstigen Rechtshandlungen vorzuneh-

men.  

3. Die Gesellschaft darf für gemeinschaftli-

che Rechnung der Anleger weder Geld-

darlehen gewähren noch Verpflichtungen 

aus einem Bürgschafts- oder einem Ga-

rantievertrag eingehen; sie darf keine 

Vermögensgegenstände nach Maßgabe 

der §§ 193, 194 und 196KAGB verkau-

fen, die im Zeitpunkt des Geschäftsab-

schlusses nicht zum Sondervermögen 

gehören. § 197 KAGB bleibt unberührt.  

§ 4 Anlagegrundsätze  

Die Gesellschaft soll für das Sondervermö-

gen nur solche Vermögensgegenstände 

erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum 

erwarten lassen. Sie bestimmt in den BAB, 

welche Vermögensgegenstände für das 

Sondervermögen erworben werden dürfen. 

§ 5 Wertpapiere  

Sofern die BAB keine weiteren Einschrän-

kungen vorsehen, darf die Gesellschaft 

vorbehaltlich des § 198 KAGB für Rechnung 

des Sondervermögens Wertpapiere nur 

erwerben, wenn  

a) sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat 

der Europäischen Union oder in einem 

II. Anlagebedingungen 
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anderen Vertragsstaat des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum 

zum Handel zugelassen oder in einem 

dieser Staaten an einem anderen organi-

sierten Markt zugelassen oder in diesen 

einbezogen sind,  

b) sie ausschließlich an einer Börse außer-

halb der Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union oder außerhalb der anderen 

Vertragsstaaten des Abkommens über 

den Europäischen Wirtschaftsraum zum 

Handel zugelassen oder in einem dieser 

Staaten an einem anderen organisierten 

Markt zugelassen oder in diesen einbe-

zogen sind, sofern die Wahl dieser Börse 

oder dieses organisierten Marktes von 

der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht (Bundesanstalt) zugelassen 

ist1,  

c) ihre Zulassung an einer Börse in einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union 

oder in einem anderen Vertragsstaat des 

Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum zum Handel oder ihre 

Zulassung an einem organisierten Markt 

oder ihre Einbeziehung in diesen Markt in 

einem Mitgliedstaat der Europäischen 

Union oder in einem anderen Vertrags-

staat des Abkommens über den Europäi-

schen Wirtschaftsraum nach den Ausga-

bebedingungen zu beantragen ist, sofern 

die Zulassung oder Einbeziehung dieser 

Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach 

ihrer Ausgabe erfolgt, 

d) ihre Zulassung an einer Börse zum Han-

del oder ihre Zulassung an einem organi-

sierten Markt oder die Einbeziehung in 

diesen Markt außerhalb der Mitgliedstaa-

ten der Europäischen Union oder außer-

halb der anderen Vertragsstaaten des 

Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum nach den Ausgabebe-

dingungen zu beantragen ist, sofern die 

Wahl dieser Börse oder dieses organisier-

ten Marktes von der Bundesanstalt zuge-

lassen ist und die Zulassung oder Einbe-

                                                           
1
Die Börsenliste wird auf der Homepage der Bundes-

anstalt veröffentlicht. www.bafin.de 

ziehung dieser Wertpapiere innerhalb ei-

nes Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt, 

e) es Aktien sind, die dem Sondervermögen 

bei einer Kapitalerhöhung aus Gesell-

schaftsmitteln zustehen,  

f) sie in Ausübung von Bezugsrechten, die 

zum Sondervermögen gehören, erwor-

ben wurden,  

g) sie Anteile an geschlossenen Fonds sind, 

die die in §193 Absatz 1 Satz 1 Nr. 7 

KAGB genannten Kriterien erfüllen,  

h) es Finanzinstrumente sind, die die in § 

193 Absatz 1 Satz 1 Nr. 8 KAGB genann-

ten Kriterien erfüllen. 

Der Erwerb von Wertpapieren nach Satz 1 

Buchstaben a) bis d) darf nur erfolgen, wenn 

zusätzlich die Voraussetzungen des § 193 

Absatz 1 Satz 2 KAGB erfüllt sind. 

§ 6 Geldmarktinstrumente  

1. Sofern die BAB keine weiteren Ein-

schränkungen vorsehen, darf die Gesell-

schaft vorbehaltlich des § 198 KAGB für 

Rechnung des Sondervermögens Instru-

mente, die üblicherweise auf dem Geld-

markt gehandelt werden, sowie verzinsli-

che Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres 

Erwerbs für das Sondervermögen eine 

restliche Laufzeit von höchstens 397 Ta-

gen haben, deren Verzinsung nach den 

Ausgabebedingungen während ihrer ge-

samten Laufzeit regelmäßig, mindestens 

aber einmal in 397 Tagen, marktgerecht 

angepasst wird oder deren Risikoprofil 

dem Risikoprofil solcher Wertpapiere ent-

spricht (Geldmarktinstrumente), erwer-

ben.  

 

Geldmarktinstrumente dürfen für das 

Sondervermögen nur erworben werden, 

wenn sie  

a) an einer Börse in einem Mitgliedstaat der 

Europäischen Union oder in einem ande-

ren Vertragsstaat des Abkommens über 

den Europäischen Wirtschaftsraum zum 

Handel zugelassen oder dort an einem 

anderen organisierten Markt zugelassen 

oder in diesen einbezogen sind, 

b) ausschließlich an einer Börse außerhalb 

der Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union oder außerhalb der anderen Ver-

tragsstaaten des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum zum Han-

del zugelassen oder dort an einem ande-

ren organisierten Markt zugelassen oder 

in diesen einbezogen sind, sofern die 

Wahl dieser Börse oder dieses organisier-

ten Marktes von der Bundesanstalt zuge-

lassen ist2, 

c) von der Europäischen Union, dem Bund, 

einem Sondervermögen des Bundes, ei-

nem Land, einem anderen Mitgliedstaat 

oder einer anderen zentralstaatlichen, re-

gionalen oder lokalen Gebietskörper-

schaft oder der Zentralbank eines Mit-

gliedstaates der Europäischen Union, der 

Europäischen Zentralbank oder der Euro-

päischen Investitionsbank, einem Dritt-

staat oder, sofern dieser ein Bundesstaat 

ist, einem Gliedstaat dieses Bundesstaa-

tes oder von einer internationalen öffent-

lich-rechtlichen Einrichtung, der mindes-

tens ein Mitgliedstaat der Europäischen 

Union angehört, begeben oder garantiert 

werden,  

d) von einem Unternehmen begeben wer-

den, dessen Wertpapiere auf den unter 

den Buchstaben a) und b) bezeichneten 

Märkten gehandelt werden,  

e) von einem Kreditinstitut, das nach dem 

Recht der Europäischen Union festgeleg-

ten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, 

oder einem Kreditinstitut, das Aufsichts-

bestimmungen, die nach Auffassung der 

Bundesanstalt denjenigen des Rechts der 

Europäischen Union gleichwertig sind, 

unterliegt und diese einhält, begeben 

oder garantiert werden, oder 

                                                           
2
Siehe Fußnote 1 
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f) von anderen Emittenten begeben wer-

den und den Anforderungen des § 194 

Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 KAGB entsprechen.  

2. Geldmarktinstrumente im Sinne des 

Absatzes 1 dürfen nur erworben werden, 

wenn sie die jeweiligen Voraussetzungen 

des § 194 Absatz 2 und 3 KAGB erfüllen. 

§ 7 Bankguthaben  

Die Gesellschaft darf für Rechnung des 

Sondervermögens Bankguthaben halten, die 

eine Laufzeit von höchstens zwölf Monaten 

haben. Die auf Sperrkonten zu führenden 

Guthaben können bei einem Kreditinstitut 

mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union oder einem anderen Vertrags-

staat des Abkommens über den Europäi-

schen Wirtschaftsraum unterhalten werden; 

die Guthaben können auch bei einem Kre-

ditinstitut mit Sitz in einem Drittstaat, dessen 

Aufsichtsbestimmungen nach Auffassung 

der Bundesanstalt denjenigen des Rechts der 

Europäischen Union gleichwertig sind, ge-

halten werden. Sofern in den BAB nichts 

anderes bestimmt ist, können die Bankgut-

haben auch auf Fremdwährung lauten.  

§ 8 Investmentanteile  

1. Sofern in den BAB nichts Anderweitiges 

bestimmt ist, kann die Gesellschaft für 

Rechnung des Sondervermögens Anteile 

an Investmentvermögen gemäß der 

Richtlinie 2009/65/EG (OGAW)erwerben. 

Anteile an anderen inländischen Sonder-

vermögen und Investmentaktiengesell-

schaften mit veränderlichem Kapital so-

wie Anteile an ausländischen offenen 

Investmentvermögen, die keine Anteile 

an EU-OGAW sind, können erworben 

werden, sofern sie die Anforderungen 

des § 196 Absatz 1 Satz 2 KAGB erfüllen. 

2. Anteile an inländischen Sondervermögen 

und Investmentaktiengesellschaften mit 

veränderlichem Kapital, an EU-OGAW 

und an ausländischen offenen Invest-

mentvermögen, die keine EU-OGAW 

sind, darf die Gesellschaft nur erwerben, 

wenn nach den Anlagebedingungen o-

der der Satzung der OGAW-

Kapitalverwaltungsgesellschaft, der In-

vestmentaktiengesellschaft mit veränder-

lichem Kapital oder des ausländischen of-

fenen Investmentvermögens oder der 

ausländischen Verwaltungsgesellschaft 

insgesamt höchstens 10 % des Wertes 

ihres Vermögens in Anteilen an anderen 

inländischen Sondervermögen, Invest-

mentaktiengesellschaften mit veränderli-

chem Kapital oder ausländischen offenen 

Investmentvermögen i.S.v. § 196 Absatz 

1 Satz 2 KAGB angelegt werden dürfen.  

§ 9 Derivate  

1. Sofern in den BAB nichts Anderweitiges 

bestimmt ist, kann die Gesellschaft im 

Rahmen der Verwaltung des Sonderver-

mögens Derivate gemäß § 197 Absatz 1 

Satz 1 KAGB und Finanzinstrumente mit 

derivativer Komponente gemäß § 197 

Absatz 1 Satz 2 KAGB einsetzen. Sie darf 

– der Art und dem Umfang der einge-

setzten Derivate und Finanzinstrumente 

mit derivativer Komponente entspre-

chend – zur Ermittlung der Auslastung 

der nach § 197 Absatz 2 KAGB festge-

setzten Marktrisikogrenze für den Einsatz 

von Derivaten und Finanzinstrumenten 

mit derivativer Komponente entweder 

den einfachen oder den qualifizierten 

Ansatz im Sinne der gemäß § 197 Absatz 

3 KAGB erlassenen “Verordnung über Ri-

sikomanagement und Risikomessung 

beim Einsatz von Derivaten, Wertpapier-

Darlehen und Pensionsgeschäften in In-

vestmentvermögen nach dem Kapitalan-

lagegesetzbuch“ (DerivateV) nutzen; das 

Nähere regelt der Verkaufsprospekt.  

2. Sofern die Gesellschaft den einfachen 

Ansatz nutzt, darf sie regelmäßig nur 

Grundformen von Derivaten, Finanzin-

strumenten mit derivativer Komponente 

oder Kombinationen aus diesen Deriva-

ten, Finanzinstrumenten mit derivativer 

Komponente oder Kombinationen aus 

gemäß § 197Absatz 1 Satz 1 KAGB zu-

lässigen Basiswerten im Sondervermögen 

einsetzen. Komplexe Derivate aus gemäß 

§ 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässigen 

Basiswerten dürfen nur zu einem ver-

nachlässigbaren Anteil eingesetzt werden. 

Der nach Maßgabe von § 16 DerivateV 

zu ermittelnde Anrechnungsbetrag des 

Sondervermögens für das Marktrisiko 

darf zu keinem Zeitpunkt den Wert des 

Sondervermögens übersteigen. 

 Grundformen von Derivaten sind: 

a) Terminkontrakte auf die Basiswerte nach 

§ 197 Absatz 1 KAGB mit der Ausnahme 

von Investmentanteilen nach § 196 

KAGB; 

b) Optionen oder Optionsscheine auf die 

Basiswerte nach § 197 Absatz 1 KAGB 

mit der Ausnahme von Investmentantei-

len nach § 196 KAGB und auf Termin-

kontrakte nach Buchstabe a), wenn sie 

die folgenden Eigenschaften aufweisen: 

aa) eine Ausübung ist entweder während 

der gesamten Laufzeit oder zum Ende der 

Laufzeit möglich und 

bb) der Optionswert hängt zum Ausübungs-

zeitpunkt linear von der positiven oder 

negativen Differenz zwischen Basispreis 

und Marktpreis des Basiswerts ab und 

wird null, wenn die Differenz das andere 

Vorzeichen hat; 

c) Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-

Währungsswaps; 

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), 

sofern sie die in Buchstabe b) unter 

Buchstaben aa) und bb) beschriebenen 

Eigenschaften aufweisen (Swaptions); 

e) Credit Default Swaps, sofern sie aus-

schließlich und nachvollziehbar der Absi-

cherung des Kreditrisikos von genau zu-

ordenbaren Vermögensgegenständen 

des Sondervermögens dienen. 

3. Sofern die Gesellschaft den qualifizierten 

Ansatz nutzt, darf sie – vorbehaltlich ei-

nes geeigneten Risikomanagementsys-

tems - in jegliche Finanzinstrumente mit 

derivativer Komponente oder Derivate in-



 

 41 
 

vestieren, die von einem gemäß § 

197Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässigen Ba-

siswert abgeleitet sind.  

 

Hierbei darf der dem Sondervermögen 

zuzuordnende potenzielle Risikobetrag 

für das Marktrisiko ("Risikobetrag") zu 

keinem Zeitpunkt das Zweifache des po-

tenziellen Risikobetrags für das Marktrisi-

ko des zugehörigen Vergleichsvermögens 

gemäß § 9 der DerivateV übersteigen. Al-

ternativ darf der Risikobetrag zu keinem 

Zeitpunkt 20 % des Wertes des Sonder-

vermögens übersteigen. 

4. Unter keinen Umständen darf die Gesell-

schaft bei diesen Geschäften von den in 

den“ AAB und BAB und von den im Ver-

kaufsprospekt genannten Anlagegrund-

sätzen und -grenzen abweichen.  

5. Die Gesellschaft wird Derivate und Finan-

zinstrumente mit derivativer Komponente 

zum Zwecke der Absicherung, der effi-

zienten Portfoliosteuerung und der Erzie-

lung von Zusatzerträgen einsetzen, wenn 

und soweit sie dies im Interesse der An-

leger für geboten hält. 

6. Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze 

für den Einsatz von Derivaten und Finan-

zinstrumenten mit derivativer Kompo-

nente darf die Gesellschaft jederzeit vom 

einfachen zum qualifizierten Ansatz ge-

mäß § 7 der DerivateV wechseln. Der 

Wechsel zum qualifizierten Ansatz bedarf 

nicht der Genehmigung durch die Bun-

desanstalt, die Gesellschaft hat den 

Wechsel jedoch unverzüglich der Bun-

desanstalt anzuzeigen und im nächstfol-

genden Halbjahres- oder Jahresbericht 

bekannt zu machen. 

7. Beim Einsatz von Derivaten und Finanzin-

strumenten mit derivativer Komponente 

wird die Gesellschaft die DerivateV be-

achten. 

§ 10 Sonstige Anlageinstrumente  

Sofern in den BAB nichts Anderweitiges 

bestimmt ist, kann die Gesellschaft für 

Rechnung des Sondervermögens bis zu 10 

% des Wertes des Sondervermögens in 

Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 198 

KAGB anlegen. 

§ 11 Emittentengrenzen und Anlage-
grenzen  

1. Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft 

die im KAGB, der DerivateV und die in 

den Anlagebedingungen festgelegten 

Grenzen und Beschränkungen zu beach-

ten.  

2. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 

einschließlich der in Pension genomme-

nen Wertpapiere und Geldmarktinstru-

mente desselben Emittenten dürfen über 

den Wertanteil von 5 % hinaus bis zu 

10 % des Sondervermögens erworben 

werden; dabei darf der Gesamtwert der 

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 

dieser Emittenten 40 % des Sonderver-

mögens nicht übersteigen.  

3. Die Gesellschaft darf in Schuldverschrei-

bungen, Schuldscheindarlehen und 

Geldmarktinstrumente , die vom Bund, 

einem Land, der Europäischen Union, ei-

nem Mitgliedstaat der Europäischen Uni-

on oder seinen Gebietskörperschaften, 

einem anderen Vertragsstaat des Ab-

kommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum, einem Drittstaat oder von 

einer internationalen Organisation der 

mindestens ein Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union angehört, ausgegeben oder 

garantiert worden sind, jeweils bis zu 

35 % des Wertes des Sondervermögens 

anlegen. 

4. In Pfandbriefen und Kommunalschuld-

verschreibungen sowie Schuldverschrei-

bungen, die von Kreditinstituten mit Sitz 

in einem Mitgliedstaat der Europäischen 

Union oder in einem anderen Vertrags-

staat des Abkommens über den Europäi-

schen Wirtschaftsraum ausgegeben wor-

den sind, darf die Gesellschaft jeweils bis 

zu 25 % des Wertes des Sondervermö-

gens anlegen, wenn die Kreditinstitute 

aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum 

Schutz der Inhaber dieser Schuldver-

schreibungen einer besonderen öffentli-

chen Aufsicht unterliegen und die mit 

der Ausgabe der Schuldverschreibungen 

aufgenommenen Mittel nach den gesetz-

lichen Vorschriften in Vermögenswerten 

angelegt werden, die während der ge-

samten Laufzeit der Schuldverschreibun-

gen die sich aus ihnen ergebenden Ver-

bindlichkeiten ausreichend decken und 

die bei einem Ausfall des Emittenten vor-

rangig für die fällig werdenden Rückzah-

lungen und die Zahlung der Zinsen be-

stimmt sind. Legt die Gesellschaft mehr 

als 5 % des Wertes des Sondervermö-

gens in Schuldverschreibungen desselben 

Emittenten nach Satz 1 an, so darf der 

Gesamtwert dieser Schuldverschreibun-

gen 80 % des Wertes des Sondervermö-

gens nicht übersteigen. 

5. Die Grenze in Absatz 3 darf für Wertpa-

piere und Geldmarktinstrumente dessel-

ben Emittenten nach Maßgabe von 

§ 206 Absatz 2 KAGB überschritten wer-

den, sofern die BAB dies unter Angabe 

der betreffenden Emittenten vorsehen. In 

diesen Fällen müssen die für Rechnung 

des Sondervermögens gehaltenen Wert-

papiere und Geldmarktinstrumente aus 

mindestens sechs verschiedenen Emissio-

nen stammen, wobei nicht mehr als 

30 % des Wertes des Sondervermögens 

in einer Emission gehalten werden dürfen. 

6. Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 % des 

Wertes des Sondervermögens in Bank-

guthaben nach Maßgabe des § 195 

KAGB bei demselben Kreditinstitut anle-

gen  

7. Die Gesellschaft hat sicherzustellen, dass 

eine Kombination aus: 

a) Wertpapieren oder Geldmarktinstrumen-

ten, die von ein und derselben Einrich-

tung begeben werden, 

b) Einlagen bei dieser Einrichtung, und  
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c) Anrechnungsbeträgen für das Kontra-

hentenrisiko der mit dieser Einrichtung 

eingegangenen Geschäfte,  

 20 % des Wertes des Sondervermögens 

nicht übersteigt. Satz 1 gilt für die in Ab-

satz 3 und 4genannten Emittenten und 

Garantiegeber mit der Maßgabe, dass die 

Gesellschaft sicherzustellen hat, dass eine 

Kombination der in Satz 1 genannten 

Vermögensgegenstände und Anrech-

nungsbeträge 35 % des Wertes des Son-

dervermögens nicht übersteigt. Die jewei-

ligen Einzelobergrenzen bleiben in beiden 

Fällen unberührt. 

8. Die in Absatz 3 und 4 genannten Schuld-

verschreibungen, Schuldscheindarlehen 

und Geldmarktinstrumente werden bei 

der Anwendung der in Absatz 2 genann-

ten Grenzen von 40 % nicht berücksich-

tigt. Die in den Absätzen 2 bis 4 und Ab-

sätzen 6 bis 7 genannten Grenzen dürfen 

abweichend von der Regelung in Absatz 

7 nicht kumuliert werden.  

9. Die Gesellschaft darf in Anteilen an ei-

nem einzigen Investmentvermögen nach 

Maßgabe des § 196 Absatz 1 KAGB nur 

bis zu 20 % des Wertes des Sonderver-

mögens anlegen. In Anteilen an Invest-

mentvermögen nach Maßgabe des § 196 

Absatz 1 Satz 2 KAGB darf die Gesell-

schaft insgesamt nur bis zu 30 % des 

Wertes des Sondervermögens anlegen. 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des 

Sondervermögens nicht mehr als 25 % 

der ausgegebenen Anteile eines anderen 

offenen inländischen. EU-oder ausländi-

schen Investmentvermögens, das nach 

dem Grundsatz der Risikomischung in 

Vermögensgegenstände im Sinne der 

§§ 192 bis 198 KAGB angelegt ist, er-

werben.  

10. Die Gesellschaft darf in den ersten sechs 

Monaten seit Errichtung des Sonderver-

mögens sowie nach vollzogener Ver-

schmelzung durch den übernehmenden 

inländischen OGAW unter Beachtung des 

Grundsatzes der Risikostreuung die Gren-

zen der §§ 206 bis 209 KAGB überschrei-

ten. 

§ 12 Verschmelzung 

1. Die Gesellschaft darf nach Maßgabe der 

§§ 181 bis 191 KAGB. 

a) sämtliche Vermögensgegenstände und 

Verbindlichkeiten dieses Sondervermö-

gens auf ein anderes bestehendes oder 

auf ein neues, dadurch gegründetes 

Sondervermögen, oder einen EU-OGAW 

oder eine OGAW-Investmentaktienge-

sellschaft mit veränderlichem Kapital 

übertragen; 

b) sämtliche Vermögensgegenstände und 

Verbindlichkeiten eines anderen offenen 

Investmentvermögens, eines EU-OGAW 

oder einer Investmentaktiengesellschaft 

mit veränderlichem Kapital in dieses Son-

dervermögen aufnehmen; 

2. Die Verschmelzung bedarf der Genehmi-

gung der jeweils zuständigen Aufsichts-

behörde. Die Einzelheiten des Verfahrens 

ergeben sich aus §§ 182 bis 191 KAGB. 

3. Das Sondervermögen darf nur mit einem 

Investmentvermögen verschmolzen wer-

den, das kein OGAW ist, wenn das über-

nehmende oder neugegründete Invest-

mentvermögen weiterhin ein OGAW ist. 

Verschmelzungen eines EU-OGAW auf 

das Sondervermögen können darüber 

hinaus gemäß den Vorgaben des Artikels 

2 Absatz 1 Buchstabe p Ziffer iii der 

Richtlinie 2009/65/EG erfolgen. 

§ 13 Wertpapier-Darlehen  

1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des 

Sondervermögens einem Wertpapier-

Darlehensnehmer gegen ein marktge-

rechtes Entgelt nach Übertragung ausrei-

chender Sicherheiten gemäß § 200 Ab-

satz 2 KAGB ein jederzeit kündbares 

Wertpapier-Darlehen gewähren. Der 

Kurswert der zu übertragenden Wertpa-

piere darf zusammen mit dem Kurswert 

der für Rechnung des Sondervermögens 

demselben Wertpapier-Darlehensnehmer 

einschließlich konzernangehöriger Un-

ternehmen im Sinne des § 290 Handels-

gesetzbuch bereits als Wertpapier-

Darlehen übertragenen Wertpapiere 

10 % des Wertes des Sondervermögens 

nicht übersteigen. 

2. Wird die Sicherheit für die übertragenen 

Wertpapiere vom Wertpapier-

Darlehensnehmer in Guthaben erbracht, 

muss das Guthaben auf Sperrkonten 

gemäß § 200 Absatz 2 Satz 3 Nr. 1 

KAGB unterhalten werden. Alternativ 

darf die Gesellschaft von der Möglichkeit 

Gebrauch machen, diese Guthaben in 

der Währung des Guthabens in folgende 

Vermögensgegenstände anzulegen: 

a) in Schuldverschreibungen, die eine hohe 

Qualität aufweisen und die vom Bund, 

von einem Land, der Europäischen Union, 

einem Mitgliedstaat der Europäischen 

Union oder seinen Gebietskörperschaften, 

einem anderen Vertragsstaat des Ab-

kommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum oder einem Drittstaat aus-

gegeben worden sind, 

b) in Geldmarktfonds mit kurzer Lauf-

zeitstruktur entsprechend von der Bun-

desanstalt auf Grundlage von § 4 Absatz 

2 erlassenen Richtlinien oder 

c) im Wege eines Pensionsgeschäftes mit 

einem Kreditinstitut, das die jederzeitige 

Rückforderung des aufgelaufenen Gut-

habens gewährleistet. 

 Die Erträge aus der Anlage der Sicherhei-

ten stehen dem Sondervermögen zu. 

3. Die Gesellschaft kann sich auch eines von 

einer Wertpapiersammelbank oder von 

einem anderen in den BAB genannten 

Unternehmen, dessen Unternehmensge-

genstand die Abwicklung von grenzüber-

schreitenden Effektengeschäften für an-

dere ist, organisierten Systems zur 

Vermittlung und Abwicklung der Wert-

papier-Darlehen bedienen, welches von 

den Anforderungen der §§ 200 und 201 
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KAGB abweicht, wenn durch die Bedin-

gungen dieses Systems die Wahrung der 

Interessen der Anleger gewährleistet ist 

und von dem jederzeitigen Kündigungs-

recht nach Absatz 1 nicht abgewichen 

wird.  

4. Sofern in den BAB nichts Anderweitiges 

bestimmt ist, darf die Gesellschaft Wert-

papier-Darlehen auch in Bezug auf 

Geldmarktinstrumente und Investmen-

tanteile gewähren sofern diese Vermö-

gensgegenstände für das Sondervermö-

gen erwerbbar sind. Die Regelungen der 

Absätze 1 bis 3 gelten hierfür sinngemäß. 

§ 14 Pensionsgeschäfte  

1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des 

Sondervermögens jederzeit kündbare 

Wertpapier-Pensionsgeschäfte im Sinne 

von § 340b Absatz 2 Handelsgesetzbuch 

gegen Entgelt mit Kreditinstituten oder 

Finanzdienstleistungsinstituten auf der 

Grundlage standardisierter Rahmenver-

träge abschließen.  

2. Die Pensionsgeschäfte müssen Wertpa-

piere zum Gegenstand haben, die nach 

den Anlagebedingungen für das Sonder-

vermögen erworben werden dürfen.  

3. Die Pensionsgeschäfte dürfen höchstens 

eine Laufzeit von zwölf Monaten haben.  

4. Sofern in den BAB nichts Anderweitiges 

bestimmt ist, darf die Gesellschaft Pensi-

onsgeschäfte auch in Bezug auf Geld-

marktinstrumente und Investmentanteile 

gewähren, sofern diese Vermögensge-

genstände für das Sondervermögen er-

werbbar sind. Die Regelungen der Absät-

ze 1 bis 3 gelten hierfür sinngemäß. 

§ 15 Kreditaufnahme  

Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche 

Rechnung der Anleger kurzfristige Kredite 

bis zur Höhe von 10 % des Wertes des 

Sondervermögens aufnehmen, wenn die 

Bedingungen der Kreditaufnahme marktüb-

lich sind und die Verwahrstelle der Kredit-

aufnahme zustimmt.  

§ 16 Anteilscheine  

1. Die Anteilscheine lauten auf den Inhaber 

und sind über einen Anteil oder eine 

Mehrzahl von Anteilen ausgestellt.  

2. Die Anteile können verschiedene Ausge-

staltungsmerkmale, insbesondere hin-

sichtlich der Ertragsverwendung, des 

Ausgabeaufschlages, des Rücknahmeab-

schlages, der Währung des Anteilwertes, 

der Verwaltungsvergütung, der Mindest-

anlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale (Anteilklassen) haben. 

Die Einzelheiten sind in den BAB festge-

legt.  

3. Die Anteilscheine tragen mindestens die 

handschriftlichen oder vervielfältigten 

Unterschriften der Gesellschaft und der 

Verwahrstelle. 

4. Die Anteile sind übertragbar. Mit der 

Übertragung eines Anteilscheines gehen 

die in ihm verbrieften Rechte über. Der 

Gesellschaft gegenüber gilt in jedem Falle 

der Inhaber des Anteilscheines als der Be-

rechtigte.  

5. Sofern die Rechte der Anleger bei der 

Errichtung des Sondervermögens oder 

die Rechte der Anleger einer Anteilklasse 

bei Einführung der Anteilklasse nicht aus-

schließlich in einer Globalurkunde, son-

dern in einzelnen Anteilscheinen oder in 

Mehrfachurkunden verbrieft werden sol-

len, erfolgt die Festlegung in den BAB.  

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von An-
teilscheinen, Rücknahmeaussetzung  

1. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile 

und entsprechenden Anteilscheine ist 

grundsätzlich nicht beschränkt. Die Ge-

sellschaft behält sich vor, die Ausgabe 

von Anteilen vorübergehend oder voll-

ständig einzustellen.  

2. Die Anteile können bei der Gesellschaft, 

der Verwahrstelle oder durch Vermittlung 

Dritter erworben werden.  

3. Die Anleger können von der Gesellschaft 

die Rücknahme der Anteile verlangen. 

Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Antei-

le zum jeweils geltenden Rücknahme-

preis für Rechnung des Sondervermögens 

zurückzunehmen. Rücknahmestelle ist 

die Verwahrstelle.  

4. Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbehal-

ten, die Rücknahme der Anteile gemäß 

§ 98 Absatz 2 KAGB auszusetzen, wenn 

außergewöhnliche Umstände vorliegen, 

die eine Aussetzung unter Berücksichti-

gung der Interessen der Anleger erforder-

lich erscheinen lassen. 

5. Die Gesellschaft hat die Anleger durch 

Bekanntmachung im Bundesanzeiger 

und darüber hinaus in einer hinreichend 

verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszei-

tung oder in den in dem Verkaufspros-

pekt bezeichneten elektronischen Infor-

mationsmedien über die Aussetzung 

gemäß Absatz 4 und die Wiederaufnah-

me der Rücknahme zu unterrichten. Die 

Anleger sind über die Aussetzung und 

Wiederaufnahme der Rücknahme der 

Anteile unverzüglich nach der Bekannt-

machung im Bundesanzeiger mittels ei-

nes dauerhaften Datenträgers zu unter-

richten. 

§ 18 Ausgabe- und Rücknahmepreise  

1. Zur Errechnung des Ausgabe- und Rück-

nahmepreises der Anteile werden die 

Verkehrswerte der zu dem Sonderver-

mögen gehörenden Vermögensgegen-

stände abzüglich der aufgenommenen 

Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten 

(Nettoinventarwert) ermittelt und durch 

die Zahl der umlaufenden Anteile geteilt 

(Anteilwert).  

 

Werden gemäß § 16 Absatz 2 unter-

schiedliche Anteilklassen für das Sonder-

vermögen eingeführt, ist der Anteilwert 

sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis 
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für jede Anteilklasse gesondert zu ermit-

teln.  

 

Die Bewertung der Vermögensgegen-

stände erfolgt gemäß §§ 168 und 169 

KAGB und der Kapitalanlage-

Rechnungslegungs- und Bewertungsver-

ordnung (KARBV).  

2. Der Ausgabepreis entspricht dem Anteil-

wert am Sondervermögen, gegebenen-

falls zuzüglich eines in den BAB festzu-

setzenden Ausgabeaufschlags gemäß 

§ 165 Absatz 2 Nummer 8 KAGB. Der 

Rücknahmepreis entspricht dem Anteil-

wert am Sondervermögen, gegebenen-

falls abzüglich eines in den BAB festzu-

setzenden Rücknahmeabschlags gemäß 

§ 165 Absatz 2 Nummer 8 KAGB. 

3. Der Abrechnungsstichtag für Anteilabru-

fe und Rücknahmeaufträge ist spätestens 

der auf den Eingang des Anteilsabrufs- 

bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wer-

termittlungstag, soweit in den BAB nichts 

anderes bestimmt ist.  

4. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise 

werden börsentäglich ermittelt. Soweit in 

den BAB nichts weiteres bestimmt ist, 

können die Gesellschaft und die Ver-

wahrstelle an gesetzlichen Feiertagen, die 

Börsentage sind, sowie am 24. und 

31. Dezember jeden Jahres von einer Er-

mittlung des Wertes absehen; das Nähe-

re regelt der Verkaufsprospekt. 

§ 19 Kosten  

In den BAB werden die Aufwendungen und 

die der Gesellschaft, der Verwahrstelle und 

Dritten zustehenden Vergütungen, die dem 

Sondervermögen belastet werden können, 

genannt. Für Vergütungen im Sinne von 

Satz 1 ist in den BAB darüber hinaus anzu-

geben, nach welcher Methode, in welcher 

Höhe und auf Grund welcher Berechnung 

sie zu leisten sind.  

§ 20 Rechnungslegung  

1. Spätestens vier Monate nach Ablauf des 

Geschäftsjahres des Sondervermögens 

macht die Gesellschaft einen Jahresbe-

richt einschließlich Ertrags- und Auf-

wandsrechnung gemäß § 101 Absatz 1 

und 2 KAGB bekannt.  

2. Spätestens zwei Monate nach der Mitte 

des Geschäftsjahres macht die Gesell-

schaft einen Halbjahresbericht gemäß 

§ 103 KAGB bekannt.  

3. Wird das Recht zur Verwaltung des Son-

dervermögens während des Geschäfts-

jahres auf eine andere Kapitalverwal-

tungsgesellschaft übertragen oder das 

Sondervermögen während des Ge-

schäftsjahres auf ein anderes Sonderver-

mögen oder einen EU- OGAW ver-

schmolzen, so hat die Gesellschaft auf 

den Übertragungsstichtag einen Zwi-

schenbericht zu erstellen, der den Anfor-

derungen an einen Jahresbericht gemäß 

Absatz 1 entspricht.  

4. Wird das Sondervermögen abgewickelt, 

hat die Verwahrstellejährlich sowie auf 

den Tag, an dem die Abwicklung been-

det ist, einen Abwicklungsbericht zu er-

stellen, der den Anforderungen an einen 

Jahresbericht gemäß Absatz 1 entspricht. 

5. Die Berichte sind bei der Gesellschaft und 

der Verwahrstelle und weiteren Stellen, 

die im Verkaufsprospekt und in den we-

sentlichen Anlegerinformationen anzu-

geben sind, erhältlich; sie werden ferner 

im Bundesanzeiger bekannt gemacht.  

§ 21 Kündigung und Abwicklung des 
Sondervermögens  

1. Die Gesellschaft kann die Verwaltung des 

Sondervermögens mit einer Frist von 

mindestens sechs Monaten durch Be-

kanntmachung im Bundesanzeiger und 

darüber hinaus im Jahresbericht oder 

Halbjahresbericht kündigen. Die Anleger 

sind über eine nach Satz 1 bekannt ge-

machte Kündigung mittels eines dauer-

haften Datenträgers unverzüglich zu un-

terrichten. 

2. Mit dem Wirksamwerden der Kündigung 

erlischt das Recht der Gesellschaft, das 

Sondervermögen zu verwalten. In diesem 

Falle geht das Sondervermögen bzw. das 

Verfügungsrecht über das Sondervermö-

gen auf die Verwahrstelle über, die es ab-

zuwickeln und an die Anleger zu vertei-

len hat. Für die Zeit der Abwicklung hat 

die Verwahrstelle einen Anspruch auf 

Vergütung ihrer Abwicklungstätigkeit 

sowie auf Ersatz ihrer Aufwendungen, 

die für die Abwicklung erforderlich sind. 

Mit Genehmigung der Bundesanstalt 

kann die Verwahrstelle von der Abwick-

lung und Verteilung absehen und einer 

anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft 

die Verwaltung des Sondervermögens 

nach Maßgabe der bisherigen Anlagebe-

dingungen übertragen.  

3. Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem 

ihr Verwaltungsrecht nach Maßgabe des 

§ 99 KAGB erlischt, einen Auflösungsbe-

richt zu erstellen, der den Anforderungen 

an einen Jahresbericht nach Absatz 1 

entspricht.  

§ 22 Änderungen der Anlagebedingun-
gen  

1. Die Gesellschaft kann die Anlagebedin-

gungen ändern.  

2. Änderungen der Anlagebedingungen 

bedürfen der vorherigen Genehmigung 

durch die Bundesanstalt. Soweit die Än-

derungen nach Satz 1 Anlagegrundsätze 

des Sondervermögens betreffen, bedür-

fen sie der vorherigen Zustimmung des 

Aufsichtsrates der Gesellschaft.  

3. Sämtliche vorgesehenen Änderungen 

werden im Bundesanzeiger und darüber 

hinaus in einer hinreichend verbreiteten 

Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in 

den im Verkaufsprospekt bezeichneten 

elektronischen Informationsmedien be-

kannt gemacht. In einer Veröffentlichung 

nach Satz 1 ist auf die vorgesehenen Än-

derungen und ihr Inkrafttreten hinzuwei-

sen. Im Falle von Kostenänderungen im 

Sinne des § 162 Absatz 2 Nummer 11 
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KAGB, Änderungen der Anlagegrundsät-

ze des Sondervermögens im Sinne des 

§ 163 Absatz 3 KAGB oder Änderungen 

in Bezug auf wesentliche Anlegerrechte 

sind den Anlegern zeitgleich mit der Be-

kanntmachung nach Satz 1 die wesentli-

chen Inhalte der vorgesehenen Änderun-

gen der Anlagebedingungen und ihre 

Hintergründe sowie eine Information 

über ihre Rechte nach § 163 Absatz 3 

KAGB in einer verständlichen Art und 

Weise mittels eines dauerhaften Daten-

trägers gemäß § 163 Absatz 4 KAGB zu 

übermitteln. 

4. Die Änderungen treten frühestens am 

Tag nach ihrer Bekanntmachung im Bun-

desanzeiger in Kraft, im Falle von Ände-

rungen der Kosten und der Anlage-

grundsätze jedoch nicht vor Ablauf von 

drei Monaten nach der entsprechenden 

Bekanntmachung. 

§ 23 Erfüllungsort, Gerichtsstand  

1. Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft. 

2. Hat der Anleger im Inland keinen allge-

meinen Gerichtsstand, so ist nicht aus-

schließlicher Gerichtsstand der Sitz der 

Gesellschaft.  

 

  



 

 46 
 

Besondere Anlagebedingungen 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwi-

schen den Anlegern und der Deka Invest-

ment GmbH, Frankfurt am Main, (nachste-

hend „Gesellschaft” genannt) für das von 

der Gesellschaft verwaltete Sondervermö-

gen gemäß der OGAW-Richtlinie 

Deka-Liquidität: EURO, 

die nur in Verbindung mit den für dieses 

Sondervermögen von der Gesellschaft auf-

gestellten „Allgemeinen Anlagebedingun-

gen” (AAB) gelten. 

 

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGE-
GRENZEN 

§ 1 Vermögensgegenstände  

1. Die Gesellschaft darf für das Sonderver-

mögen folgende Vermögensgegenstände 

erwerben:  

 1. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 AAB;  

 2. Bankguthaben gemäß § 7 AAB;  

 3. Investmentanteile gemäß § 8 AAB, die 

mindestens zu 85 % in Geldmarktinstru-

mente gemäß § 6 AAB anlegen und/oder 

Bankguthaben halten dürfen und/oder in 

andere Geldmarktfonds anlegen; 

 4. Derivate gemäß § 9 AAB;  

 5. Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 

10 AAB.  

2. Wertpapiere gemäß § 5 AAB dürfen 

nicht erworben werden. 

3. Schuldscheindarlehen müssen im Zeit-

punkt ihres Erwerbs eine Restlaufzeit von 

höchstens 397 Tagen haben oder die 

Verzinsung muss nach ihren Ausgabebe-

dingungen während der gesamten Lauf-

zeit regelmäßig, mindestens aber einmal 

in 397 Tagen, marktgerecht angepasst 

werden. 

§ 2 Anlagegrenzen  

1. Das Sondervermögen muss mindestens 

zu 85 % aus Vermögensgegenständen 

gemäß § 1 Absatz 1 Nr. 1 bis 3 der BAB 

bestehen. 

2. Der Anteil der Vermögensgegenstände, 

die auf Euro lauten, darf 51 % des Son-

dervermögens nicht unterschreiten.  

3. Die Gesellschaft darf in Geldmarktin-

strumenten der Bundesrepublik Deutsch-

land mehr als 35 % des Wertes des Son-

dervermögens anlegen.  

4. Bis zu 100 % des Sondervermögens 

dürfen in Bankguthaben nach Maßgabe 

des § 7 Satz 1 der AAB gehalten werden.  

5. Bis zu 10 % des Sondervermögens darf 

in Investmentanteile gemäß § 1 Absatz 

Nr. 3 der BAB angelegt werden. Die in 

Pension genommenen Investmentanteile 

sind auf die Anlagegrenzen der §§ 207 

und 210 Absatz 3 KAGB anzurechnen. § 

11 Absatz 9 der AAB bleibt unberührt.  

ANTEILKLASSEN 

§ 3 Anteilklassen  

1. Für das Sondervermögen können Anteil-

klassen im Sinne von § 16 Absatz 2 der 

AAB gebildet werden, die sich hinsicht-

lich der Ertragsverwendung, des Ausga-

beaufschlags, der Verwaltungsvergütung, 

der Mindestanlagesumme oder einer 

Kombination dieser Merkmale unter-

scheiden. Die Bildung neuer Anteilklassen 

ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Ge-

sellschaft. Es ist nicht notwendig, dass 

Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind.  

2. Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse 

gesondert errechnet, indem die Kosten 

der Auflegung neuer Anteilklassen, die 

Ausschüttungen (einschließlich der aus 

dem Sondervermögen ggf. abzuführen-

den Steuern) und die Verwaltungsvergü-

tung, die auf eine bestimmte Anteilklasse 

entfallen, einschließlich Ertragsausgleich, 

ausschließlich dieser Anteilklasse zuge-

ordnet werden.  

3. Die bestehenden Anteilklassen werden 

sowohl im Verkaufsprospekt als auch im 

Jahres- und Halbjahresbericht einzeln 

aufgezählt. Die Anteilklassen kennzeich-

nenden Ausgestaltungsmerkmale wer-

den im Verkaufsprospekt und im Jahres- 

und Halbjahresbericht im Einzelnen be-

schrieben.  

4. Anteile, die bis zum 31. Dezember 2008 

unter der Bezeichnung „Deka-Geldmarkt: 

EURO TF “begeben wurden, werden seit 

dem 1. Januar 2009 der Anteilklasse 

„TF“ des in „Deka-Geldmarkt: 

RO“ umbenannten Sondervermögens 

zugeordnet. 

AUSGABEPREIS UND KOSTEN  

§ 4 Anteilscheine  

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermö-

gensgegenständen des Sondervermögens in 

Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach 

Bruchteilen beteiligt.  

§ 5 Ausgabepreis  

Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert; 

ein Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben.  

§ 6 Kosten 

1. Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung 

des Sondervermögens eine jährliche Ver-

gütung bis zur Höhe von 1,68 % des 

Durchschnittswertes des Sondervermö-

gens, errechnet aus den Tageswerten. 

Die Vergütung wird monatlich anteilig 

erhoben.  

2. Die Gesellschaft zahlt an Vertriebsstellen 

eine jährliche Vertriebsprovision in Höhe 

von bis zu 0,48 % des Durchschnittswer-

tes des Sondervermögens, errechnet aus 

den Monatsendwerten. Die Vertriebsver-
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gütung wird durch die Verwaltungsver-

gütung nach Absatz 1 abgedeckt und 

wird dem Sondervermögen nicht geson-

dert belastet. 

3. Die Gesellschaft erhält aus dem Sonder-

vermögen eine Kostenpauschale in Höhe 

von bis zu 0,09 % p.a. des Sonderver-

mögens, die aus den Tageswerten er-

rechnet wird. Die Kostenpauschale deckt 

folgende Vergütungen und Kosten ab, 

die dem Sondervermögen nicht separat 

belastet werden: 

– Vergütung der Verwahrstelle;  

– bankübliche Depotgebühren, ggf. ein-

schließlich der banküblichen Kosten 

für die Verwahrung ausländischer 

Wertpapiere im Ausland;  

– Kosten für den Druck und Versand der 

für die Anleger bestimmten Jahres- 

und Halbjahresberichte;  

– Kosten für die Bekanntmachung der 

Jahres- und Halbjahresberichte, der 

Ausgabe- und Rücknahmepreise und 

ggf. der Ausschüttungen und des Auf-

lösungsberichtes;  

– Kosten für die Prüfung des Sonder-

vermögens durch den Abschlussprüfer 

des Sondervermögens;  

– Kosten für die Bekanntmachung der 

Besteuerungsgrundlagen und der Be-

scheinigung, dass die steuerlichen An-

gaben nach den Regeln des deutschen 

Steuerrechts ermittelt wurden;  

– Kosten sowie jegliche Gebühren, die 

mit dem Erwerb und/oder der Ver-

wendung bzw. Nennung eines Ver-

gleichsmaßstabes oder Finanzindizes 

anfallen können. 

Die Kostenpauschale wird monatlich anteilig 

erhoben. 

4. Der Betrag, der jährlich aus dem Sonder-

vermögen nach den vorstehenden Ab-

sätzen 1 bis 3 als Vergütungen bzw. Kos-

tenpauschale entnommen wird, kann 

insgesamt bis zu 1,77 % des Durch-

schnittswertes des Sondervermögens, er-

rechnet aus den Tageswerten, betragen. 

5. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die 

Anbahnung, Vorbereitung und Durchfüh-

rung von Wertpapierdarlehensgeschäften 

und Wertpapierpensionsgeschäften für 

Rechnung des Sondervermögens eine 

pauschale Vergütung in Höhe von bis zu 

49 % der Erträge aus diesen Geschäften. 

Die im Zusammenhang mit der Vorberei-

tung und Durchführung von solchen Ge-

schäften entstandenen Kosten einschließ-

lich der an Dritte zu zahlenden 

Vergütungen trägt die Gesellschaft. 

6. Die Gesellschaft kann in den Fällen, in 

denen für das Sondervermögen gericht-

lich oder außergerichtlich streitige An-

sprüche durchgesetzt werden, eine Ver-

gütung in Höhe von bis zu 10 % der für 

das Sondervermögen – nach Abzug und 

Ausgleich der aus diesem Verfahren für 

das Sondervermögen entstandenen Kos-

ten – vereinnahmten Beträge berechnen. 

7. Neben den vorgenannten Vergütungen 

gehen die folgenden Aufwendungen zu 

Lasten des Sondervermögens: 

a) Kosten für die Geltendmachung und 

Durchsetzung von Rechtsansprüchen 

durch die Gesellschaft für Rechnung des 

Sondervermögens sowie der Abwehr von 

gegen die Gesellschaft zu Lasten des 

Sondervermögens erhobenen Ansprü-

chen; 

b) Kosten für die Analyse des Anlageerfol-

ges des Sondervermögens durch Dritte; 

c) im Zusammenhang mit den an die Ge-

sellschaft, die Verwahrstelle und Dritte zu 

zahlenden Vergütungen sowie den vor-

stehend genannten Aufwendungen an-

fallende Steuern einschließlich der im Zu-

sammenhang mit der Verwaltung und 

Verwahrung eventuell entstehende Steu-

ern. 

8. Neben den vorgenannten Vergütungen 

und Aufwendungen werden dem Son-

dervermögen die in Zusammenhang mit 

dem Erwerb und der Veräußerung von 

Vermögensgegenständen entstehenden 

Kosten belastet. 

9. Die Gesellschaft hat im Jahres- und im 

Halbjahresbericht den Betrag der Ausga-

beaufschläge und Rücknahmeabschläge 

offen zu legen, die dem Sondervermögen 

im Berichtszeitraum für den Erwerb und 

die Rücknahme von Anteilen und Aktien 

im Sinne des § 196 KAGB berechnet 

worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, 

die direkt oder indirekt von der Gesell-

schaft selbst oder einer anderen Gesell-

schaft verwaltet werden, mit der die Ge-

sellschaft durch eine wesentliche 

unmittelbare oder mittelbare Beteiligung 

verbunden ist, darf die Gesellschaft oder 

die andere Gesellschaft für den Erwerb 

und die Rücknahme keine Ausgabeauf-

schläge und Rücknahmeabschläge be-

rechnen. Die Gesellschaft hat im Jahres- 

und im Halbjahresbericht die Vergütung 

offen zu legen, die dem Sondervermögen 

von der Gesellschaft selbst, von einer an-

deren Verwaltungsgesellschaft oder einer 

anderen Gesellschaft, mit der die Gesell-

schaft durch eine wesentliche unmittel-

bare oder mittelbare Beteiligung verbun-

den ist, als Verwaltungsvergütung für die 

im Sondervermögen gehaltenen Anteile 

oder Aktien berechnet wurde.  

ERTRAGSVERWENDUNG UND GE-
SCHÄFTSJAHR  

§ 7 Ausschüttung/ Thesaurierung 

1. Für die ausschüttenden Anteilklassen 

schüttet die Gesellschaft grundsätzlich 

die während des Geschäftsjahres für 

Rechnung des Sondervermögens ange-

fallenen und nicht zur Kostendeckung 

verwendeten Dividenden, Zinsen und Er-

träge aus Investmentanteilen sowie Ent-

gelte aus Darlehens- und Pensionsge-

schäften - unter Berücksichtigung des 

zugehörigen Ertragsausgleichs - aus. Rea-

lisierte Veräußerungsgewinne und sons-
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tige Erträge - unter Berücksichtigung des 

zugehörigen Ertragsausgleichs - können 

anteilig ebenfalls zur Ausschüttung her-

angezogen werden. 

2. Ausschüttbare anteilige Erträge gemäß 

Absatz 1 können zur Ausschüttung in 

späteren Geschäftsjahren insoweit vorge-

tragen werden, als die Summe der vorge-

tragenen Erträge 15 % des jeweiligen 

Wertes des Sondervermögens zum Ende 

des Geschäftsjahres nicht übersteigt. Er-

träge aus Rumpfgeschäftsjahren können 

vollständig vorgetragen werden.  

3. Im Interesse der Substanzerhaltung kön-

nen anteilige Erträge teilweise, in Sonder-

fällen auch vollständig zur Wiederanlage 

im Sondervermögen bestimmt werden. 

4. Die Ausschüttung erfolgt jährlich inner-

halb von drei Monaten nach Schluss des 

Geschäftsjahres. Zwischenausschüttun-

gen sind zulässig.  

5. Für die thesaurierenden Anteilklassen legt 

die Gesellschaft die während des Ge-

schäftsjahres für Rechnung des Sonder-

vermögens angefallenen und nicht zur 

Kostendeckung verwendeten Dividenden, 

Zinsen und sonstigen Erträge – unter Be-

rücksichtigung des zugehörigen Ertrags-

ausgleichs – sowie die realisierten Veräu-

ßerungsgewinne der thesaurierenden 

Anteile im Sondervermögen anteilig wie-

der an. 

§ 8 Geschäftsjahr  

Das Geschäftsjahr des Sondervermögens 

beginnt am 1. Januar und endet am 31. 

Dezember eines jeden Jahres. 
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 Deka-Liquidität: EURO  

 ISIN / WKN DE0009771824 / 977182  

 Auflegungsdatum 2. November 1994  

 Tag der Erstausgabe 

Anteilklasse TF 

 

2. November 1994 
 

 Laufzeit des Sondervermögens unbefristet  

 Ausgabeaufschlag keiner  

 Erstausgabepreis: 

Anteilklasse TF 

 

EUR 51,13 (DM 100,00) 
 

 Verwaltungsvergütung p.a.   

 Anteilklasse TF   

 maximal 1,68 % des durchschnittl. Fondsvermögens1)  

 Derzeit 0,40 % des durchschnittl. Fondsvermögens1)  

 Kostenpauschale p.a.   

 maximal 0,09 % des durchschnittl. Fondsvermögens1)  

 Derzeit 0, 06 % des durchschnittl. Fondsvermögens1)  

 Vergütung für Wertpapierdarlehens-
geschäfte 

bis zu 49 % der Erträge aus diesen Geschäften  

 Vergütung für die Durchsetzung von 
Rechtsansprüchen 

bis zu 10 % der für den Fonds vereinnahmten Beträge  

 Verbriefung der Anteile Globalurkunden, keine effektiven Stücke  

 Ertragsverwendung Ausschüttung  

 Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember  

 Berichterstattung   

 Jahresbericht 31. Dezember, erscheint ca. Mitte April  

 Halbjahresbericht 30. Juni, erscheint ca. Mitte August  

 1) aus den Tageswerten  
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